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1 Einleitung

„Es ist für alle Verwaltungen in Europa das größte Projekt, das je von der EU 
angestoßen wurde. D.h. nicht, dass es das Beste ist, aber es macht erst einmal 
am meisten Arbeit.“1

Das vorstehende Zitat bezieht sich auf eines der ambitioniertesten Pro-
jekte der Europäischen Kommission, die EU-Dienstleistungsrichtlinie, 
welche bis zum 28. Dezember 2009 von den EU-Mitgliedstaaten in 
nationales Recht umzusetzen war. Ihr „Herzstück“ bildet die Einfüh-
rung eines sog. Einheitlichen Ansprechpartners, der grenzüberschrei-
tend tätig werdende Dienstleister2 bei den dafür erforderlichen Geneh-
migungsformalitäten unterstützen soll. Die konkrete Umsetzung des 
Einheitlichen Ansprechpartners variiert unter den Mitgliedstaaten. Ei-
ner Umfrage von Eurochambres,3 der Vereinigung der europäischen 
Industrie- und Handelskammern, zufolge ist die neue Anlaufstelle in 
14 Ländern dezentral und in 11 Ländern zentral eingerichtet. So gibt es 
zum Beispiel neun Einheitliche Ansprechpartner in Österreich und 15 
in Tschechien. In Deutschland oblag die Umsetzung des Einheitlichen 
Ansprechpartners den Bundesländern, die zwischen vier Optionen 
wählen konnten: dem Kommunalmodell, dem Kammermodell, dem 
Landesmodell oder einem Kooperationsmodell. Insgesamt gibt es in 
Deutschland mehr als 200 solcher Einheitlichen Ansprechpartner.

1.1 Forschungsgegenstand und Forschungsfragen

Zwar war die Implementierung des EU-Rechts auf der mitgliedstaat-
lichen Ebene und die sich daraus ergebenen Konsequenzen bereits 
Gegenstand wissenschaftlicher Analysen, die kommunale Perspektive 
wurde bisher aber seltener eingenommen. Für die Kommunen ergeben 
sich aber vor allem praxisrelevante Fragen. Daran anknüpfend bilden 
die Veränderungen auf der kommunalen Ebene aufgrund der Imple-
mentierung des Unionsrechts den größeren Rahmen dieser Arbeit. 

1 Interview G, vgl. Anhang 3.
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das generische Mas-

kulinum ver wandt. Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen betreffen Frauen 
und Männer gleichermaßen.

3 Vgl. Eurochambres (2010), S. 8.
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Als Untersuchungsgegenstand wurde die Dienstleistungsrichtlinie ge-
wählt, weil es sich um einen aktuellen Rechtsakt handelt, die Entste-
hungsgeschichte einen folgenreichen Umsetzungsprozess andeutete 
und die kommunale Ebene davon betroffen ist. Ein zentrales Element 
der Dienstleistungsrichtlinie ist der Einheitliche Ansprechpartner, der 
zur Verwaltungsvereinfachung beitragen soll. Das Für und Wider der 
unterschiedlichen Verortungsoptionen für diese neue Verwaltungsins-
tanz wurde ausgiebig in der Fachliteratur diskutiert. Da seit der Umset-
zungsfrist mehr als sechs Monate verstrichen sind, rücken solche kon-
zeptionellen Fragen nun in den Hintergrund. Viel interessanter scheint 
eine Auseinandersetzung mit den Folgen der Implementierung. Diese 
Arbeit soll als eine Art Bestandsaufnahme fungieren, die einen Über-
blick über die Auswirkungen der Einführung des Einheitlichen An-
sprechpartners auf die Kommunen gibt.

Seit dem Jahr 2006 erscheinen vermehrt Publikationen, die sich 
dem Thema der Dienstleistungsrichtlinie und des Einheitlichen An-
sprechpartners widmen. Diese beschränken sich aber zum Großteil auf 
juristische Arbeiten, die die richtlinienkonforme Umsetzung und die 
dafür notwendigen rechtlichen Anpassungen thematisieren.4 Weitere 
akademische Veröffentlichungen zum Einheitlichen Ansprechpartner 
stammen aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik und konzentrie-
ren sich auf die Bestimmungen zur elektronischen Verfahrensabwick-
lung.5 Es gibt insgesamt nur eine sehr geringe Anzahl von Publikatio-
nen, die sich mit der Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners 
auf der kommunalen Ebene befassen.6 Dabei erfüllt die kommunalwis-
senschaftliche Forschung hinsichtlich der Überführung theoretischer 
Ansätze in einen konkreten praxisbezogenen Kontext eine wichtige 
Schlüsselrolle. Bei dem Versuch, die wissenschaftlichen Publikationen 
zu kategorisieren, fallen zunächst zwei Argumentationslinien zur Ein-
führung des Einheitlichen Ansprechpartners auf. Während Schliesky 
darin das „Ende der (überkommenen) deutschen Verwaltung“7 besie-
gelt sieht, plädieren andere für eine der Hysterie standhaltende realis-
tische Sichtweise, in der die deutsche Verwaltung die Anforderungen 
bewältigen kann.8 Rückblickend kann festgehalten werden, dass die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie für vieles herhalten musste: Sie wurde auf 
der einen Seite überbewertet, mit Erwartungen überfrachtet und sogar 

4 Siehe z.B. Calliess (2007); Ziekow (2007); Windoffer (2007); Röckinghausen (2009).
5 Siehe z.B. Lucke / Eckert / Breitenstrom (2008); Deutschland-Online (2008).
6 Siehe z.B. KGSt (2009); KGSt (2010); Schäffer (2008).
7 Schliesky (2008), S. 15.
8 Vgl. Ruge (2010), S. 9; Schmitz / Prell (2009), S. 1.
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instrumentalisiert, auf der anderen Seite jedoch ignoriert, ihre Bedeu-
tung verkannt und mögliche exotische Ausnahmefälle hochstilisiert.9 

Über die Auswirkungen der Implementierung des Einheitlichen 
Ansprechpartners ist bisher nicht viel bekannt. An dieser Stelle setzt 
die vorliegende Arbeit an, wobei speziell eine kommunale Sicht einge-
nommen wird. Die allgemeine forschungsleitende Fragestellung lautet: 
Wie betroffen sind die Kommunen von der Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie? Weil aber nicht alle in dieser Richtlinie enthaltenen 
Bestimmungen untersucht werden können, ist eine Eingrenzung not-
wendig. Der Fokus wird daher auf die Implementierung der Bestim-
mungen zum Einheitlichen Ansprechpartner und deren Einfluss auf 
die Verwaltungsorganisation und -abläufe der Kommunalverwaltung 
gelegt. Die erste Forschungsfrage lautet demnach:

Welche Auswirkungen hat die Einführung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners auf die kommunalen Verwaltungsstrukturen und -verfahren?

Da diese Arbeit einen praxisorientierten Ansatz verfolgt, wird der 
Forschungsgegenstand anhand des Fallbeispiels Niedersachsen un-
tersucht. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass die Auswirkungen 
zunehmen, je mehr Anpassungen notwendig sind und je aufwändiger 
sich der Umsetzungsprozess gestaltet. In diesem Zusammenhang wird 
auch untersucht, ob die Auswirkungen von der konkreten Verortung 
des Einheitlichen Ansprechpartners in der Kommunalverwaltung ab-
hängen. Eng verbunden mit der Untersuchung der kommunalen Be-
troffenheit ist die Frage, wie die Veränderung der kommunalen Verwal-
tungsstrukturen und -verfahren zu bewerten ist. Daher lautet die zweite 
Forschungsfrage:

Inwiefern kann der Einheitliche Ansprechpartner einen Beitrag zur Verwal-
tungsmodernisierung leisten?

Diese Frage knüpft an die oben zitierte Einschätzung an, dass die 
Etablierung des Einheitlichen Ansprechpartners einen Bruch mit der 
deutschen Verwaltungstradition bedeute. Das Forschungsinteresse er-
streckt sich also erstens auf das Verhältnis des Einheitlichen Ansprech-
partners zur bisherigen Organisation der Verwaltung und zweitens auf 
seine Rolle im Kontext der Verwaltungsmodernisierung.

9 Vgl. Wind (2008), S. 14 ff.
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Kapitel 2 zur Eu-
ropäisierung der öffentlichen Verwaltung bildet den Rahmen für die 
spätere Untersuchung zu den Auswirkungen der Dienstleistungsricht-
linie auf die Kommunen. Dazu werden die theoretischen Grundlagen 
des EU-induzierten Wandels und insbesondere Radaellis Konzept der 
Europäisierung vorgestellt. Nachdem die Auslöser, Mechanismen und 
die Reichweite der Europäisierung näher beleuchtet worden sind, geht 
diese Arbeit der Frage nach, ob ein Europäischer Verwaltungsraum im 
Entstehen ist. Von der Europäisierung sind aber nicht nur die natio-
nalen, sondern auch die subnationalen Ebenen betroffen, weshalb der 
letzte Abschnitt die Rolle der Kommunen im Mehrebenensystem der 
Europäischen Union (EU) darstellt.

Kapitel 3 widmet sich der Kommunalverwaltung in Deutschland. 
Dazu wird zuerst die Stellung der Kommunen im deutschen Bundes-
staat behandelt, wobei der Schwerpunkt auf dem Verhältnis von Land 
und Kommunen liegt. Anschließend geht diese Arbeit auf die kommu-
nale Aufgabenstruktur ein. Nach einer Auseinandersetzung mit der 
rechtswissenschaftlichen Unterscheidung des kommunalen Aufgaben-
bestands wird die Wirtschaftsförderung als kommunales Handlungs-
feld veranschaulicht.

Kapitel 4 befasst sich mit den zentralen Inhalten der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie. Dem besseren Verständnis dient ein Rückblick auf 
die Entstehungsgeschichte der Richtlinie. Anschließend werden die 
Aufgaben und Zuständigkeiten des Einheitlichen Ansprechpartners 
sowie die möglichen Verortungsmodelle näher erläutert und der aktu-
elle Umsetzungsstand skizziert. Danach werden die Auswirkungen der 
Dienstleistungsrichtlinie auf das Verfahrensrecht anhand des neuen 
„Verfahrens über eine einheitliche Stelle“ sowie des Instruments der 
Genehmigungsfiktion dargestellt. In einem Zwischenfazit werden die 
wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Das fünfte Kapitel untersucht die Implementierung des Einheitli-
chen Ansprechpartners in Niedersachsen. Einführend gibt diese Arbeit 
einen Überblick über die niedersächsische Verwaltung. Anschließend 
wird der Umsetzungsprozess auf der Landesebene sowie auf der Kom-
munalebene untersucht, wofür auf die Ergebnisse der Experteninter-
views zurückgegriffen werden kann. Der Fokus der Analyse liegt auf 
den Auswirkungen, die von der Anbindung des Einheitlichen An-
sprechpartners in der Kommunalverwaltung ausgehen.
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Kapitel 6 untersucht den Beitrag des Einheitlichen Ansprechpart-
ners zur Modernisierung der Verwaltung. Zu Beginn folgt ein kurzer 
Exkurs zum Wandel der Kommunalverwaltung, der die Konzepte der 
Kundenorientierung, des Qualitätsmanagements und des One-Stop-
Governments näher beleuchtet. Daran schließen Ausführungen zur 
Rolle des Einheitlichen Ansprechpartners als One-Stop-Shop und sei-
nem Modernisierungspotenzial an.

Das letzte Kapitel zieht ein Fazit der Untersuchung. Der Zusam-
menfassung der Ergebnisse folgt die Beantwortung der Forschungsfra-
gen. In der Schlussbetrachtung soll diese Arbeit zu einer fundierten 
Wertung über die Auswirkungen der Implementierung kommunaler 
Einheitlicher Ansprechpartner kommen und mögliche Forschungsde-
siderate aufzeigen.

1.3 Methodik

Die vorliegende Arbeit will dem Anspruch an kommunalwissenschaftli-
che Forschung, nämlich „primär anwendungs- und handlungsbezogen, 
empirisch orientiert und dabei interdisziplinär“10 zu sein, gerecht wer-
den. Die EU-Dienstleistungsrichtlinie ist ein umfangreiches Vorhaben, 
weswegen eine ausführliche Untersuchung aller Auswirkungen auf die 
Kommunen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Stattdessen 
wurde ein selektiver Ansatz gewählt, der am Beispiel des Einheitlichen 
Ansprechpartners im Kontext einer Felderschließung mögliche Di-
mensionen der kommunalen Betroffenheit analysiert. Für die empiri-
sche Untersuchung wurde das Fallbeispiel Niedersachsen gewählt, weil 
die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners hier weitestgehend 
kommunalisiert wurden. Durch die vielen den Umsetzungsprozess 
betreffenden Veröffentlichungen des Niedersächsischen Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Inneres und Sport war eine gute Datenverfügbarkeit 
gewährleistet. Aufgrund der Aktualität des Themas stützt sich diese Ar-
beit zu einem großen Teil auf fachwissenschaftliche Artikel und Studi-
en. Weitere Grundlage der Untersuchung bilden die themenrelevanten 
Drucksachen des Niedersächsischen Landtages sowie eigene erhobene 
Daten. Als Methodik wurden leitfadengestützte Experteninterviews ge-
wählt, da die Arbeit explorative Zwecke verfolgt.

10 Spiegel (2007), S. 31.



14 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihre Auswirkung auf die Kommunen 

Experteninterviews haben den Vorteil, dass sie Aufschluss über sonst 
schwer zugängliche Informationen z.B. über den Verlauf einer Entschei-
dungsfindung oder informelle Strukturen ermöglichen.11 Als Experte 
kann eine Person identifiziert werden, die über ein relativ exklusives Wis-
sen verfügt. Die Erfahrungen, Meinungen und Sichtweisen des Experten 
bilden den Fokus der Datenerhebung und -analyse. Bei den im Rahmen 
dieser Arbeit interviewten Experten besteht Spezialwissen aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Dabei kann zwischen Betriebswissen und Kontext-
wissen unterschieden werden. Während Betriebswissen eigene Erfah-
rungen beinhaltet, kann unter Kontextwissen die Expertise eines nicht 
direkt betroffenen Akteurs verstanden werden.12

Im Rahmen der Datenerhebung wurden Interviews mit Experten mit 
Betriebswissen, nämlich Mitarbeitern ausgewählter niedersächsischer 
Kommunalverwaltungen, geführt. Weil aber eine Vollerhebung mit allen 
Kommunen, die die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners über-
nommen haben, nicht im Rahmen dieser Arbeit geleistet werden kann, 
wurden zudem Experten mit Kontextwissen interviewt. Darunter waren 
Vertreter der niedersächsischen kommunalen Spitzenverbände sowie 
des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
welches im Umsetzungsprozess eine koordinierende Rolle einnahm.

Ziel der Interviews war es, die konkreten Erfahrungen mit dem Um-
setzungsprozess in Niedersachsen sowie die Haltung gegenüber der 
Einführung eines Einheitlichen Ansprechpartners zu eruieren. Dafür 
wurden relevante Interviewpassagen selektiert und ausgewertet, wobei 
die Namen der Befragten durch Buchstaben ersetzt wurden, um die ge-
wünschte anonymisierte Auswertung zu gewährleisten. Aus demselben 
Grund werden die Gesprächsaufzeichnungen nicht veröffentlicht.

Die Experten wurden anhand ihrer Zuständigkeit in der jeweili-
gen Einrichtung ausgewählt. Teilweise konnten die Ansprechpartner 
für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie den jeweiligen Inter-
netauftritten entnommen werden, teilweise wurden diese telefonisch 
ermittelt. Auch die Empfehlungen von Interviewpartnern wurden be-
rücksichtigt. Von insgesamt neun Interviews wurden fünf persönlich 
und vier telefonisch geführt. Soweit die Interviewpartner einverstanden 
waren, wurden die Gespräche aufgezeichnet. In einem Fall wurde ein 
Gesprächsprotokoll13 angefertigt. Die Interviews dauerten ca. eine halbe 

11 Vgl. Liebold / Trinczek (2009), S. 53.
12 Vgl. Meuser / Nagel (2009), S. 470.
13 Die Verfasserin ist sich der eingeschränkten Auswertungsmöglichkeiten dieses Datenma-

terials im Vergleich zu wortwörtlich aufgezeichneten Interviews bewusst. Folglich können 
diesem Interview keine direkten Zitate entnommen werden.



15Einleitung

Stunde, in der den Experten 15 Interviewfragen (siehe Anhang) gestellt 
wurden. Der Leitfaden als Erhebungsinstrument der halbstandardisier-
ten Befragung stellt einerseits sicher, dass die Ergebnisse unterschied-
licher Interviews vergleichbar sind und ermöglicht andererseits sponta-
nes Nachfragen des Interviewers.

Die jeweiligen Interviews wurden in Anlehnung an das von Meu-
ser und Nagel empfohlene Verfahren14 ausgewertet. Danach muss das 
Material zu Beginn der Datenauswertung aufbereitet werden, wozu die 
digitalen Gesprächsaufzeichnungen transkribiert werden. Nach der 
Verschriftlichung der Interviews werden Themenkomplexe herausge-
arbeitet und priorisiert. Zwar geben die Fragen des Leitfadens bereits 
eine Struktur vor, da aber in einem Gespräch auch Bezüge zwischen 
Themen hergestellt und Antworten „nachgeschoben“ werden, ist eine 
inhaltliche Ordnung der Aussagen notwendig. Dafür wird die Se-
quenzialität innerhalb des Interviews aufgehoben. In einem nächsten 
Schritt werden die zentralen Passagen der verschiedenen Interviews 
zusammengeführt und inhaltlich den Themenblöcken zugeordnet. Aus 
diesem verdichteten Material können dann Aussagentypen gewonnen 
und mit evtl. bereits vorhandenen Informationen abgeglichen werden. 
An diese erste Stufe der Abstraktion schließt dann eine theoretische 
Generalisierung an, bei der die empirischen Ergebnisse in einen theo-
retischen Zusammenhang überführt werden.

Problematisch für die Datenauswertung sind Antwortverzerrungen15 
wie sozial erwünschte Aussagen, Meinungslosigkeit oder komplett ver-
weigerte Antworten z.B. aufgrund des internen Charakters von Infor-
mationen. Zudem kann die Reihung der Fragen einen Effekt auf das 
Antwortverhalten des Interviewten haben. Forscher, die dem quanti-
tativen Ansatz folgen, kritisieren die qualitative Methodik hinsichtlich 
der nicht repräsentativen Fallauswahl, die keine zuverlässige Generali-
sierung zuließe. Sowohl die Datenerhebung als auch die -auswertung 
durch den Interviewer sei subjektiv, insbesondere bei der Interpretation 
des Datenmaterials.16 Trotz dieser Einschränkungen können die Inter-
views Aufschluss über einen kleinen Ausschnitt der Realität geben und 
eignen sich besonders zur Untersuchung relativ unerforschter Bereiche.

14 Vgl. Meuser / Nagel (2009), S. 83 ff.
15 Vgl. Schnell / Hill / Esser (2008), S. 353 ff.
16 Vgl. Kelle (2008), S. 35.





2 Europäisierung der  
öffentlichen Verwaltung

Dieses Kapitel zum Europäisierungsprozess bildet den Rahmen für die 
weiteren Ausführungen zur Dienstleistungsrichtlinie und deren Aus-
wirkung auf die Kommunen. Dazu werden zunächst die theoretischen 
Grundlagen des EU-induzierten Wandels (2.1) behandelt, bevor im dar-
auf folgenden Abschnitt der Frage nach der Entstehung eines Europäi-
schen Verwaltungsraums (2.2) nachgegangen wird. Anschließend wird 
die Rolle der Kommunen im EU-Mehrebenensystem (2.3) beleuchtet 
und anhand des Beispiels der Wasserrahmenrichtlinie die kommunale 
Betroffenheit von europäischen Rechtsakten nachgezeichnet.

2.1 Europäisierung

In der Europaforschung ging es lange Zeit um die Motivation für den 
europäischen Integrationsprozess und darum, wie das in Europa ent-
standene Gebilde zu bezeichnen sei. Dies kann unter dem Begriff der 
klassischen Integrationsforschung zusammengefasst werden. Mit den 
anwachsenden Kompetenzen der EU trat dann vermehrt die Frage nach 
den Folgen des europäischen Zusammenschlusses für dessen Mitglie-
der in den Vordergrund. So konnte ein europäischer Einfluss auf In-
stitutionen, Parlamente, Parteien etc. identifiziert werden. In diesem 
Zusammenhang entstand auch der Begriff der Europäisierung, auf den 
im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird. 

2.1.1 Begriff der Europäisierung

In der Europäisierungsdebatte wird der Begriff der Europäisierung 
nicht einheitlich verwandt. Bei einem Definitionsversuch ist zunächst 
das Verhältnis von Europäischer Integration, Europäisierung und Kon-
vergenz zueinander zu klären. Weitestgehend besteht Einigkeit darüber, 
dass die Europäische Integration und die Herausbildung der Europäi-
schen Union die Voraussetzung für den Europäisierungsprozess bilden, 
wobei sowohl Konvergenz als auch Divergenz die Folge sein können.17 

17 Vgl. Radaelli (2000), S. 6.
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Für Vink ist Europäisierung „always (to a certain extent) a process of do-
mestic change caused (somehow) by European integration”.18 Die Rück-
wirkung des Integrationsprozesses führt demnach zur Veränderung in-
nerstaatlicher Strukturen. Goetz versteht unter Europäisierung „Effekte 
auf der mitgliedstaatlichen Ebene, die sich unmittelbar oder mit einiger 
Plausibilität mittelbar auf den EU-Integrationsprozess zurückführen 
lassen“.19 Der Einfluss der EU wird auf die nationalen Strukturen be-
grenzt, die subnationalen Ebenen werden nicht berücksichtigt. Schim-
melfennig definiert Europäisierung als „den Prozess der Institutionali-
sierung von Regeln der Europäischen Union unterhalb und außerhalb 
der europäischen Ebene“.20 Damit erweitert er zum einen den Kreis der 
Betroffenen auch auf die Nicht-EU-Mitgliedstaaten und zum anderen 
deutet der Begriff „unterhalb“ darauf hin, dass Europäisierung inner-
halb eines Staates auch auf mehrere Ebenen wirken kann. 

Wird Europäisierung als Prozess begriffen, bei dem der innerstaat-
liche Wandel von der EU-Ebene z.B. in der Form von Regeln ausgeht, 
so spricht man von einem Top-down-Ansatz. In der jüngeren wissen-
schaftlichen Debatte findet sich verstärkt eine Definition, die über die 
Rückwirkungen der Europäischen Integration hinaus Europäisierung 
als „Ergebnis einer bewussten Politik der Akteure“21 (Bottom-up-An-
satz) fasst. Dahinter steht die Überlegung, dass die EU-Mitgliedstaaten 
mehr als nur passive Empfänger („takers“) sind. Vielmehr ergeben sich 
durch den Integrationsprozess neue Beteiligungsmöglichkeiten, durch 
die sie aktiv an der Politikformulierung teilnehmen und ihre Interes-
sen einbringen können („shapers“).22 Für die vorliegende Arbeit ist aber 
vor allem die Top-down-Perspektive der Europäisierung relevant, da der 
Fokus auf den Auswirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf die 
Kommunen liegt.

18 Vink (2002), S. 17.
19 Goetz (2006), S. 473.
20 Schimmelfennig (2004), S. 253.
21 Kohler-Koch / Conzelmann / Knodt (2004), S. 176.
22 Vgl. Börzel (2003), S. 3f.
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2.1.2 Auslöser, Mechanismen und Ausmaß der Europäisierung

Im folgenden Abschnitt soll die Frage beantwortet werden, wie sich EU-
induzierter Wandel in den Mitgliedstaaten vollzieht. Dafür wird Radaellis 
Konzept der Europäisierung (siehe Abb. 1) herangezogen, da es die bis 
dahin existierenden unterschiedlichen Ansätze analytisch einrahmt.

Abb. 1: Der Europäisierungsprozess nach Radaelli
 (Quelle: Modifizierte Darstellung nach Radaelli (2000), S. 27.)

Nach Radaelli wird Europäisierung auf zwei verschiedene Arten ausgelöst. 
Während die Rechtsetzung in Form von Verordnungen und Richtlinien als 
vertikaler Impuls auf die Mitgliedstaaten wirkt, sind freiwillige Koordinie-
rungen unter den Mitgliedstaaten Ausdruck horizontaler Impulse.23 

Im Bereich der vertikalen Impulse unterscheidet Radaelli zwischen 
einer positiven und einer negativen Integration. Die positive Integration 
äußert sich in der aktiven Gestaltung von Politik durch die EU-Ebene, wie 
z.B. im Bereich des Verbraucherschutzes. Bei der Frage, wie es zur Ver-
änderung von Strukturen kommt, greift Radaelli auf den „Goodness of 
fit“-Ansatz zurück. Danach wird durch die Vorgabe konkreter Modelle, die 
von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen (Umsetzungszwang), 
ein Anpassungsdruck erzeugt. Die Intensität des Anpassungsdrucks 
hängt von der Ausgangssituation und der Kompatibilität zwischen den 

23 Vgl. Auel (2006), S. 301.
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vorgegebenen24 und den bestehenden Strukturen ab. Im Fall von Unver-
einbarkeiten („misfits“) müssen die nationalen und subnationalen Struk-
turen den europäischen Vorgaben angeglichen werden.25 Radaelli merkt 
an, dass im Bereich der differenzierten Integration der Anpassungsdruck 
nicht durch Zwang, sondern durch Nachahmungseffekte („mimetism“), 
die von einem stärker integrierten Gravitationszentrum ausgehen und auf 
unbeteiligte Mitgliedstaaten ausstrahlen, erzeugt wird.26

Unter negativer Integration wird die Beseitigung von Hemmnissen ver-
standen, die den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital behindern. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Binnenmarkt be-
stand das Hauptinstrument nicht in der Vorgabe eines konkreten Modells, 
sondern in der wechselseitigen Anerkennung nationaler Vorschriften. Gemäß 
dem Anerkennungsprinzip erkennen die EU-Mitgliedstaaten zum Beispiel 
alle Lebensmittel an, die in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr gebracht 
worden sind. Auf der Grundlage des Cassis-de-Dijon-Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 1979 darf in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Herstellungsland keine weitere Zulassungsprüfung erfolgen, da von 
vergleichbaren Produktionsstandards ausgegangen wird.27 Im Bereich der 
negativen Integration wirken keine unmittelbaren Mechanismen. Stattdes-
sen resultiert die Europäisierung aus einem Standortwettbewerb unter den 
Mitgliedstaaten.28 Im europäischen Binnenmarkt stehen die nationalen Re-
gulierungssysteme der Mitgliedstaaten in Konkurrenz zueinander. Eine An-
passung erfolgt indirekt über die Nutzung von Gelegenheitsstrukturen („do-
mestic opportunity structures“), die die Herausbildung solcher Strukturen 
begünstigen, die am besten den Zielen des Binnenmarktes gerecht werden.

Horizontale Impulse als Auslöser der Europäisierung gehen von der 
freiwilligen Zusammenarbeit und Koordinierung der EU-Mitgliedstaaten 
aus, wobei auf intergouvernementaler Basis u.a. gemeinsame Erklärun-
gen verfasst werden. Auf diese Weise wird zum Beispiel im Bereich der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik verfahren. Hori-
zontale Impulse sind nicht-hierarchischer Natur. Eine Veränderung von 
Strukturen erfolgt hier über das sog. „soft framing“, wobei übereinstim-
mende Werte und Ideale zu gemeinsamen Standpunkten führen.29 Eine 

24 Nach dem Bottom-up-Ansatz könnte ein Mitgliedstaat den Anpassungsdruck gering halten, 
indem er sich aktiv an der Politikformulierung auf der EU-Ebene beteiligt und die Gestaltung 
von Modellen nach dem Vorbild der eigenen Strukturen beeinflusst, sog. „uploading“ (vgl. 
Auel (2006), S. 312).

25 Vgl. Börzel / Risse (2000), S. 5.
26 Vgl. Radaelli (2000), S. 17.
27 Vgl. Calliess (2007), S. 9.
28 Vgl. Radaelli (2000), S. 18.
29 Vgl. ebd., S. 18.
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Europäisierung bleibt aus, solange sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine 
gemeinsame Richtung einigen können. Insofern lässt sich ein Europäi-
sierungsgrad nach Politikfeldern konstatieren, wobei Außen-, Sozial- und 
Innenpolitik weniger von der Europäisierung betroffen sind.

Bezüglich des Ausmaßes der Europäisierung (siehe Abb. 2) unter-
scheiden Börzel und Risse drei Intensitätsstufen.30 Die Absorption bildet 
dabei die schwächste Stufe. Zwar beziehen die Mitgliedstaaten europäi-
sche Politikinhalte in ihre Handlungsprogramme mit ein und nehmen in-
stitutionelle Anpassungen vor, generell ist die Veränderung aber eher ober-
flächlich und das Ausmaß gering. Auf der zweiten Intensitätsstufe, der 
Akkommodation, verarbeiten die Mitgliedstaaten den Europäisierungs-
druck durch die Anpassung bestehender Strukturen auf der einen Seite 
und die Übernahme und Eingliederung neuer Strukturen auf der anderen 
Seite. Veränderungen sind zwar beobachtbar, aber die wesentlichen Merk-
male der mitgliedstaatlichen Strukturen und Verfahren bleiben erhalten. 
Die Stufe mit dem höchsten Grad der Anpassung bezeichnen Börzel und 
Risse als Transformation, da hier bestehende Politiken, Prozesse und In-
stitutionen durch neue ersetzt und somit substantiell verändert werden.

Radaelli geht bei seiner Analyse des Wandels zusätzlich von der Mög-
lichkeit einer Nichtanpassung („inertia“) sowie einer „negativen“ Europäi-
sierung („retrenchment“) aus.31 Eine Nichtanpassung kann dann eintreten, 
wenn ein Mitgliedstaat nationale und europäische Strukturen für unver-
einbar hält, was sich wiederum in Anpassungswiderständen und verspä-
teter Umsetzung ausdrückt. Eine „negative“ Europäisierung droht nach 
Radaelli dann, wenn in einem Mitgliedstaat die anti-europäische Oppositi-
on gestärkt wird, weil zum Beispiel die Liberalisierungsbestrebungen der 
EU als zu einschneidend empfunden werden. 

Auswirkung auf nationale und subnationale Strukturen

Veränderung 
(Divergenz)

Keine 
(Konservierung)

Veränderung

niedrig mittel
hoch  

(Konvergenz)

„negative“ 
Europäisierung

Nicht- 
anpassung

Absorption
Akkommo- 

dation
Trans- 

formation

Abb. 2:  Ausmaß der Europäisierung
 (Quelle: Eigene Darstellung nach Radaelli (2000), S.14 und Börzel / Risse (2000), S. 10.)

30 Vgl. Börzel / Risse (2000), S. 10.
31 Vgl. Radaelli (2000), S. 14.
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2.2 Entsteht ein Europäischer Verwaltungsraum?

Aufbauend auf die Ausführungen zum Ausmaß des Europäisierungs-
prozesses soll es im Folgenden um die Frage gehen, ob die Veränderung 
der mitgliedstaatlichen Verwaltungen so stark ist, dass ein europäisches 
Verwaltungsmodell entsteht. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
verfügt die EU über keine direkten Einflussmöglichkeiten, da dieser 
zu den Kernkompetenzen der Mitgliedstaaten zählt. In der Wissen-
schaft herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, ob und inwieweit die na-
tionalen Verwaltungssysteme harmonisiert werden. Im Rahmen der 
Vollendung des Binnenmarktes werden faire (also einheitliche) Wettbe-
werbsbedingungen gefordert, deren Gewährleistung auch Eingriffe in 
das Verwaltungshandeln der einzelnen Mitgliedstaaten impliziert. Die 
Dienstleistungsrichtlinie stellt hierfür ein anschauliches Beispiel dar: 
Vor dem Hintergrund der Verwaltungsvereinfachung für Dienstleis-
ter sollen Genehmigungsanforderungen bezüglich der Aufnahme und 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit EU-weit vereinfacht werden. 
So macht die europäische Rechtsetzung Anpassungen im Besonderen 
Verwaltungsrecht erforderlich. Anknüpfend an diese indirekten Ein-
flussmöglichkeiten der EU auf die innerstaatlichen Verwaltungsstruk-
turen argumentiert d‘Orta:

„What has to be harmonized are not the administrative systems, the ad-
ministrative institutions and their procedures, but rather the performances 
in the relevant administrative sectors, that is to say, the quantitative and 
qualitative level of the public services that are significant for the policies of the 
European Union“.32

Seiner Auffassung nach sollten also nicht die spezifisch innerstaatli-
chen Institutionen und Traditionen aufgegeben werden. Vielmehr wür-
de ein Europäischer Verwaltungsraum auf der Grundlage der Formu-
lierung von Standards für Effizienz und Qualität entstehen. Ausgehend 
von vergleichbaren Verwaltungsleistungen für die Bürger würden die 
Verwaltungssysteme quasi automatisch in Übereinstimmung gebracht.

Die Diskussion um die Entstehung eines Europäischen Verwaltungs-
raums verstärkte sich in der Phase vor der Osterweiterung im Jahr 2004, 
als eine neue Strategie der EU bezüglich der öffentlichen Verwaltung zu be-
obachten war. Zusätzlich zur Erfüllung der Kopenhagener-Kriterien (politi-
sche und wirtschaftliche Kriterien, Übernahme des Acquis communautaire) 

32 d‘Orta (2003), S. 9.
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sollte der Aufbau von Verwaltungskapazitäten neben der Umsetzung auch 
die Anwendung des Europarechts sicherstellen.33 Grabbe unterscheidet be-
züglich der Einflussmöglichkeiten der EU auf das nationale System eines 
Staates im Vorfeld des Beitritts folgende fünf Instrumente:34

1) „gate-keeping“ (Kontrolle des Beitrittstempos)
2) „advice and twinning“ (Konsultationen und Verwaltungspart-

nerschaften)
3) „benchmarking and monitoring“ (Vergleiche und Fortschritts-

berichte)
4) „models“ (legislative und institutionelle Vorgaben)
5) „money“ (finanzielle Unterstützung)

Von der Kontrolle der Beitrittsgeschwindigkeit geht der größte Druck 
aus, aber auch das zweite und dritte Instrument sind nicht zu vernach-
lässigen. Von 1998 bis zur Vertragsunterzeichnung am 16. April 2003 
hat die Europäische Kommission (fortan: Kommission) jährlich über 
die Entwicklungen in den Beitrittsländern berichtet, hat Probleme bean-
standet und nachdrücklich zum Handeln aufgerufen. Dazu zählten auch 
konkrete Reformforderungen wie z.B. die Bekämpfung von Korruption. 
Als Unterstützung im Verwaltungsaufbau wurden operative Maßnah-
men wie die Programme „Twinning“ und „Twinning Light“ lanciert, in 
deren Rahmen Experten aus den EU-Mitgliedstaaten den Beitrittslän-
dern vor Ort beim Aufbau der erforderlichen Strukturen halfen.

Eine leistungsfähige Verwaltungsorganisation sowie dynamische 
Koordinierungsverfahren können nach Siedentopf und Speer als funk-
tionelle Anforderungen einer EU-Mitgliedschaft bezeichnet werden:

„Darunter sollen gemeinschaftsrechtlich [bzw. seit dem 1. Dezember 2009 
unionsrechtlich, Anm. d. Verf.] nicht normierte Voraussetzungen verstanden 
werden, die ein bestimmtes Staats- und Verwaltungssystem beachten muss, 
um im europäischen Mehrebenensystem erfolgreich agieren zu können“.35

Um einerseits das Unionsrecht implementieren und andererseits 
an der Politikformulierung mitwirken zu können, sind demnach be-
stimmte Verwaltungskapazitäten notwendig. Fehlt eine solche „Euro-
pakompetenz“, drohen Marginalisierung, Umsetzungsschwierigkeiten 
und Vertragsverletzungsverfahren.

33 Vgl. Siedentopf / Speer (2002), S. 309.
34 Vgl. Grabbe (2001), S. 1020.
35 Siedentopf / Speer (2002), S. 320.
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SIGMA, ein gemeinsames Programm der EU und der OECD, das 
Beitrittskandidaten und potentielle Kandidaten im Bereich Governance 
und Management unterstützt, stellte Ende der 1990er Jahre die Entste-
hung eines Europäischen Verwaltungsraums fest:

„The EAS [European Administrative Space, Anm. d. Verf.] represents an 
evolving process of increasing convergence between national administrative 
legal orders and administrative practices of Member States. This convergence 
is influenced by several driving forces, such as economic pressures from indi-
viduals and firms, regular and continuous contacts between public officials of 
Member States and, finally and especially, the jurisprudence of the European 
Court of Justice”.36

Folgt man dieser Definition, dann wird die Entstehung eines Europä-
ischen Verwaltungsraums durch die Forderungen der Wirtschaft, die 
Rechtsprechung des EuGHs und die netzwerkartige Zusammenarbeit 
unter den Beamten der Mitgliedstaaten gefördert. Letzter Erklärungs-
faktor findet sich auch in Wessels Fusionsthese wieder. Demnach führe 
die Interaktion der Beamten verschiedener Ebenen zur Herausbildung 
eines fusionierten Mehrebenenstaats. Das Ergebnis des Fusionsprozes-
ses sei eine fast irreversible Verschmelzung der administrativen Einhei-
ten mehrerer Ebenen, die eine Unterscheidung der jeweiligen Zustän-
digkeiten kaum noch ermögliche.37 

Allerdings ist in der Praxis trotz vereinheitlichender Tendenzen kei-
ne Zusammenführung der mitgliedstaatlichen Verwaltungen hin zu ei-
nem europäischen Modell zu beobachten. Bei den Beitrittsländern der 
Osterweiterung waren die administrativen Strukturen unterschiedlich 
stark von Europäisierung betroffen. Im Vorfeld des EU-Beitritts wurde 
die Herausbildung sog. „Islands of Excellence“ konstatiert, worunter auf 
die EU-Anforderungen ausgerichtete und professionalisierte Enklaven 
verstanden werden.38 Solche traten z.B. in der Form von Koordinie-
rungsbehörden neben die unveränderten Verwaltungsstrukturen. Ge-
gen die Herausbildung eines europäischen Verwaltungsmodells spre-
chen die weiterhin bestehenden nationalen Verwaltungstraditionen der 
Mitgliedstaaten und die unterschiedliche Nutzung von Spielräumen bei 
der Umsetzung von Richtlinien. Zudem stellt sich die Frage, zu wel-
chem Grad die Vorgaben der europäischen Ebene nicht nur allgemeine 
Modernisierungstendenzen, wie sie z.B. vom New Public Management 

36 SIGMA (1999), S. 6.
37 Vgl. Wessels (2000), S. 123.
38 Vgl. Goetz (2001), S. 1043f.
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(NPM) postuliert werden, widerspiegeln. Siedentopf und Speer plädie-
ren für den Begriff der „Europäischen Verwaltungsgemeinschaft“,39 da 
dieser die zunehmende Vernetzung berücksichtigt, aber gleichzeitig der 
Vielschichtigkeit der nationalen Verwaltungssysteme gerecht wird.

2.3 Kommunen im EU-Mehrebenensystem

Durch die Bezeichnung der EU als Mehrebenensystem wurde die Auf-
merksamkeit zunehmend auf die subnationalen Ebenen und damit 
auch auf die Kommunen gelenkt. Während die europäischen Verträge 
lange Zeit die kommunale Ebene nicht explizit erwähnten, verweist der 
Vertrag von Lissabon erstmalig nicht nur auf die nationale Ebene, son-
dern ausdrücklich auch auf die subnationalen Ebenen. So heißt es in 
Art. 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), dass die lokale 
und regionale Selbstverwaltung der Mitgliedstaaten geachtet wird. Da-
rüber hinaus wird zum ersten Mal auch das Subsidiaritätsprinzip an-
ders aufgefasst, welches nun die lokale und regionale Ebene ausdrück-
lich mit einbezieht. Die Gebietskörperschaften und der Ausschuss der 
Regionen (AdR) wurden erstmalig als integrale Bestandteile in Bezug 
auf die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und dessen Kontrolle 
erwähnt. Der AdR erhält ein Klagerecht vor dem EuGH im Fall von 
Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip. 

Durch die neuen Bestimmungen ist den Kommunen eine euro-
parechtliche Aufwertung widerfahren, die sich ihrer wahren Rolle im 
europäischen Integrationsprojekt deutlich annähert. Neben der admi-
nistrativen Aufgabe der Umsetzung europäischer Rechtsakte, erfüllen 
die Kommunen als Gestalter der örtlichen Lebensverhältnisse auch 
eine sozio-politische Funktion. Sie spielen eine zentrale Rolle für die 
politische Integration in Europa, weil sie diese gegenüber den Bürgern 
legitimieren können. So wurde den dezentralen Gebietskörperschaften 
immer dann mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wenn sich das Integra-
tionsprojekt in der Krise befand.

Die Europäische Integration hat nicht nur Rückwirkung auf die 
mitgliedstaatliche Ebene, sondern auch auf die Kommunen, welche 
rechtlich, wirtschaftlich und politisch betroffen sind. So verleiht zum 
Beispiel die Unionsbürgerschaft nach Art. 22 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) jedem Unionsbürger, 
der in einem Mitgliedstaat wohnt ohne dessen Staatsangehörigkeit zu 

39 Siedentopf / Speer (2002), S. 325.
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besitzen, das aktive und passive Wahlrecht bei den dortigen Kommu-
nalwahlen. Wirtschaftlich sind die Kommunen zum Beispiel bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge betroffen. So müssen laut der Richtlinie 
2004 / 18 / EG Behörden ihre Dienstleistungs- und Lieferaufträge ab ei-
nem Wert von 193.000 Euro im EU-Amtsblatt veröffentlichen und da-
mit EU-weit ausschreiben.40

Die rechtliche Betroffenheit der Kommunen zeigt sich am deutlichs-
ten in Bezug auf das Unionsrecht. Dieses stellt eine eigenständige Rechts-
ordnung dar, die Anwendungsvorrang (aber nicht Geltungsvorrang) ge-
genüber dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten genießt. Die Verträge 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen 
Union zählen zum Primärrecht. Das Sekundärrecht umfasst nach Art. 
288 AEUV Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse sowie Empfehlun-
gen und Stellungnahmen. Verordnungen entfalten eine unmittelbare 
Wirkung für die Bürger in jedem Mitgliedstaat und bedürfen keiner ge-
sonderten Umsetzung in nationales Recht. Richtlinien hingegen richten 
sich an die Mitgliedstaaten, die diese innerhalb einer bestimmten Frist 
in nationales Recht umzusetzen haben. Anders als Verordnungen geben 
diese nur einen Rahmen zur Erreichung bestimmter Ziele vor, überlas-
sen die Wahl der Mittel jedoch den Mitgliedstaaten. Eine Richtlinie kann 
aber auch direkte Wirkung entfalten und zwar dann, wenn sie nach Ab-
lauf der Umsetzungsfrist nur unvollständig oder fehlerhaft umgesetzt 
wurde und sich Ansprüche Dritter ableiten lassen.41 Während Beschlüsse 
im Einzelfall Rechtsverbindlichkeit besitzen, geben Empfehlungen und 
Stellungnahmen die Auffassungen der EU-Organe zu bestimmten Fra-
gen wieder, sind aber rechtlich nicht verbindlich.42

Die Kommunen sind hauptsächlich zuständig für den verwaltungs-
mäßigen Vollzug der europäischen Rechtsakte. Gegebenenfalls kann 
jedoch auch eine Anpassung der kommunalen Satzungen erforderlich 
sein. So mussten im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtli-
nie zum Beispiel die Friedhofssatzungen und Marktsatzungen auf ihre 
Vereinbarkeit überprüft (Normenscreening) und ggf. angepasst wer-
den. Bei Verstößen gegen das Unionsrecht kann die Kommission nach 
Art. 258 AEUV Vertragsverletzungsverfahren gegen die jeweiligen Mit-
gliedstaaten veranlassen und Klage beim EuGH einreichen. Die Bun-
desrepublik Deutschland ist dabei auch für etwaige Rechtsverstöße der 

40 Vgl. Richtlinie 2004 / 18 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleis-
tungsaufträge.

41 Vgl. Streinz / Leible (2008), S. 69f.
42 Vgl. Fischer (2006), S. 110.
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Gemeinden verantwortlich. Wird ein vom EuGH festgestellter Rechts-
verstoß nicht beseitigt, droht ein Zwangsgeld von mindestens 13.188 
Euro bis zu 791.293 Euro pro Tag.43

Durch die europäische Rechtsetzung kann es zu einer Verengung des 
kommunalen Handlungsspielraums kommen. Im Folgenden werden 
anhand der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) exemplarisch 
Eingriffe in die Gebiets- und Planungshoheit der Kommunen skizziert. 
Die WRRL trat am 22. Dezember 2000 als Teil der europäischen Gewäs-
serschutzpolitik in Kraft und zielt auf den Aufbau eines Ordnungsrah-
mens für den Schutz der Binnenobergewässer, der Übergangsgewässer, 
der Küstengewässer und des Grundwassers.44 Die Kommunen sind von 
der WRRL zum einen als Unterhaltungs- und Ausbaupflichtige für ihre 
Gewässer, zum anderen als Wasserversorgungsunternehmen und dazu 
als Abwasserbeseitigungspflichtige und Einleiter in Gewässer betroffen.45 
Den größten Aufwand bildet die Erstellung von Maßnahmenprogram-
men und Bewirtschaftungsplänen, die dann bei künftigen Planungen 
und Genehmigungen berücksichtigt werden müssen. Insgesamt erge-
ben sich Schnittstellen mit dem Naturschutz, der Landschaftsplanung, 
der Raumordnung und dem Baurecht.46 Die Umsetzung der WRRL ver-
ursacht neben dem organisatorischen Mehraufwand auch extra Kosten, 
etwa für die Überwachung hoher Qualitätsstandards oder für neue Inves-
titionen für die Abwasserreinigung.

In den bisherigen Ausführungen wurden die negativen Folgen des 
Integrationsprozesses auf die Kommunen dargestellt. Dies soll aber 
nicht den Eindruck erwecken, die Europäische Integration würde als 
Bedrohung verstanden. Zwar lässt sich diese Auffassung in der wis-
senschaftlichen Diskussion der 1990er Jahre wiederfinden, heute über-
wiegt aber der Standpunkt, dass die Integration auch neue Einfluss-
möglichkeiten bietet.47 So können sich die Kommunen zum Beispiel 
über die kommunalen Spitzenverbände einbringen, die in Brüssel ein 
Europabüro betreiben und bei der Erarbeitung von neuen Rechtsakten 
über Anhörungsmöglichkeiten verfügen. Auf eine Auseinandersetzung 
mit der kommunalen Interessenwahrnehmung wird an dieser Stelle 
allerdings verzichtet, da die vorliegende Arbeit die Auswirkung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie auf die Kommunen untersucht.

43 Vgl. Fischer (2006), S. 116.
44 Vgl. Richtlinie 2000 / 60 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
45 Vgl. Schmid (2003), S. 44.
46 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens (2008), S. 3.
47 Vgl. Alemann / Münch (2006), S. 16.





3 Kommunalverwaltung  
in Deutschland

Nachdem im vorigen Kapitel bereits auf die Kommunen im europäi-
schen Kontext eingegangen worden ist, soll es im Folgenden näher um 
ihre Stellung in der Bundesrepublik Deutschland gehen (3.1). Der dar-
auf folgende Abschnitt dient der kurzen Beschreibung der kommuna-
len Aufgabenstruktur und veranschaulicht die Wirtschaftsförderung als 
kommunales Handlungsfeld (3.2).

3.1 Die kommunale Ebene im Bundesstaat

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein zweigliedriger Bundesstaat be-
stehend aus der Bundesebene und den Bundesländern. Die Bundeslän-
der besitzen Staatsqualität, was an den Landesverfassungen erkennbar 
ist. Staatsrechtlich sind die Kommunen Teil der Länder und bilden somit 
keine dritte Ebene. Die jeweilige Landesverfassung, die Gemeindeord-
nung, die (Land-)Kreisordnung und Bezirksordnung enthalten Bestim-
mungen zu kommunalen Aufgaben, Kompetenzen und Strukturen.48 
Gemäß Art. 83 Grundgesetz (GG) sind für den Gesetzesvollzug grund-
sätzlich die Länder verantwortlich, wobei die Kommunen als unterste 
Verwaltungsinstanz den Großteil der Gesetze ausführen. Verwaltungsor-
ganisatorisch kann von einem dreistufigen Aufbau ausgegangen werden, 
in welchem die Kommunalverwaltungen die unterste Ebene bilden.

Der Begriff der Kommune ist ein Oberbegriff für Landkreise, kreis-
freie Städte, kreisangehörige Städte und die Gemeinden. Diese sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und verfügen über ein räum-
lich abgegrenztes Territorium. Die flächenmäßige Ausdehnung und 
die Einwohnerzahl der Kommunen schwanken jedoch je nach Bundes-
land. Während Schleswig-Holstein mit rund 15 800 km2 Fläche und 
2,8 Mio. Einwohnern insgesamt 1116 Gemeinden und elf Kreise zählt, 
sind es in Sachsen, welches eine Fläche von 18 400 km2 und 4,2 Mio. 
Einwohner hat, zehn Landkreise und 485 Gemeinden.49

48 Vgl. Vogelgesang / Lübking / Ulbrich (2005), S. 23.
49 Vgl. Statistisches Bundesamt (2010).
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Die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverantwortung in 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden ein Selbstverwal-
tungsrecht für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Auf 
ihrem Gebiet haben die Gemeinden die Organisations-, Personal-, Sat-
zungs-, Planungs-, Finanz-, Gebiets- und Aufgabenhoheit inne. Der Land-
kreis umfasst als Gemeindeverband mehrere Gemeinden und ist für die 
überörtlichen Aufgaben zuständig, also diejenigen Aufgaben, deren Erle-
digung die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde übersteigen würde. Neben 
dieser kommunalen Funktion des Landkreises, nimmt dessen Hauptver-
waltungsbeamter in der Funktion als allgemeine untere staatliche Verwal-
tungsbehörde zugewiesene staatliche Aufgaben wahr (Organleihe).50

Mit der Organisationshoheit haben die Gemeinden die Kompetenz zur 
Gestaltung ihres inneren Aufbaus. Bezüglich der Organisation der Kom-
munalverwaltung kann zwischen der Aufbauorganisation und der Ablau-
forganisation unterschieden werden. Die formale Gliederung orientiert 
sich am Verwaltungsgliederungsplan der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), nach welchem die Ämter den 
folgenden acht Aufgabenhauptgruppen zugeteilt werden: 1.) Allgemeine 
Verwaltung; 2.) Finanzen; 3.) Recht, Sicherheit und Ordnung; 4.) Schule 
und Kultur; 5.) Soziales, Jugend und Gesundheit; 6.) Bauwesen; 7.) Öf-
fentliche Einrichtungen und 8.) Wirtschaft und Verkehr. Der Ablauf der 
Verwaltungstätigkeit richtet sich nach der Geschäftsordnung, den Verwal-
tungsvorschriften und den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder.

Wie oben erwähnt, bildet Art. 28 Abs. 2 GG die verfassungsrechtliche 
Grundlage für die kommunale Selbstverwaltung. Demnach dürfen alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft durch die Gemeinden ei-
genverantwortlich erledigt werden. Laut der „Rastede-Entscheidung“ des 
Bundesverfassungsgerichts sind das 

„[…] diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft 
wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeinde-
einwohnern gerade als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zusammenle-
ben und -wohnen der Menschen in der Gemeinde betreffen“.51

Dieser auf das Gemeindegebiet begrenzten Allzuständigkeit liegt das Prin-
zip der Subsidiarität zu Grunde. Demnach kommt der untersten Ebene 
im System eine originäre Zuständigkeit für alle Belange zu. Legt man das 

50 Vgl. Thieme (1995), S. 79.
51 „Rastede-Entscheidung“, BVerfGE 79, 127.
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Subsidiaritätsprinzip strikt aus, so ist nur bei Bedarf und auf Wunsch das 
unterstützende Eingreifen einer übergeordneten Einheit gerechtfertigt.

Allerdings gibt es keinen festgeschriebenen gemeindlichen Aufga-
benkreis, weshalb eine Veränderung der Aufgabenstruktur und eine 
Kompetenzverlagerung auf die höhere Ebene nicht ausgeschlossen 
werden können. Mit dem Verweis auf „die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ (Art. 72 Abs. 2 GG) wurden unabhängig von der 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden mit der Zeit Aufgaben 
vereinheitlicht und zentralisiert. So entwickelte sich die früher kom-
munal organisierte Schulausbildung zu einem Teil der staatlichen Bil-
dungspolitik der Länder. Der Entzug von Aufgaben auf der einen Seite 
sowie detaillierte Normierungen (Fremdbestimmung) auf der anderen 
Seite drohen die kommunale Selbstverwaltung auszuhöhlen. Trotz die-
ser Interessenkonflikte weist Thieme aber darauf hin, dass das Verhält-
nis von Staat und Kommunen nicht mehr primär durch Differenzen, 
sondern durch Zusammenarbeit geprägt ist.52

Staatliche Einwirkungsmöglichkeiten auf die Kommunen bestehen 
im Rahmen der Kommunalaufsicht, die in den Verfassungen der Länder 
verankert ist. Die Kommunalaufsicht soll als „notwendiges Gegenstück 
zur Autonomie“53 sicherstellen, dass die kommunale Aufgabenwahrneh-
mung effektiv erfolgt und der gesetzliche Rahmen eingehalten wird. Da-
bei zielt die Fachaufsicht auf die Kontrolle der Zweckmäßigkeit und die 
Rechtsaufsicht auf die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit des kommunalen 
Verwaltungshandelns. Neben der Rechtsbewahrungs- oder Ordnungs-
funktion verfolgt die Kommunalaufsicht aber auch eine Schutzfunktion, 
die über die Kontrolle hinaus auch die Förderung der Gemeinden vor-
sieht.54 Mit der Zeit hat sich die Kommunalaufsicht von einem stark hier-
archisch geprägten Verhältnis zwischen Land und Kommunen zu einem 
fast kooperativen Verhältnis gewandelt, das sich neben der Wächterfunk-
tion vor allem auch durch Kommunalberatung auszeichnet.55

Staatliche Kontrolle erfolgt aber nicht nur durch die Kommunalauf-
sicht, sondern auch über die Gerichtskontrolle, die Rechnungsprüfung 
und insbesondere über Finanzzuweisungen. Die Finanzierung der Auf-
gabenerledigung ist zusätzlich zum Aufgabenbestand und dem Grad des 
eigenverantwortlichen Handelns Gegenstand des Kompetenzgerangels 
zwischen Kommunen und Ländern. Neben den Realsteuern nach Art. 
106 Abs. 6 GG (Grundsteuer, Gewerbesteuer, örtliche Verbrauch- und 

52 Vgl. Thieme (1995), S. 79.
53 Vgl. Knemeyer (2007), S. 221.
54 Vgl. ebd., S. 222f.
55 Vgl. ebd., S. 221.
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Aufwandsteuern) und den Anteilen an Einkommensteuer (15  %) und 
Umsatzsteuer (2,2 %) im Rahmen des Steuerverbundes bilden die Zu-
weisungen der Länder eine wichtige kommunale Einnahmequelle. Diese 
Zuweisungen werden in Verhandlungsprozessen, auf die die Kommunen 
nur wenig Einfluss nehmen können, ermittelt und entweder zweckgebun-
den oder zur freien Verfügung vergeben. Zweckgebundene Zuweisungen, 
oft auch als „goldener Zügel“ bezeichnet, schränken den kommunalen 
Handlungsspielraum bezüglich der Wahl der am besten geeigneten Mittel 
zur Aufgabenerledigung stark ein.56 

Die Praxis der kommunalen Selbstverwaltung zeigt, dass der deut-
sche Föderalismus statt getrennter autonomer Ebenen ein Verbund-
system mit vielfältigen Verflechtungen hervorgebracht hat, in dem die 
Verantwortlichkeiten nicht eindeutig identifiziert werden können. Die 
wichtige Rolle der Gemeinden in diesem Geflecht besteht im Vollzug von 
Verwaltungsaufgaben.

3.2 Kommunale Aufgabenwahrnehmung

Bezüglich der kommunalen Aufgabenstruktur kann zwischen dem monisti-
schen und dem dualistischen Modell unterschieden werden. Beim sog. Auf-
gabendualismus, der auf die Steinsche Städteordnung aus dem Jahr 1808 
zurückgeht, findet eine Trennung von Selbstverwaltungsaufgaben auf der 
einen Seite und staatlichen Aufgaben auf der anderen Seite statt. Das auf 
dem Weinheimer Entwurf von 1948 beruhende monistische Aufgabenmo-
dell geht stattdessen von einem einheitlichen Aufgabenbegriff aus. Zwar 
unterscheiden sich die beiden Modelle im Bereich der Selbstverwaltungsauf-
gaben nicht, jedoch trennen die Länder mit einem monistischen Aufgaben-
verständnis wie bspw. Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len nicht zwischen Aufgaben der Gemeinde und staatlichen Aufgaben. Die 
rechtliche Einordnung der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ist 
in der Rechtswissenschaft nicht unumstritten, auf eine detaillierte Auseinan-
dersetzung mit der Problematik kann an dieser Stelle aber verzichtet werden, 
da sie für die Behandlung praktischer Fragen unerheblich ist.

Die nachfolgende Darstellung des kommunalen Aufgabenbestands 
orientiert sich an der klassischen rechtswissenschaftlichen Systematik be-
stehend aus freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben (ei-
gener Wirkungskreis) und Auftragsangelegenheiten und Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung (übertragener Wirkungskreis).

56 Vgl. Bogumil / Holtkamp (2006), S. 53.
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3.2.1 Überblick über die kommunale Aufgabenstruktur

Im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben können die Ge-
meinden nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und wie Aufgaben 
wahrgenommen werden sollen.57 Aus der gemeindlichen Allzuständig-
keit lässt sich ferner ein Aufgabenerfindungsrecht ableiten, welches den 
Gemeinden das Recht einräumt, bei Bedarf tätig zu werden.58 Die Auf-
gabenwahrnehmung ist jedoch abhängig von der Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde, da die kommunalen Kapazitäten nicht ausreichen, um allen 
Aufgaben die gleiche Priorität beizumessen. Die Finanzierung muss aus 
eigenen Kräften erfolgen und darf nicht die Erledigung der pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben beeinträchtigen. Als Beispiele für freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgaben können das Angebot kultureller Einrichtun-
gen (Museen, Theater, Ausstellungen), sozialer Dienste (Seniorenheime, 
Jugendklubs), Erholungseinrichtungen, Städtepartnerschaften und die 
kommunale Wirtschaftsförderung angeführt werden.

Zur Erledigung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben sind die 
Gemeinden durch Bundes- oder Landesgesetz oder Rechtsverordnung 
gesetzlich verpflichtet, dürfen aber die Mittel zur Aufgabendurchfüh-
rung frei wählen.59 Sowohl die freiwilligen als auch die pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben werden eigenverantwortlich wahrgenom-
men und unterliegen nur der staatlichen Rechtsaufsicht, nicht aber der 
Fachaufsicht durch staatliche Aufsichtsbehörden.60 Allerdings besteht 
die Gefahr, dass der kommunale Handlungsspielraum bezüglich der 
Art und Weise der Erledigung zugewiesener Aufgaben durch Detailre-
gelungen erheblich eingeschränkt wird. Beispiele für pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgaben sind die Abwasser- und Müllentsorgung, die 
Wasser- und Energieversorgung, Kindergärten und Volkshochschulen, 
Gemeindestraßen sowie Bebauungs- und Flächennutzungspläne.

Bei den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises handelt es 
sich um staatliche Weisungsaufgaben, die den Gemeinden per Gesetz 
zur Ausführung auferlegt werden. Der Staat bedient sich der Gemein-
debehörden zur Aufgabenerledigung. Im Bereich der Auftragsangele-
genheiten verfügt der Staat über ein unbeschränktes Weisungsrecht, 
mit dem er Einfluss auf die Durchführung der Aufgaben ausübt, welche 
neben der Rechtsaufsicht auch der Fachaufsicht unterliegt.61 Beispiele 

57 Vgl. Naßmacher / Naßmacher (2007), S. 113.
58 Vgl. Gern (2003), S. 162.
59 Vgl. Naßmacher / Naßmacher (2007), S. 113.
60 Vgl. Bogumil / Holtkamp (2006), S. 52.
61 Vgl. Gern (2003), S. 169.
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für Auftragsangelegenheiten sind die Lebensmittelüberwachung, die 
Durchführung von Wahlen oder die Betreuung von Asylbewerbern. 

In Ländern mit einem monistischen Aufgabenmodell können den 
Gemeinden vom Land Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
übertragen werden. Zwar unterliegt die Erledigung von Aufgaben die-
ses Typs auch der Rechts- und Fachaufsicht, im Vergleich zu den Auf-
tragsangelegenheiten ist das staatliche Weisungsrecht aber beschränkt, 
d.h., der Gemeinde kommt bei der Wahl der Mittel teilweise ein Er-
messensspielraum zu. Zu solchen Aufgaben zählen zum Beispiel das 
Meldewesen oder die Gewerbeaufsicht.

Die durch den Verwaltungsvollzug staatlicher Aufgaben entstehen-
de finanzielle Mehrbelastung der Gemeinden wird durch staatliche 
Geldzuweisungen ausgeglichen, wobei diese jedoch nur selten die tat-
sächlichen Ausgaben decken. Gemäß dem Konnexitätsprinzip sollten 
die Kosten von derjenigen Gebietskörperschaft getragen werden, die 
für die Erledigung einer Aufgabe zuständig ist. Während das strikte 
Konnexitätsprinzip einen angemessenen Ausgleich für die Ausführung 
übertragener staatlicher Aufgaben verlangt, sieht das relative Konnexi-
tätsprinzip nur eine Kostenregelung vor, die nicht zwingend den ent-
standenen Ausgaben entspricht.62

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die juristische Diffe-
renzierung zwischen den Aufgaben des eigenen und übertragenen Wir-
kungskreises in der Praxis an Relevanz verliert. Vielmehr überschnei-
den sich oftmals kommunale und staatliche Aufgaben aufgrund ihrer 
Komplexität. Für den Bürger macht es zudem keinen Unterschied, um 
welchen Aufgabentyp es sich konkret handelt, da für ihn lediglich das 
Ergebnis der Leistungserbringung zählt.63

3.2.2 Wirtschaftsförderung als kommunales Handlungsfeld

Der EU-Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten bringt nicht nur Vor-
teile für Unternehmen, sondern verschärft auch erheblich den Stand-
ortwettbewerb unter den deutschen Kommunen. Die kommunale 
Wirtschaftsförderung – nach der oben dargestellten Einteilung des 
kommunalen Aufgabenbestands eine freiwillige Selbstverwaltungsauf-
gabe – bietet einer Kommune Instrumente, um sich in diesem Wettbe-
werb zu profilieren. Als Teil der kommunalen Wirtschaftspolitik sollen 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung das Gemeindegebiet zu einem 

62 Vgl. Vogelgesang / Lübking / Ulbrich (2005), S. 284.
63 Vgl. Thieme (1995), S. 87.
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attraktiven Standort für Unternehmen machen, um so Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Steuereinnahmen der Gemeinde zu erhöhen. Wich-
tig dabei ist, dass einer einseitigen und damit krisenanfälligen Wirt-
schaftsstruktur bewusst entgegengewirkt wird. Ziel und Aufgabe der 
Wirtschaftsförderung sollte sein,

„[…] die richtige Zahl von Betrieben mit ausreichender Steuerkraft und 
größtmöglicher Branchenvielfalt bei optimaler Auslastung von Arbeitskräf-
ten und Flächen mit einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung durch 
betriebliche Leistungen und minimalen Umweltproblemen zu verknüpfen“.64

Zu den Aufgabenschwerpunkten der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung zählen die Bestandspflege von ansässigen Unternehmen, die Neu-
ansiedlung von auswärtigen Unternehmen und die Beratung von Exis-
tenzgründern. Dafür stehen Instrumenten wie Gewerbeflächenpolitik, 
Steuerpolitik, allgemeine und unternehmensspezifische Infrastruktur-
politik, Standortmarketing, Beratungsservice oder die Beschleunigung 
von Verwaltungsverfahren zur Verfügung.65 Während bei der direkten 
Wirtschaftsförderung einzelne Unternehmen z.B. mittels Finanz-
hilfen direkt begünstigt werden, zielen Maßnahmen der indirekten 
Wirtschaftförderung auf die Herstellung optimaler Entwicklungsvor-
aussetzungen.66 So können zum Beispiel durch die Anpassung der He-
besätze bei der Grund- und Gewerbesteuer, durch die Schaffung einer 
wirtschaftsnahen Infrastruktur und schnelle Genehmigungsverfahren 
die generellen Rahmenbedingungen für die unternehmerische Tätig-
keit verbessert werden. Im Gegensatz dazu führt die Begünstigung be-
stimmter Unternehmen oder Produktionszweige durch staatliche Bei-
hilfen zu Wettbewerbsverzerrungen und ist deshalb auch nach Art. 107 
AEUV verboten. Das darin formulierte Beihilfeverbot ist sehr streng 
gefasst und sieht nur wenige Ausnahmen vor, wie zum Beispiel die Be-
seitigung von Schäden nach Naturkatastrophen oder die Förderung von 
Gebieten, denen durch die Teilung Deutschlands wirtschaftliche Nach-
teile entstanden sind. Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO) der Kommission unter bestimmten Voraussetzungen zuläs-
sig. Damit wird der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung von KMU 
Rechnung getragen.

64 Naßmacher / Naßmacher (2007), S. 289f.
65 Vgl. Haug (2004), S. 53 ff.
66 Vgl. Stöß (2000), S. 83.



36 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihre Auswirkung auf die Kommunen 

Über die Organisation der Wirtschaftsförderungsstellen entscheidet 
die jeweilige Gemeinde, wobei grundsätzlich zwischen einem verwal-
tungsinternen und einem privatrechtlichen Modell unterschieden wer-
den kann. Innerhalb der Kommunalverwaltung können die Aufgaben 
der Wirtschaftsförderung entweder von bereits bestehenden Ämtern 
wie dem Hauptamt oder von einem eigens dafür eingerichteten Amt 
oder einer Stabstelle übernommen werden. Die Vorteile dieser Orga-
nisationsform liegen in der Kenntnis und Nutzung bestehender Ver-
waltungsstrukturen und -vorgänge sowie in der Integration der Wirt-
schaftsförderung in die Gesamtentwicklung. Jedoch sprechen lange 
Entscheidungsprozesse, die restriktive Personalplanung und das Be-
hördenimage gegen eine verwaltungsinterne Lösung.67 Demgegen-
über ermöglicht eine privatrechtlich organisierte Wirtschaftsförderung 
Flexibilität z.B. bei der Personal- und Haushaltswirtschaft oder dem 
An- und Verkauf von Gewerbeflächen und birgt eine größere Nähe zur 
Privatwirtschaft. Zudem können Projektpartner stärker in Maßnah-
men einbezogen werden. Allerdings gehen die Vorteile einer als Amt 
organisierten Wirtschaftsförderung verloren. Außerdem reduzieren 
sich die politischen Einflussmöglichkeiten auf künftige Entwicklungen 
durch die geschaffene Distanz zur Verwaltung.68 Eine Kombination aus 
den hier vorgestellten Organisationsformen ist grundsätzlich möglich, 
bringt aber organisatorische Schwierigkeiten mit sich. Die KGSt spricht 
sich in Anbetracht der Bedeutung der Wirtschaftsförderung als Teil der 
Daseinsvorsorge klar für die interne Verwaltungslösung aus.69

Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik von 
2008 in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern (siehe Abb. 3) hat 
ergeben, dass mehr als die Hälfte der kommunalen Wirtschaftsförde-
rungen als Amt oder Teil eines Amtes organisiert ist. 

67 Vgl. Haug (2004), S. 65.
68 Vgl. KGSt (1990), S. 35.
69 Vgl. ebd., S. 36.
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Abb. 3: Organisation der kommunalen Wirtschaftsförderung 
 in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern
 (Quelle: Darstellung nach Hollbach-Grömig / Floeting (2008), S. 4.)

Unabhängig von der konkreten Organisationsform der Wirtschaftsför-
derung ergeben sich hohe Anforderungen an deren Mitarbeiter. Neben 
wirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnissen spielen soziale Kompeten-
zen eine große Rolle. Als Querschnittsaufgabe erfordert die Wirtschafts-
förderung eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Ämtern wie zum 
Beispiel der Kämmerei, dem Liegenschaftsamt, dem Rechtsamt, dem 
Ordnungsamt etc. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen wie der Handwerkskammer (HWK), der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), der Gewerbeaufsicht usw.

Festgehalten werden kann, dass die Kommunen in der föderalen 
Struktur Deutschlands als unterste Verwaltungsebene einen Großteil 
des Verwaltungsvollzuges staatlicher Aufgaben übernehmen. Das Ver-
hältnis zwischen Land und Kommunen ist einerseits durch staatliche 
Kontrolle und andererseits durch Kooperation geprägt. In der kom-
munalen Struktur können Unterschiede bezüglich der Gemeindegrö-
ße, des Aufgabenkreises und der finanziellen Ausstattung konstatiert 
werden. Eine wichtige Funktion erfüllen die kommunalen Wirtschafts-
förderungsstellen, die als Mittler zwischen Unternehmen und der öf-
fentlichen Verwaltung agieren. Die dortigen Strukturen bieten einen 
Anknüpfungspunkt für die kommunale Anbindung des Einheitlichen 
Ansprechpartners nach der Dienstleistungsrichtlinie.





4 Die EU-Dienstleistungs-
richtlinie

Im 2. Kapitel wurden allgemein der Prozess der Europäisierung und 
die EU-Betroffenheit der Kommunen behandelt. Daran anknüpfend 
soll es nun konkret um einen europäischen Rechtsakt, nämlich die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie, gehen. In die Thematik einführend ver-
schafft der erste Abschnitt einen Überblick über die Richtlinie sowie 
über deren Entstehungshintergrund (4.1). Gegenstand des zweiten Ab-
schnitts sind die Bestimmungen zum Einheitlichen Ansprechpartner. 
Neben seinen Aufgaben und Zuständigkeiten werden die potenziellen 
Verortungsmodelle diskutiert sowie der aktuelle Umsetzungsstand 
festgehalten (4.2). Im Anschluss werden die durch die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie erforderlichen Anpassungen exemplarisch 
dargestellt (4.3). Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit ab, das 
die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst (4.4).

4.1 Die Richtlinie 2006 / 123 / EG

Am 12. Dezember 2006 wurde durch das Europäische Parlament und 
den Rat die Richtlinie 2006 / 123 / EG über Dienstleistungen im Binnen-
markt, besser bekannt als EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLRL), verab-
schiedet. Sie musste bis zum 28. Dezember 2009 von den Mitglied-
staaten in nationales Recht umgesetzt werden.

4.1.1 Entstehungshintergrund der Richtlinie

Die Dienstleistungsrichtlinie ist Teil der Lissabon-Strategie, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Europäische Union bis zum Jahr 2010 „zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt“70 zu machen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Dienstleistungssek-
tor, da Dienstleistungen etwa 70  % des Bruttosozialproduktes in der EU 
ausmachen.71 Zwar dürfen Dienstleistungserbringer eines EU-Mitglied-
staats EU-weit tätig werden, aber komplizierte Verwaltungsvorschriften 

70 Europäischer Rat (2000), Punkt I.5.
71 Vgl. Europäische Kommission (2002), S. 11.
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wirken als informelle Schranken. Aus diesem Grund erarbeitete der dama-
lige niederländische Kommissar für den Binnenmarkt, Frits Bolkestein, im 
Jahr 2004 einen Richtlinienentwurf, der den Abbau der zwischenstaatli-
chen Hemmnisse zur Erreichung eines freien Dienstleistungsverkehrs 
vorsah (Abb. 4). Dieser sollte wiederum das Wirtschaftswachstum anregen, 
Arbeitsplätze schaffen und damit die Wohlfahrt der Menschen in den EU-
Mitgliedstaaten erhöhen. Studien zum Bolkestein-Entwurf wie die Unter-
suchung des Wirtschaftsforschungsinstituts Copenhagen Economics und 
ein vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung / ifo Institut) bescheinigten 
positive Effekte, wenn auch mit unterschiedlichem Ausmaß.72

Abb. 4:  Schritte auf dem Weg zur EU-Dienstleistungsrichtlinie (Quelle: Eigene Darstellung)

Der ursprüngliche Entwurf der Kommission vom 13. Januar 2004 ging 
weit über die 2006 verabschiedete Dienstleistungsrichtlinie hinaus und 
wurde viel diskutiert und kritisiert.73 Besonders umstritten war die Bestim-
mung des sog. Herkunftslandprinzips. Nach diesem Prinzip gelten für ei-
nen Dienstleister, der in einem anderen Mitgliedstaat tätig wird, lediglich 
die Vorschriften seines Heimatlandes. Als Konsequenz sind ausschließ-
lich die Behörden des jeweiligen Heimatlandes für die Kontrolle der 
Dienstleistungserbringung zuständig. Das Zielland hätte somit keinerlei 
Einfluss auf die Tätigkeit von Dienstleistern aus dem EU-Ausland.74 Die-
se Regelung trug dazu bei, dass die Richtlinie in der öffentlichen Debatte 
zum Inbegriff des neoliberalen Europas avancierte, dessen unerbittlicher 
Wettbewerb zu Lohn- und Sozialdumping führen würde.75 Die Bundes-
tagsabgeordnete Skarpelis-Sperk (SPD) befürchtete, dass die Ratifizierung 
des Richtlinienentwurfs einen „Abschied […] von der Idee eines gemeinsa-
men europäischen Sozialstaatsmodells“76 zur Folge haben würde.

72 Vgl. Becker (2006), S. 2.
73 Vgl. Miller (2009), S. 141 ff.; Streinz / Leible (2008), S. 43f.; Becker (2006), S. 6f.
74 Vgl. Calliess (2007), S. 26.
75 Vgl. Becker (2006), S. 3.
76 Deutscher Bundestag (2005), S. 17361.
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Die Kommission reagierte auf die Kritik, indem sie in ihrem überarbei-
teten Vorschlag vom 4. April 2006 neben anderen Änderungen das Her-
kunftslandprinzip durch den Begriff der Dienstleistungsfreiheit ersetzte.77 
Nach der Annahme des Richtlinienentwurfs durch das Europäische Par-
lament und dem Beschluss des Rates wurde die Dienstleistungsrichtlinie 
am 27. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und trat an dem 
darauf folgenden Tag in Kraft. Die Mitgliedstaaten erhielten zur Umset-
zung der Richtlinie in nationales Recht eine Frist von drei Jahren.

4.1.2 Überblick über die Richtlinie

Die Dienstleistungsrichtlinie wurde von der Kommission als Rahmen-
richtlinie konzipiert, die den Mitgliedstaaten einen allgemeinen Rechts-
rahmen vorgeben sollte. Tatsächlich enthält sie aber teilweise sehr detail-
lierte Regelungen wie in den Artikeln zur Verwaltungsvereinfachung, auf 
die weiter unten näher eingegangen wird. Zudem setzt sich die Dienst-
leistungsrichtlinie von der bisherigen Regelungsstrategie der Kommissi-
on ab, da sie statt eines sektoralen Ansatzes einen horizontalen verfolgt, 
der bis auf einige Ausnahmen alle Dienstleistungen erfasst.78

Die Dienstleistungsrichtlinie ist in sieben Kapitel unterteilt, denen 
118 Erwägungsgründe vorausgehen. Dem ersten Kapitel mit allgemei-
nen Bestimmungen zum Gegenstand, Anwendungsbereich und ver-
wendeten Begriffen folgt Kapitel II zur Verwaltungsvereinfachung. Die-
ses enthält Regelungen zu den Einheitlichen Ansprechpartnern, zum 
Recht auf Information und zur elektronischen Verfahrensabwicklung. 
Im dritten Kapitel zur Niederlassungsfreiheit der Dienstleistungserbrin-
ger sind Regelungen bezüglich der Erteilung und Dauer von Genehmi-
gungen sowie zu den Formalien von Genehmigungsverfahren enthalten. 
Kapitel IV befasst sich mit der Dienstleistungsfreiheit und den damit 
zusammenhängenden Ausnahmen sowie mit den Rechten der Dienst-
leistungsempfänger. Das fünfte Kapitel zur Qualität der Dienstleistun-
gen zielt auf eine höhere Transparenz der Dienstleistungserbringung 
und enthält diesbezüglich u.a. Vorgaben zur Berufshaftpflichtversiche-
rung, zu Maßnahmen der Qualitätssicherung und zu den Informatio-
nen, welche von Dienstleistern zur Verfügung zu stellen sind. Kapitel VI 
befasst sich mit der Verwaltungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
und regelt Fragen der Amtshilfe. Im siebten Kapitel sind im Rahmen 
des Konvergenzprogramms weitergehende Kooperationsmaßnahmen 

77 Vgl. Streinz / Leible (2008), S. 44f.
78 Vgl. ebd., S. 42.
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enthalten.79 Da diese Arbeit den Fokus auf die Umsetzung des Einheit-
lichen Ansprechpartners legt, wird insbesondere das zweite Kapitel Ge-
genstand der weiteren Ausführungen sein.

Die Dienstleistungsrichtlinie erfasst diejenigen Dienstleistungen, 
die von einem Dienstleister grenzüberschreitend in einem anderen 
Mitgliedstaat angeboten werden. Als Dienstleistung wird eine selbst-
ständige Tätigkeit verstanden, die in der Regel gegen Entgelt erbracht 
wird (Art. 4 Abs. 1 DLRL). Die Richtlinie findet auf alle Dienstleistun-
gen Anwendung, die nicht ausdrücklich ausgenommen sind. Zu den 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich (Art. 2 Abs. 2 DLRL) zählen u.a. 
nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (z.B. 
die nationale Grund- und Sekundarschulausbildung), Finanzdienst-
leistungen (z.B. Hypothekendarlehen), Verkehrsdienstleistungen (z.B. 
der Personennahverkehr), Gesundheitsdienstleistungen (z.B. Reha-
Kliniken), Glücksspiele (z.B. Lotto) und private Sicherheitsdienste (z.B. 
Gebäudeüberwachung).

4.2 Schaffung eines Einheitlichen Ansprechpartners

Zu den Eckpunkten der Richtlinie zählen die Vereinfachung von Ver-
waltungsverfahren und der Abbau bürokratischer Hürden. In diesem 
Zusammenhang sieht die Dienstleistungsrichtlinie die Schaffung eines 
Einheitlichen Ansprechpartners als zentrale Anlaufstelle für Dienstleis-
ter vor. In Deutschland sind die Länder für die Errichtung, die Ausge-
staltung und den Betrieb dieser neuen Verwaltungsinstanz zuständig. 
Der folgende Abschnitt wird auf die Ausgestaltung und Verortung des 
Einheitlichen Ansprechpartners eingehen und danach den Umset-
zungsstand in Deutschland skizzieren.

4.2.1 Aufgaben und Zuständigkeiten  
des Einheitlichen Ansprechpartners

Laut Art. 6 DLRL sollen die Einheitlichen Ansprechpartner die Dienst-
leistungserbringer bei der Abwicklung aller Verfahren und Formalitä-
ten, die mit der Aufnahme oder Ausübung ihrer Dienstleistungstätig-
keit verbunden sind, unterstützen. Der Begriff „einheitlich“ ist dabei 
subjektiv gemeint und bedeutet nicht, dass es nur eine einzige Anlauf-
stelle geben darf. Vielmehr soll der Dienstleister alle seine Angelegen-

79 Vgl. Richtlinie 2006 / 123 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt.
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heiten bei einem Einheitlichen Ansprechpartner abwickeln können und 
nicht mehrere Stellen aufsuchen müssen.80 

Art. 7 DLRL benennt die Informationen, die ein Dienstleister beim 
Einheitlichen Ansprechpartner einholen kann. Dazu zählen Informa-
tionen über die Anforderungen im Zusammenhang mit den Verfah-
ren und Formalitäten für die Aufnahme und Ausübung der jeweiligen 
Dienstleistung, über Behördenzuständigkeiten, über den Zugang zu 
öffentlichen Registern und Datenbanken, über mögliche Rechtsbehelfe 
in Streitfällen sowie über beratende Verbände und Organisationen (Art. 
7 Abs. 1 DLRL). Alle Informationen müssen dabei einfach und klar ver-
ständlich sein und sollten möglichst in Form von Schritt-für-Schritt-An-
leitungen strukturiert werden (Art. 7 Abs. 2 DLRL). Zudem müssen die 
Informationen dem neuesten Stand entsprechen und elektronisch zu-
gänglich sein (Art. 7 Abs. 3 DLRL). Anfragen von Antragstellern müssen 
zudem so schnell wie möglich beantwortet werden (Art. 7 Abs. 4 DLRL).

Nicht nur die genannten Informationen sollen elektronisch abruf-
bar sein, sondern alle dienstleistungsrelevanten Verfahren und Forma-
litäten müssen nach Art. 8 DLRL vollständig elektronisch aus der Ferne 
abgewickelt werden können. Dafür kann der Dienstleister entweder 
den Einheitlichen Ansprechpartner nutzen oder sich wie bisher an die 
entsprechenden Behörden wenden. Diese Option besteht, da die Inan-
spruchnahme des Einheitlichen Ansprechpartners freiwillig ist. Das 
bedeutet aber wiederum, dass auch die Fachämter eine elektronische 
Abwicklung ermöglichen müssen (Art. 8 Abs. 1 DLRL).

Bezüglich der Kompetenzen des Einheitlichen Ansprechpartners 
kann zwischen einem Minimalmodell und einem Maximalmodell un-
terschieden werden.81 Das Minimalmodell entspricht einer Eins-zu-eins-
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und sieht für den Einheitlichen 
Ansprechpartner lediglich die Weiterleitung der Verfahrenskorrespon-
denz vor. Damit würde dieser allerdings auf die Funktion einer quali-
fizierten Poststelle reduziert werden. Im Maximalmodell verfügt der 
Einheitliche Ansprechpartner über die Kompetenzen und Einwirkungs-
rechte einer zuständigen Stelle. Im Sinne einer Verfahrenskonzentration 
würde der Einheitliche Ansprechpartner nach dem Vorbild des § 13 Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) alle Genehmigungsvoraus-
setzungen mitprüfen.82 Die jeweils zuständigen Behörden hätten dabei 
die Möglichkeit Stellungnahmen einzureichen und die Genehmigung 
würde andere behördliche Entscheidungen mit einschließen. Ein Dienst-

80 Vgl. BLAD (2007a), S. 6.
81 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 31.
82 Vgl. Neidert (2008), S. 134.
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leister, der eine Genehmigung beantragt hat, würde statt vieler einzelner 
Bescheide über die jeweiligen Verwaltungsverfahren nur einen einzigen 
Bescheid erhalten, der ihm die Aufnahme und Ausübung seiner Dienst-
leistungstätigkeit entweder erlaubt oder nicht erlaubt. 

Der Begriff „abwickeln“ deutet zwar auf eine materielle Sachent-
scheidungsbefugnis des Einheitlichen Ansprechpartners hin, in Art. 6 
Abs. 2 DLRL wird aber ausdrücklich betont, dass die Zuständigkeitsord-
nung zwischen den nationalen Behörden nicht beeinträchtigt werden 
soll. Vielmehr findet eine Abwicklung der Verfahren und Formalitäten 
über den Einheitlichen Ansprechpartner statt. Die Dienstleistungsricht-
linie sieht also nicht vor, dass dieser entsprechend einem Maximalmo-
dell gleichzeitig auch zuständige Stelle ist. Die Entscheidung darüber 
obliegt den Mitgliedstaaten.83 Auf der anderen Seite würde eine Ausge-
staltung des Einheitlichen Ansprechpartners mit nur minimalen Kom-
petenzen laut eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) in Auftrag gegebenen Gutachtens nicht der Funktion 
als Unterstützer genügen.84

Die Tätigkeiten des Einheitlichen Ansprechpartners können als öf-
fentlich-rechtliche Aufgaben eingestuft werden, da die Erfüllung dieser 
Aufgabe Kraft der Dienstleistungsrichtlinie den Mitgliedstaaten obliegt. 
Gemäß der föderalen Zuständigkeitsordnung in Deutschland sind die 
Länder mit der Umsetzung betraut. Zwar nimmt der Einheitliche An-
sprechpartner keine hoheitlichen Aufgaben im engeren Sinn wie den Er-
lass von Verwaltungsakten wahr, indem er aber Änderungsmitteilungen 
im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens entgegennimmt, handelt er 
schlicht-hoheitlich.85 Das Aufgabenprofil des Einheitlichen Ansprechpart-
ners setzt laut dem Bund-Länder-Ausschuss Dienstleistungswirtschaft 
eine natürliche Person voraus. Eine ausschließlich virtuelle Lösung in 
Form eines Internetportals reicht demnach nicht aus.86 Zwar sieht die 
Dienstleistungsrichtlinie den Service des Einheitlichen Ansprechpart-
ners und die Verfahrenserleichterungen nur für grenzüberschreitend 
tätig werdende Dienstleister aus dem EU-Ausland vor, um aber eine In-
länderdiskriminierung zu vermeiden, haben sich die Wirtschaftsminis-
ter der Länder am 4. / 5. Juni 2007 darauf geeinigt, dass die Neuerungen 
auch für inländische Dienstleister gelten.87

83 Vgl. Europäische Kommission (2007), S. 27f.
84 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 31.
85 Vgl. BLAD (2007b), S. 5; Schmitz / Prell (2009), S. 4.
86 Vgl. BLAD (2007a), S. 5.
87 Vgl. Wirtschaftsministerkonferenz (2007), Punkt 2.2; Eine Ausnahme bildet Bayern, wo nur 

EU-Ausländer von den Verfahrenserleichterungen und Informationsrechten profitieren.  
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4.2.2 Vor- und Nachteile der Verortungsmodelle

Grundsätzlich können die Einheitlichen Ansprechpartner in den Bun-
desländern auf der kommunalen Ebene, der Landesebene oder bei den 
Kammern verortet werden. Aber auch ein Modell, in welchem die Erfül-
lung der Aufgabe teilweise oder vollständig an private Träger übergeben 
wird, ist denkbar. So werden private Einrichtungen explizit im Erwä-
gungsgrund 48 DLRL als Verortungsoption genannt. Dafür bieten sich 
zwei Möglichkeiten an: Zum einen könnten öffentliche Stellen und pri-
vate Unternehmen die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners 
in Form einer Public Private Partnership (PPP) langfristig gemeinsam 
wahrnehmen. Zum anderen könnten Private im Rahmen eines Quali-
tätssicherungssystems zertifiziert werden, wobei hinsichtlich der Erfül-
lung von Aufgaben mit hoheitlichem Charakter eine Beleihung erfol-
gen müsste.88 Jedoch wäre eine Einbeziehung Privater angesichts der 
erforderlichen Kenntnisse über Genehmigungsverfahren und Verwal-
tungsstrukturen, der einzurichtenden IT-Infrastruktur und Vernetzung 
mit den zuständigen Behörden, der schwer zu quantifizierenden Fall-
zahlen und der vergleichsweise knappen Umsetzungsfrist für dieses 
ambitionierte Projekt zum jetzigen Zeitpunkt nicht praktikabel.89

Eine Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners auf der Lan-
desebene bringt einige Vorteile mit sich. So würde sich eine landesweit 
zentrale Anlaufstelle z.B. beim Wirtschaftsministerium oder einige 
wenige bei den Landesmittelbehörden durch gebündeltes Fachwissen, 
gute Erreichbarkeit und insbesondere Auffindbarkeit für EU-Ausländer 
auszeichnen. Eine Umsetzung wäre im Vergleich zu den anderen Veror-
tungsoptionen verhältnismäßig schnell realisierbar und der finanzielle 
Aufwand würde sich zudem durch die Konzentration auf nur einen bzw. 
wenige Einheitliche Ansprechpartner in Grenzen halten. Sowohl die poli-
tische Steuerung als auch die Kontrolle wären gut durchführbar.90 Nach-
teilig auf die Arbeit des Einheitlichen Ansprechpartners würde sich die 
geringe Vertrautheit mit den lokalen Gegebenheiten sowie – angesichts 
der kommunalen Zuständigkeit für 80  % der Genehmigungsverfahren 

In der Begründung zum Gesetzesentwurf über die Zuständigkeit für die Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners im Freistaat Bayern heißt es dazu: „Den inländischen 
Dienstleistern dürften die zuständigen Fachbehörden und die Verfahrensabläufe in der 
Regel bekannt sein, so dass für die Hilfeleistung durch einen Einheitlichen Ansprechpart-
ner kein dringender Bedarf besteht“ (Bayerischer Landtag (2009), S. 5).

88 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 144f.
89 Vgl. Schliesky (2008), S. 16.
90 Vgl. BLAD (2007b), S. 15f.
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– die „Distanz zur Genehmigungsverwaltung“91 auswirken. Eine Ansied-
lung der neuen Verwaltungsinstanz bei den Landesmittelbehörden ist 
zudem nicht deutschlandweit durchführbar, da es diese Ebene in einigen 
Ländern nicht gibt. Konkrete Erfahrungen mit einer solchen Aufgabe 
sind bei den Landesverwaltungen bisher nicht vorzufinden. 

Für eine Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Kom-
munalverwaltung bieten sich die Kreise, die kreisfreien Städte und even-
tuell die größeren kreisangehörigen Städte als Träger an. Die kleineren 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden scheiden als Verortungsoption 
aus, da der Umsetzungsaufwand die dortigen Kapazitäten übersteigen 
würde. Beim Kommunalmodell werden die Aufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners den betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften 
durch Landesgesetz übertragen. Hinsichtlich der konkreten Verortung 
des Einheitlichen Ansprechpartners gibt es innerhalb der Kommunalver-
waltung mehrere Möglichkeiten. Die neue Kontaktstelle für Dienstleister 
kann z.B. bei einem Querschnittsamt, einer Stabstelle oder im Bereich 
der Wirtschaftsförderung angesiedelt werden.

Die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der größeren Städte 
zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die Situation vor Ort gut 
kennen und, wie bereits erwähnt, für einen Großteil der Genehmigungs-
verfahren zuständig sind. Gemäß dem § 14 Abs. 9 der Gewerbeordnung 
(GewO) nehmen sie als zuständige Behörden Koordinierungsaufgaben 
wahr, indem sie Daten aus der Gewerbeanzeige an die IHK und die 
HWK, die Immissionsschutzbehörden, die Berufsgenossenschaften, 
die Bundesagentur für Arbeit oder das Handelsregister übermitteln. 
Durch die räumliche Nähe von zuständiger Behörde und Einheitlichem 
Ansprechpartner könnten die Kommunikationswege verkürzt werden. 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände weist auf 
die wirtschaftsfördernden Effekte einer kommunalen Trägerschaft sowie 
die kostengünstige Realisierung des Kommunalmodells hin.92 Ein vom 
nordrhein-westfälischen Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie in Auftrag gegebenes „Planspiel“ kam nach einer Beurteilung 
der potenziellen Verortungsmöglichkeiten anhand von 14 Kriterien zu 
dem Ergebnis, dass eine kommunale Anbindung am besten den Anfor-
derungen an den Einheitlichen Ansprechpartner nachkommt.93 Zwar 
zeichnet sich dieser Modelltyp durch eine gute Erreichbarkeit der An-
laufstelle aus, allerdings könnte sich die entstehende Unübersichtlichkeit 
nachteilig auf die Ermittlung des jeweils zuständigen Einheitlichen An-

91 Ziekow et al. (2006), S. 91f.
92 Vgl. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (2008), S. 3.
93 Vgl. Hollbach-Grömig (2008), S. 11.
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sprechpartners auswirken. Bei einer Übertragung der Aufgaben auf die 
Kommunen muss die Finanzierung geregelt werden.

Ein weiterer potenzieller Träger des Einheitlichen Ansprechpartners 
sind die Kammern. Die IHK, die HWK sowie die Kammern der Frei-
en Berufe94 sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und als Teil 
der mittelbaren Staatsverwaltung mit Hoheitsgewalt ausgestattet. Ihnen 
können kraft Gesetzes Aufgaben zur Verwaltung nach Weisung oder im 
Auftrag des Staates übertragen werden. Die Aufsicht erfolgt durch die 
obersten Landesbehörden.95 Hinsichtlich der Trägerschaft bei den Kam-
mern kann zwischen einem Wirtschaftskammermodell und einem All-
kammermodell unterschieden werden. Letzteres sieht vor, dass sämtli-
che Berufskammern als Träger der wirtschaftlichen und freiberuflichen 
Selbstverwaltung mit in die Aufgabenerledigung einbezogen werden. 

Beim Wirtschaftskammermodell, explizit im Erwägungsgrund 48 
DLRL erwähnt, würden die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners entweder der IHK, der HWK oder beiden übertragen werden. Die 
Wirtschaftskammern weisen Erfahrungen als Ansprechpartner für 
Dienstleister vor und agieren bereits als Mittler zwischen der öffentlichen 
Verwaltung und der Wirtschaft. Sie engagieren sich z.B. im Bereich der 
Existenzgründung, wo sie als „Rathäuser der Wirtschaft“96 neben der Be-
ratung auch eine Lotsenfunktion übernehmen. Geprägt durch das Mit-
gliedschaftsverhältnis nehmen die Kammern die Interessen einer spezi-
fischen Berufsgruppe wahr. Daher müsste sowohl bei der Etablierung des 
Wirtschaftskammermodells als auch des Allkammermodells der Umgang 
mit inländischen Nichtmitgliedern auf der einen Seite und grenzüber-
schreitend tätig werdenden EU-Ausländern auf der anderen Seite geregelt 
werden. Indem sie aber z.B. Existenzgründer beraten, übernehmen die 
Kammern auch schon bisher Aufgaben für kammerfremde Dienstleister. 
Zudem hat das Vierte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtli-
cher Vorschriften (4. VwVfÄndG) die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass die Kammern auch für nicht Kammerzugehörige tätig werden dürfen 
(Art. 5, Art. 6 Nr. 1, Art. 7 Nr. 1a und Art. 8 Nr. 3b 4. VwVfÄndG).

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Modellen können die Auf-
gaben des Einheitlichen Ansprechpartners auch in der Form einer 
Kooperation wahrgenommen werden. Dies ermöglicht es, die Vortei-
le mehrerer Verortungsoptionen zu vereinen. Die konkrete Ausgestal-
tung der Kooperation sollte jedoch eindeutig geregelt und in Verträgen 

94 Bspw. die Rechtsanwaltskammer, Ingenieurkammer, Apothekerkammer und Steuerberater-
kammer.

95 Vgl. Deutscher Bundestag (2010), S. 3.
96 Stober (2008), S. 146.
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festgehalten werden. Zusätzlich sind Haftungs- und Aufsichtsfragen zu 
klären.97 Denkbar wäre eine Kooperation zwischen Landkreisen, kreis-
freien Städten und den Kammern. Allerdings ist die parallele Existenz 
von Anlaufstellen noch keine Kooperation, sondern lediglich eine „Sek-
torisierung“ des Einheitlichen Ansprechpartners. Nach Ruge zeichnet 
sich eine Kooperation demgegenüber durch eine gemeinsame Aufgaben-
wahrnehmung und eine institutionalisierte Ausgestaltung aus.98 Für eine 
solche Kooperation im engen Sinne kann das Beispiel der in Schleswig-
Holstein gefundenen Lösung bemüht werden. Hier wurden die Aufga-
ben des Einheitlichen Ansprechpartners auf eine von Land, Kommunen 
und Wirtschaftskammern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen 
Rechts übertragen. Dieses Anstaltsmodell birgt allerdings die Gefahr ei-
ner unzulässigen Mischverwaltung, worunter jede funktionelle oder or-
ganisatorische Verflechtung von Bund und Ländern verstanden wird.99 
Solange jedoch die Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sind und die 
sachlichen Entscheidungen vom zuständigen hoheitlichen Träger und 
nicht im Zusammenwirken getroffen werden, bewegt sich diese Form 
der Mischverwaltung im verfassungsrechtlichen Rahmen.100

4.2.3 Umsetzungsstand in Deutschland 

Bis zum 28. Dezember 2009 mussten die Einheitlichen Ansprechpart-
ner eingerichtet und funktionsfähig sein. Bei der Umsetzung der neuen 
Kontaktstelle konnten die Länder frei wählen, welches Modell sie für am 
besten geeignet halten. Die Wirtschaftsministerkonferenz betonte jedoch:

„Aus Effizienzgesichtspunkten und um ein stimmiges System für die Dienst-
leister zu erreichen, werden daher unter Berücksichtigung föderaler Struktu-
ren weitestgehend einheitliche Umsetzungslösungen angestrebt“.101

Bei der Einrichtung und Ausgestaltung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners würde es sich aus finanziellen Gründen und auch angesichts der 
knappen Zeit anbieten, an bereits bestehende Strukturen anzuknüpfen.

Der aktuelle Umsetzungsstand102 sieht wie folgt aus:

97 Vgl. BLAD (2007b), S. 17f.
98 Vgl. Ruge (2009), S. 55.
99 Vgl. Schulz (2008), S. 1030.
100 Vgl. ebd., S. 1034f.
101 Wirtschaftsministerkonferenz (2007), Punkt 2.2.
102 Stand: 30. April 2010; Vgl. KGSt (2010), S. 63; Deutscher Bundestag (2010), S. 2f.; Siehe auch die 

EA-Gesetze der jeweiligen Länder. Eine Übersicht zur Verortung befindet sich im Anhang.
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Den Kommunalverwaltungen wurden die Aufgaben des Einheitlichen An-
sprechpartners (EA) in Nordrhein-Westfalen (unter Beteiligung der Kam-
mern, 25 EA), Niedersachsen (unter Beteiligung des Wirtschaftsministeri-
ums, 54 EA) und Bremen (WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, 1 
EA) übertragen. Während im Saarland (1 EA), in Hamburg (1 EA) und Thü-
ringen (6 EA) gemäß dem Allkammermodell die Mehrheit der Kammern 
als Träger des Einheitlichen Ansprechpartners benannt wurden, überneh-
men diese Aufgabe in Mecklenburg-Vorpommern (5 EA) allein die Wirt-
schaftskammern. In sechs Bundesländern ist der Einheitliche Ansprech-
partner bei der Landesverwaltung angesiedelt. In Sachsen (Landesdirektion 
Leipzig, 1 EA), Sachsen-Anhalt (Landesverwaltungsamt Halle, 1 EA) und 
Hessen (Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel, 3 EA) sind 
für die neue Kontaktstelle nach der Dienstleistungsrichtlinie mittlere Lan-
desbehörden zuständig. Während in Rheinland-Pfalz diese neue Aufgabe 
von zwei oberen Landesbehörden (Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord und Süd, 2 EA) wahrgenommen wird, ist der Einheitliche Ansprech-
partner für das Land Brandenburg (1 EA) im Geschäftsbereich des Ministers 
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten angesiedelt. In Berlin (1 EA) hat 
die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen die Tätigkeit 
des Einheitlichen Ansprechpartners übernommen und kooperiert eng mit 
den Kammern. Eine Kooperation von Kommunen und Kammern ist in Bay-
ern (bis zu 119 EA) und Baden-Württemberg (bis zu 74 EA) vorzufinden. In 
Schleswig-Holstein (1 EA) wurde eigens eine Anstalt des öffentlichen Rechts 
in Trägerschaft von Land, Kommunen und Kammern gegründet.

Insgesamt haben also drei Bundesländer das Kommunalmodell, vier 
Bundesländer das Kammermodell, sechs Bundesländer das Landesmo-
dell und drei Bundesländer eine Kooperation gewählt (siehe Abb. 5).

Abb. 5:  Verortung der Einheitlichen Ansprechpartner in Deutschland (Quelle: Eigene Darstellung)
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Um trotz der Vielzahl von Anlaufstellen die Übersicht zu wahren, 
haben das BMWi und die Länder gemeinsam ein Logo für den Ein-
heitlichen Ansprechpartner erarbeitet. Insbesondere für Dienstleister 
aus dem EU-Ausland, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
könnte es schwierig sein, den für sie zuständigen Ansprechpartner zu 
ermitteln. Um die elektronische Kontaktaufnahme zu erleichtern, hat 
die Kommission unter der Internet-Adresse www.eu-go.eu eine Ein-
stiegsseite mit Links zu den Einheitlichen Ansprechpartnern in den 
Mitgliedstaaten entworfen. Für Deutschland wird auf die Internetseite 
www.dienstleisten-leicht-gemacht.de des BMWi weitergeleitet. Auf die-
selbe Seite gelangt man auch unter der Internet-Adresse www.Einheit-
licher-Ansprechpartner-Deutschland.de. Dort sind Informationen zu 
den Einheitlichen Ansprechpartnern in den Ländern mit Verlinkung 
zum jeweiligen Portal enthalten.

Die EA-Gesetze einiger Länder sehen vor, dass die Arbeit des Einheit-
lichen Ansprechpartners nach einem gewissen Zeitraum evaluiert wird. 
Zum Beispiel soll in Sachsen bereits nach zwei Jahren (§ 5 SächsEAG), 
im Saarland (§ 11 EA-Gesetz Saarland) und in Baden-Württemberg nach 
drei Jahren (§ 9 EAG BW) eine Evaluation erfolgen.

4.3 Verwaltungsverfahrensrechtlicher Anpassungsbedarf

Mit der Schaffung eines Einheitlichen Ansprechpartners als Verfah-
rensmittler sind Anpassungen im Verwaltungsverfahrensrecht erfor-
derlich geworden. Diese nimmt das 4. VwVfÄndG vom 11. Dezember 
2008 vor, das der Umsetzung der verwaltungsverfahrensrechtlichen 
Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie dient. Im Folgenden wer-
den die zwei wesentlichen Neuerungen, die Genehmigungsfiktion und 
das „Verfahren über eine einheitliche Stelle“, näher beleuchtet.

4.3.1 Verfahren über eine einheitliche Stelle

Entsprechend dem Aufgabenprofil des Einheitlichen Ansprechpartners wird in 
das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) das „Verfahren über eine einheitli-
che Stelle“ (§§ 71a – 71e VwVfG) eingeführt. Dabei handelt es sich um ein neues 
Verfahrensmodell, das über den Anwendungsbereich der Dienstleistungsricht-
linie hinaus allgemeinen Charakter besitzt.103 Das neue Verfahren wird dann 
angewendet, wenn das Fachrecht eine entsprechende Anordnung enthält. 

103 Vgl. Röckinghausen (2009), S. 465.
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Der § 71a VwVfG zur Anwendbarkeit des Verfahrens regelt, dass 
den wesentlichen Verfahrens- und Informationspflichten sowie der 
elektronischen Verfahrensabwicklung nicht nur die einheitliche Stelle, 
sondern auch die zuständigen Behörden nachkommen müssen. Dies 
hängt damit zusammen, dass der Dienstleister die einheitliche Stelle 
nicht in Anspruch nehmen muss (kein Nutzungszwang), sondern sich 
auch direkt an die jeweils zuständige Behörde wenden kann.

Im § 71b Abs. 1 VwVfG wird die Rolle der einheitlichen Stelle im Ver-
fahren spezifiziert. Sie nimmt Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen 
und Unterlagen an und gibt diese an die zuständigen Behörden weiter. 
Das „Verfahren über eine einheitliche Stelle“ entfaltet keine Konzentra-
tionswirkung, da die sachliche Zuständigkeitsverteilung unter den Be-
hörden nicht berührt wird.104 Der Empfang der Dokumente wird dem 
Dienstleister von der zuständigen Behörde bestätigt (§ 71b Abs. 3 VwV-
fG). Bei unvollständigen Unterlagen wird er auf die nachzureichenden 
Dokumente hingewiesen (§ 71b Abs. 4 VwVfG). Wurde ein Einheitlicher 
Ansprechpartner von einem Dienstleister mit der Begleitung des Verfah-
rens beauftragt, so werden der Schriftverkehr, aber auch die Bekanntga-
be von Verwaltungsakten über diesen abgewickelt (§ 71b Abs. 5 VwVfG). 
Insofern wird die einheitliche Stelle auch hoheitlich tätig.105 Die Zustel-
lungsfrist für die Übermittlung von Verwaltungsakten ins Ausland wird 
in § 71b Abs. 6 VwVfG angepasst. Ein schriftlicher Verwaltungsakt wird 
einen Monat nach Aufgabe bei der Post als bekannt angesehen. Im Ver-
gleich zu früher dürfen die Behörden keinen Empfangsbevollmächtigten 
zur Entgegennahme der Entscheidung bestellen.

In § 71c VwVfG sind die Informationspflichten enthalten, die die ein-
heitliche Stelle und die zuständigen Behörden betreffen. Auskünfte müs-
sen auf Anfragen unverzüglich erteilt werden. § 71d VwVfG befasst sich 
mit der gegenseitigen Unterstützung zwischen einheitlicher Stelle und 
den zuständigen Behörden. Nach § 71e VwVfG muss dieses Verfahren 
auf Verlangen auch elektronisch abgewickelt werden können. Von einem 
Verlangen des Dienstleisters kann dann ausgegangen werden, wenn er 
seine Dokumente elektronisch übermittelt hat.106 Da dieser den elektro-
nischen Service aber freiwillig nutzen kann, müssen auch die bestehen-
den Kanäle in Zukunft zur Verfügung stehen (Multikanalzugang). 

Die gesetzlich geforderten Schriftformerfordernisse sind an die elekt-
ronischen Möglichkeiten anzupassen. Formulare, die als Papierform eine 
Unterschrift erfordern, sind in digitaler Form qualifiziert elektronisch zu 

104 Vgl. Bremer (2009), S. 73.
105 Siehe auch Abschnitt 4.2.1.
106 Vgl. Bremer (2009), S. 73.
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signieren. Dafür benötigen sowohl die Verwaltungen als auch die Antrag-
steller eine Signatur-Software, eine von einem (deutschen) Trust-Center 
ausgegebene Signaturkarte und ein Signaturlesegerät. Problematisch ist 
dabei die fehlende EU-weite Koordination im Bereich der Signaturen, die 
sich dahingehend zeigt, dass ausländische elektronische Signaturen in 
der deutschen Verwaltung nicht geprüft werden können.107

4.3.2 Genehmigungsfiktion

Eine weitere Neuerung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist die Einfüh-
rung der sog. Genehmigungsfiktion nach Art. 13 Abs. 4 DLRL, welche 
mit § 42a VwVfG umgesetzt wird. Eine Genehmigungsfiktion tritt dann 
ein, wenn mit dem Antrag eines Dienstleisters auch alle Unterlagen voll-
ständig eingereicht worden sind, die zuständige Stelle diese aber nicht 
in einem vorher festgesetzten Zeitraum bearbeitet. Der Antrag gilt dann 
als genehmigt. Der Ablauf der Frist zieht aber nur dann eine Fingierung 
der Genehmigung mit sich, wenn dies durch Rechtsvorschrift angeordnet 
ist (§ 42a Abs. 1 VwVfG). Die dreimonatige Bearbeitungszeit beginnt bei 
Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen und kann von der zuständigen 
Stelle einmalig verlängert werden (§ 42a Abs. 2 VwVfG). Weil im Fall der 
Genehmigungsfiktion keine Entscheidung getroffen wurde, fehlt es auch 
an einer Bescheinigung. Da diese aber eventuell benötigt wird, um weitere 
Genehmigungen einzuholen, hat jeder, dem der Erlass eines Verwaltungs-
aktes bekannt gegeben worden wäre, das Recht sich einen Nachweis über 
den Eintritt der Genehmigung ausstellen zu lassen (§ 42a Abs. 3 VwVfG).

Es lässt sich festhalten, dass eine Genehmigungsfiktion die gleiche 
Wirkung entfaltet, wie eine ordnungsgemäß zu Stande gekommene 
Genehmigung.108 Durch den Druck der Fristeinhaltung sollen die Ver-
waltungsverfahren beschleunigt werden. Der Dienstleister kann die Ver-
fahrensdauer besser abschätzen und so Kosten sparen, während früher 
jede Verzögerung der beantragten Genehmigung Einbußen mit sich zog. 
Allerdings kann die Einführung der Genehmigungsfiktion in der Praxis 
auch negative Auswirkungen haben. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, 
wenn die Behörde aus Überlastungsgründen Anträge ungeprüft ablehnt, 
um zu vermeiden, dass eine Fiktion der Genehmigung eintritt. Schmitz 
und Prell bezeichnen dies als „Flucht in die Ablehnung“.109

107 Vgl. Schmitz / Prell (2009), S. 6.
108 Vgl. Ziekow (2007), S. 221.
109 Schmitz / Prell (2009), S. 9.
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4.4 Zwischenergebnis

Die Dienstleistungsrichtlinie soll als Teil der Lissabon-Strategie den 
Dienstleistungssektor ankurbeln. Der ursprüngliche Entwurf stieß al-
lerdings auf heftige Kritik, was den weiteren Gesetzgebungsprozess be-
einflusste. Zur Erreichung des Ziels der Verwaltungsvereinfachung sieht 
die Dienstleistungsrichtlinie die EU-weite Einführung Einheitlicher 
Ansprechpartner vor, welche die grenzüberschreitend tätig werdenden 
Dienstleistungserbringer bei den verschiedenen Verwaltungsformalitä-
ten unterstützen. Nach den EA-Gesetzen der Länder ist der Einheitliche 
Ansprechpartner einheitliche Stelle im Sinne der neu eingefügten §§ 71a 
bis 71e VwVfG. Unter der Berücksichtung der Vorgaben der Dienstleis-
tungsrichtlinie und der Bestimmungen des angepassten Verwaltungs-
verfahrensgesetzes ergeben sich für den Einheitlichen Ansprechpartner 
zwei Funktionen: Zum einen versorgt er den Dienstleister als Berater mit 
Informationen, zum anderen begleitet er den Dienstleister als Mittler bei 
seinem Vorhaben, koordiniert die Verfahrenskorrespondenz und nimmt 
Änderungsanträge entgegen. Zwar verfügt der Einheitliche Ansprech-
partner über keine Sachentscheidungsbefugnis, jedoch steht er dem 
Dienstleister mit informellen Einwirkungsmöglichkeiten unterstützend 
zur Seite, indem er z.B. bei den zuständigen Stellen auf eine ordnungs-
gemäße Verfahrenserledigung hinwirkt oder auf einzuhaltende Fristen 
hinweist.110 Vor diesem Hintergrund kann die Rolle des Einheitlichen 
Ansprechpartners auch mit dem Begriff des „Verfahrenspartners“111 be-
zeichnet werden. Diese Ausgestaltungslösung kann zwischen dem Mi-
nimalmodell und dem Maximalmodell eingeordnet werden, obwohl sie 
stärker ersterem zugeneigt ist.

Für die Einrichtung und Ausgestaltung der Einheitlichen Ansprech-
partner in Deutschland hatten die Länder drei Jahre Zeit. Dabei konnten 
sie zwischen verschiedenen Verortungsoptionen wählen. Das Privatisie-
rungsmodell war bisher nicht attraktiv genug und wurde in keinem Land 
umgesetzt. Eventuell könnte sich dafür aber ein größeres Interesse nach 
den ersten Evaluationen bilden. Die sechs Bundesländer Berlin, Bran-
denburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben 
den Einheitlichen Ansprechpartner bei der Landesverwaltung verortet. In 
Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden die Aufgaben 
des Einheitlichen Ansprechpartners kommunalisiert. Ein Kammermo-
dell wurde in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und im 

110 Vgl. BLAD (2007a), S. 6 ff.
111 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 29.



54 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihre Auswirkung auf die Kommunen 

Saarland gewählt. In Bayern und Baden-Württemberg wurde eine Koope-
ration zwischen den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den Kam-
mern umgesetzt. In Schleswig-Holstein kooperieren Land, Kommunen 
und Wirtschaftskammern in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts.

Was bedeutet diese uneinheitliche Umsetzung in Deutschland? Auf-
fällig ist, dass die großen Flächenländer Bayern, Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Aufgabe entweder kommu-
nalisiert haben oder aber die Kommunen mit beteiligt sind. Demnach 
gibt es dort auch viele Anlaufstellen. In den kleineren Flächenländern 
und den Stadtstaaten wurde die Zahl der Einheitlichen Ansprechpart-
ner auf einen oder einige wenige begrenzt. Die Frage, welches Mo-
dell sich am besten eignet, kann nicht pauschal für alle Bundesländer 
beantwortet werden, sondern ist von der Situation vor Ort abhängig. 
Hinzu kommt, dass es sich beim Einheitlichen Ansprechpartner um 
eine unerprobte Aufgabe handelt und die Diskussionen im Vorhinein 
sehr theoretisch geführt wurden. Im Endeffekt übten auch politische 
Interessen einen Einfluss auf die Entscheidung über die Verortung der 
neuen Verwaltungsinstanz aus. Dass die Länder unterschiedliche Opti-
onen gewählt haben, mag in der Verwaltungspraxis, der Wissenschaft 
und der Öffentlichkeit kritisiert werden. Die Modellvielfalt ist aber auch 
Ausdruck des deutschen Föderalismus und als solche legitim. Schließ-
lich ermöglicht der administrative Wettbewerb die Suche nach der opti-
malen Lösung und bringt Innovationen hervor, was für die Bürger mit 
Vorteilen verbunden ist.



5 Die Einführung Einheitlicher 
Ansprechpartner  
in Niedersachsen

Kapitel 4 hat einen Überblick über die Dienstleistungsrichtlinie und 
ihre Regelungen zur Verwaltungsvereinfachung sowie über die verwal-
tungsverfahrensrechtlichen Anpassungen gegeben. Nachdem der Ein-
heitliche Ansprechpartner in den Grundzügen vorgestellt, die Veror-
tungsdiskussion umrissen und der Umsetzungsstand skizziert worden 
ist, soll es im Folgenden näher um die Implementierung des Einheit-
lichen Ansprechpartners in Niedersachsen gehen. Einem einleitenden 
Exkurs über die niedersächsische Verwaltung (5.1) folgt ein Abschnitt 
zum bundeslandspezifischen Umsetzungsprozess (5.2). Anschließend 
untersucht diese Arbeit auf der Grundlage von Experteninterviews die 
Auswirkungen der Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners in 
der Kommunalverwaltung (5.3).

5.1 Überblick über die niedersächsische Verwaltung

Niedersachsen ist das zweitgrößte Flächenland in Deutschland und 
zählt rund 7,9 Mio. Einwohner. Es gliedert sich in 37 Landkreise,112 die 
Region Hannover, welche eine kommunale Körperschaft eigener Art bil-
det, und in die acht kreisfreien Städte Braunschweig, Delmenhorst, Em-
den, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven, Wolfsburg und 
die Landeshauptstadt Hannover. Der kreisangehörigen Stadt Göttingen 
kommt ein Sonderstatus zu, der dem einer kreisfreien Stadt entspricht. 
Eine Sonderstellung genießen auch die sieben großen selbstständigen 
Städte Celle, Cuxhaven, Goslar, Hameln, Hildesheim, Lingen und Lüne-

112 Die 37 Landkreise sind Ammerland, Aurich, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Ems-
land, Friesland, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Har-
burg, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Ni-
enburg (Weser), Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Osterode am Harz, Peine, 
Rotenburg (Wümme), Schaumburg, Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, 
Wesermarsch, Wittmund und Wolfenbüttel.
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burg, da sie wie die Landkreise Aufgaben des übertragenen Wirkungs-
kreises als staatliche Unterbehörden wahrnehmen.113

Zu den 1022 niedersächsischen Gemeinden zählen 287 Einheits-
gemeinden und 735 Mitgliedsgemeinden von insgesamt 138 Samtge-
meinden.114 Gemäß der niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
können sich die Gemeinden eines Landkreises mit mehr als 400 Ein-
wohnern zu einer Samtgemeinde zusammenschließen (§ 71 NGO). 
Diese sollte mindestens 7000 Einwohner haben, aber nicht aus mehr 
als 10 Mitgliedsgemeinden bestehen.115 Die Samtgemeinde wird da-
bei durch die Vereinbarung einer Hauptsatzung (§ 73 NGO) gebildet. 
Der Zusammenschluss zu einem solchen Kommunalverband zielt auf 
eine Stärkung der Verwaltungskraft bzw. auf die Reduktion der Verwal-
tungskosten der sich zusammenschließenden Gemeinden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Niedersachsen die norddeut-
sche Ratsverfassung eingeführt, die sich an der britischen Kommunal-
verfassung orientierte und dem vom Volk gewählten Rat eine starke Stel-
lung einräumte. Dieser ernannte die Verwaltungsleitung bestehend aus 
einem Bürgermeister / Landrat mit repräsentativen Aufgaben und einem 
Gemeindedirektor / Oberkreisdirektor als Hauptverwaltungsbeamten. 
Mit der Kommunalverfassungsreform von 1996 erfolgte eine Annähe-
rung an das süddeutsche Modell, da nun ein direkt gewählter Bürger-
meister / Landrat die monokratische Verwaltungsleitung bildet.116 Die 
niedersächsische Kommunalverfassung kann dem Typ der dualen Rat-
Bürgermeister-Verfassung mit zwei Spitzen zugeordnet werden, wobei 
jedoch auch die Option auf eine Spitze besteht.117 So ist gemäß § 31 Abs. 1 
NGO der Bürgermeister und gemäß § 26 Abs. 1 der Niedersächsischem 
Landkreisordnung (NLO) der Landrat kraft Amtes Mitglied im Rat bzw. 
Kreistag und kann somit auch zum Vorsitzenden gewählt werden.

Die Bestimmungen zur kommunalen Selbstverwaltung sind in Art. 
57 der Niedersächsischen Verfassung (NV) festgehalten. Art. 57 Abs. 
4 Satz 1 NV geht von dem Aufgabendualismus bestehend aus einem 
eigenen und einem übertragenen Wirkungskreis aus. Art. 57 Abs. 4 
Satz 2 NV enthält das zum 1. Januar 2006 eingeführte strikte Konnexi-
tätsprinzip. Demnach sind Mehrkosten aufgrund der Erledigung zuge-
wiesener Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung und 
der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben zur Erfüllung 

113 Vgl. Mann (1997), S. 363.
114  Vgl. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (2009).
115 Vgl. Ipsen (2006), S. 324.
116 Vgl. ebd., S. 92.
117 Vgl. Knemeyer (2006), S. 41.



57Die Einführung Einheitlicher Ansprechpartner in Niedersachsen

nach Weisung entsprechend finanziell auszugleichen. Das bis dahin 
geltende relative Konnexitätsprinzip sah im Vergleich dazu nur eine 
allgemeine Kostenregelung vor, ohne dass die Ausgleichszahlung den 
entstandenen Mehrkosten 100-prozentig entsprach.

Bis zum 1. Januar 2005 war die Landesverwaltung in Niedersachsen 
dreigliedrig aufgebaut. Die unmittelbare Landesverwaltung bestand 
aus einer oberen (oberste Landesbehörden und Landesoberbehörden), 
mittleren (Landesmittelbehörden) und unteren Stufe (untere Landesbe-
hörden). Im Jahr 2003 hat die niedersächsische Landesregierung eine 
umfassende Verwaltungsmodernisierung angestoßen. In einer ersten 
Phase wurden bis 2005 im Rahmen einer Verwaltungsstrukturreform 
die vier Bezirksregierungen Braunschweig, Hannover, Lüneburg und 
Weser-Ems als mittlere Verwaltungsinstanzen abgeschafft und der 
Übergang von einem dreistufigen zu einem zweistufigen Verwaltungs-
aufbau vollzogen. Damit ist Niedersachsen das erste große Flächen-
land, das seine staatlichen Mittelinstanzen abgeschafft hat.118 Die Aus-
gangslage der Verwaltungsmodernisierung bildete eine Verschuldung 
des Landes mit rund 45 Mrd. Euro, ein Personalkostenanteil von ca. 
40  % sowie ein verfassungswidriger Haushalt im Jahr 2004.119 Vor die-
sem Hintergrund zielte die Verwaltungsstrukturreform auf die Einspa-
rung von 6743 Stellen, die Vermeidung ineffizienter Doppelstrukturen 
durch die Abschaffung der Bezirksregierungen sowie die daraus resul-
tierende Neustrukturierung der Landesverwaltung.120 

Die zweite Phase der Verwaltungsmodernisierung begann im Ap-
ril 2005 und sah insbesondere die Besinnung des Landes auf seine 
Kernaufgaben sowie die Standardisierung und Integration von ressour-
cenintensiven Querschnittsaufgaben in sog. Dienstleistungszentren 
(„shared service centers“) vor. Zu den weiteren Bestandteilen der Mo-
dernisierung zählten der Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruk-
tur sowie die damit verbundene Optimierung von Prozessen und Wei-
terentwicklung der Organisationsstrukturen.121

Der Auflösung der Bezirksregierungen und der Aufhebung der Re-
gierungsbezirke folgte die Bildung der vier Regierungsvertretungen 
Braunschweig, Nienburg, Lüneburg und Oldenburg, die Referate des 
Innenministeriums darstellen. Im Rahmen der Verwaltungsstrukturre-
form wurden insgesamt 122 Behörden aufgelöst wie bspw. die Polizei-
inspektionen, Forstämter und Landesbauämter und 23 Behörden neu 

118 Vgl. Bogumil / Kottmann (2006), S. 10.
119 Vgl. ebd., S. 16.
120 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2005), S. 5.
121 Vgl. Jock (2008), S. 265 f.
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gebildet.122 Durch den Wegfall der Bezirksregierungen wurde die Kont-
rolldichte bei der Aufsicht reduziert und auf eine „Vertrauensaufsicht“ 
aufgelockert. Zudem musste diese neu geregelt werden. Während die 
Fachaufsicht gegenüber den Landkreisen, den großen selbstständigen 
Städten, den kreisfreien Städten und der Region Hannover seitdem den 
fachlich zuständigen Ministerien bzw. der Staatskanzlei obliegt, wird 
die Rechtsaufsicht vom Ministerium für Inneres und Sport wahrge-
nommen. Dieses hat für die überörtliche Prüftätigkeit in Braunschweig 
die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt, eine Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, gegründet.123 Gegenüber den kreisangehörigen Ge-
meinden (ausgenommen die großen selbstständigen Städte) erfolgt 
die Rechtsaufsicht gemäß § 128 NGO durch den jeweiligen Landkreis 
und das Innenministerium bzw. die Fachaufsicht durch den jeweiligen 
Landkreis und das fachlich zuständige Ministerium.

5.2 Der Umsetzungsprozess auf der Landesebene

Nachdem im vorigen Abschnitt der niedersächsische Verwaltungsauf-
bau sowie die wichtigsten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisie-
rung konturiert worden sind, soll das Hauptaugenmerk im Folgenden 
auf die Einführung Einheitlicher Ansprechpartner gelegt werden. Dazu 
wird zunächst der Umsetzungsprozess auf der Landesebene skizziert.

5.2.1 Rechtsanpassungen

Da es sich bei den Aufgaben nach Art. 6, Art. 7 und Art. 8 DLRL um 
staatliche Aufgaben handelt, war für deren Übertragung auf die Kom-
munen ein Gesetz erforderlich. Die rechtliche Grundlage für die ver-
waltungsorganisatorische Umsetzung der Vorgaben zum Einheitlichen 
Ansprechpartner bildet das Niedersächsische Gesetz über Einheitliche 
Ansprechpartner (NEAG), welches am 16. Dezember 2009 ausgefertigt 
wurde. Gemäß dem § 1 Abs. 1 NEAG erfüllen die Landkreise und kreis-
freien Städte und die großen selbstständigen Städte die Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners als staatliche Aufgaben nach Weisung. 
Aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten 
kreisangehöriger Gemeinden werden diese von der Erledigung der Auf-
gaben ausgenommen. Zusätzlich zu den kommunalen Einheitlichen 

122 Vgl. Jock (2008), S. 259.
123 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2005), S. 8 f.
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Ansprechpartnern wird eine zentrale Anlaufstelle im Wirtschaftsmi-
nisterium eingerichtet, die z.B. bei unklaren örtlichen Zuständigkeiten 
entweder einen Einheitlichen Ansprechpartner festlegt oder selbst tätig 
wird (§ 1 Abs. 2 NEAG). Die Fachaufsicht über die kommunalen Ein-
heitlichen Ansprechpartner wird laut § 1 Abs. 3 NEAG vom Wirtschafts-
ministerium ausgeübt. Die zur elektronischen Verfahrensabwicklung 
über den Einheitlichen Ansprechpartner notwendigen Vorkehrungen 
trifft das Land (§ 2 NEAG). Dazu zählen die Einrichtung eines Inter-
netportals sowie die Bereitstellung der IT-Infrastruktur. Die informa-
tionstechnische Umsetzung wird vom Innenministerium koordiniert. 
§ 3 NEAG regelt das Inkrafttreten des Gesetzes am 28. Dezember 2009. 
Zwar enthält das NEAG keine Regelung bezüglich einer Evaluierung, 
jedoch soll die Aufgabenübertragung laut der Gesetzesbegründung bis 
Ende 2011 evaluiert werden. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob 
auch organisatorische Fragen zur Debatte stehen werden.124

Die verwaltungsverfahrensrechtlichen Anpassungen im Rahmen der 
Umsetzung der Einheitlichen Ansprechpartner wurden in Niedersach-
sen durch eine dynamische Verweisung des Niedersächsischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) auf das Bundesrecht125 vorgenom-
men. Zudem waren zur Integration der neuen Verfahrensinstrumente 
wie der Genehmigungsfiktion weitere Rechtsänderungen im richtlinien-
relevanten Fachrecht, z.B. beim Gaststättengesetz, notwendig.126

5.2.2 Verortungsdiskussion

Der Entscheidung über die Verortung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners ging eine lange politische Diskussion voraus. Zur Prüfung der 
unterschiedlichen Ansiedlungsoptionen wurde die interministerielle 
Arbeitsgruppe „Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in Nieder-
sachsen“ unter der Federführung des Wirtschaftsministeriums einbe-
rufen. Diese Arbeitsgruppe präferierte zunächst die Einrichtung eines 
zentralen Einheitlichen Ansprechpartners auf der Landesebene, ob-
wohl es auch Stimmen für eine kommunale Lösung gab.127 

Der Niedersächsische Landkreistag warb in seiner Presseerklärung 
„Landkreise sind ‚geborene‘ Ansprechpartner für Dienstleister“ vom 
23. April 2008 für die Übertragung der Aufgabe auf die Landkreise. 
Dafür sprächen zum einen deren Bündelungsfunktion und bisherigen 

124 Vgl. Interview I.
125 Siehe Abschnitt 4.3.1 zu den Anpassungen des VwVfG.
126 Vgl. Reinhard (2009), S. 144 f.
127 Vgl. Niedersächsischer Landtag (2009), S. 4.
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Erfahrungen und zum anderen die nicht zu vernachlässigenden Kos-
tenerwägungen.128 Neben den Landkreisen boten sich auch die Kam-
mern, insbesondere die Handwerkskammer, als Träger des Einheitli-
chen Ansprechpartners an. Auch die Industrie- und Handelskammern 
offerierten ihre Bereitschaft und gaben als Qualifikationen für die Auf-
gabe ihre Wirtschaftsnähe, Kompetenz und das Netz von Außenhan-
delskammern an.129

Die endgültige Entscheidung, das von der Arbeitsgruppe bevorzug-
te Landesmodell zu ergänzen und die Aufgaben weitestgehend zu kom-
munalisieren, hing sicherlich auch mit der Einschätzung zusammen, 
dass diese Aufgaben von den Kommunen mit nur einem verhältnismä-
ßig geringen Kostenaufwand übernommen werden könnten.130 Im Ge-
setzesentwurf heißt es, dass mit der gefundenen Lösung die „Vorteile 
beider Auffassungen verknüpft“131 wurden.

5.2.3 Verlauf der Umsetzung und aktueller Stand

Nachdem die Verortungsentscheidung feststand, wurde für die Um-
setzung der Einheitlichen Ansprechpartner nach der Dienstleistungs-
richtlinie auf der Landesebene eine Projektstruktur gebildet. Das Nie-
dersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, der 
Niedersächsische Landkreistag und der Niedersächsische Städtetag 
haben zusammen den Arbeitskreis der Einheitlichen Ansprechpartner 
(Arbeitskreis EA) gegründet, der drei- bis viermal im Jahr als Plattform 
zum Austausch von Erfahrungen diente und weiterhin dient. Der Ar-
beitskreis hat sich im Jahr 2009 zum Beispiel am 27. März, 9. Juni, 1. 
Oktober und 18. November getroffen. Die Resonanz auf diesen Arbeits-
kreis war bei den interviewten Kommunen sehr positiv:

„Wir hatten einen guten Informationsaustausch, einen schnellen Draht, wir 
hatten persönlichen Kontakt, wir haben uns zwischendurch informieren kön-
nen, wir haben auch Fragestellungen, die für uns vielleicht zwischendurch 
mal unklar waren, gleich mit den richtigen Personen ausdiskutieren können 
und hinterfragen können, haben gut zugearbeitet und das hat sich auch be-
währt. Da hat das Land uns wirklich unterstützt.“132

128 Vgl. Niedersächsischer Landkreistag (2008).
129 Vgl. Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag (2006).
130 Vgl. Interview H.
131 Niedersächsischer Landtag (2009), S. 4.
132 Interview D.
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„Dieses Netzwerk aufzubauen ist ganz entscheidend, weil man arbeitet auch 
ganz anders zusammen, wenn man sich kennt.“133 

Nicht nur der Informationsfluss, sondern gerade auch der persönliche 
Kontakt unter den kommunalen Einheitlichen Ansprechpartnern wur-
de als Mehrwert betrachtet. Neben dem Arbeitskreis EA richtete das 
Wirtschaftsministerium Informationsveranstaltungen für Vertreter der 
Kommunen und der Kammern aus. So wurde bei der Veranstaltung 
„EU-Dienstleistungsrichtlinie: Niedersachsen auf dem Weg zur Ein-
führung Einheitlicher Ansprechpartner“ vom 4. Februar 2009 und bei 
vier regionalen Konferenzen in Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg 
und Hildesheim im Oktober 2009 der aktuelle Stand der Umsetzung 
kommuniziert. Zwar begrüßten die Kommunen die Einrichtung des 
Arbeitskreises EA, hinsichtlich der allgemeinen Zusammenarbeit mit 
dem Land wurde aber auch Kritik geäußert:

„Man hätte sich manches vielleicht früher gewünscht. […] Diese Liste zur Ver-
bindlichkeit von Unterschriftserfordernissen, das ist eigentlich etwas, wo man 
denken sollte, das müsste Ende des Jahres schon vorgelegen haben, einfach 
damit man das Handwerkszeug zusammen hat, liegt im Moment immer 
noch nicht vor.“134

„Die größte Schwierigkeit eigentlich in Niedersachsen ist, dass wir sehr ab-
hängig sind vom Land. Also was das Land vorgibt, das müssen wir machen. 
[…] Es gibt das NEAG – da steht drin, dass wir die Komponenten, die vom 
Land zur Verfügung gestellt werden, auch nutzen müssen. D.h., da gibt es 
eine Art Nutzungszwang und da müssen wir uns daran halten und müs-
sen unsere Entwicklung hier eigentlich immer so ein bisschen dem Land 
anpassen.“135

Obwohl zwei Drittel der Befragten die Zusammenarbeit als gelungen 
bezeichneten, gab es trotzdem auch Unzufriedenheit auf Seiten der 
Kommunen: Zum einen fehlen wichtige Unterlagen, die für die Praxis 
unentbehrlich sind. Zum anderen schränkten die Vorgaben des Landes 
die kommunale Handlungsfreiheit beim Umsetzungsprozess ein.

Nach dem vom NEAG vorgesehenen Verortungsmodell würde es in 
Niedersachsen insgesamt 55 kommunale Einheitliche Ansprechpartner 
und einen Landes-EA geben (55+1). Weil aber die Stadt Osnabrück und 

133 Interview B.
134 Interview E.
135 Interview B.
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der Landkreis Osnabrück sowie die Hansestadt Lüneburg und der Land-
kreis Lüneburg die Wahrnehmung der Aufgabe im Rahmen einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit136 teilen, reduziert sich die Gesamtzahl 
auf 54 (53+1).137 Zwar geht die Landesregierung in ihrer Antwort auf 
eine Kleine Anfrage von 54 kommunalen Einheitlichen Ansprechpart-
nern aus, da sie formell nur eine kommunale Zusammenarbeit von 
zwei Kommunen berücksichtigt.138 Die vorliegende Untersuchung ori-
entiert sich aber an der faktischen Anzahl, wonach sich folgendes Bild 
von insgesamt 54 Einheitlichen Ansprechpartnern ergibt:

1 EA:
1 EA:

37 EA:
7 EA:
2 EA:
6 EA:

Wirtschaftsministerium
Region Hannover (eigener Status)
Landkreise
Kreisfreie Städte
Göttingen und die Landeshauptstadt Hannover (Sonderstatus)
Große selbstständige Städte

Die Einheitlichen Ansprechpartner sind alle funktionsfähig, auch wenn 
die im Hintergrund liegenden elektronischen Systeme noch nicht voll-
kommen ausgereift sind. Bisher war das Interesse seitens der Dienst-
leister für den neuen Service aus einer Hand zurückhaltend. Insgesamt 
gab es in Niedersachsen 91 Anfragen, von denen aber nur 40 über-
haupt richtlinienrelevant waren.139 Diese geringe Anzahl von Fällen 
hängt auch damit zusammen, dass in Niedersachsen bisher noch keine 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde:

„Und wenn man das nicht bewirbt, dann kommt natürlich auch kei-
ner. Richtig werben tun wir erst dafür, wenn alles 100-prozentig läuft.“140

Die geringe Nachfrage kommt also gelegen, weil so mehr Spiel-
raum für die Fertigstellung der elektronischen Infrastruktur bleibt. Das 
offizielle Marketing wird auf die Zeit nach der Testphase, höchstwahr-
scheinlich in das Jahr 2011, verschoben.

136 Nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) können Kommunen eine Zweckvereinbarung schließen. Danach übernimmt 
eine beteiligte Kommune die Aufgaben der anderen mit.

137 Vgl. Interview I.
138 Vgl. Niedersächsischer Landtag (2010), S. 2.
139 Vgl. Interview A, Stand: 07.05.2010.
140 Interview H.
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5.3 Der Umsetzungsprozess auf der kommunalen Ebene

Im Folgenden soll es konkreter um die Einrichtung des Einheitlichen 
Ansprechpartners in der Kommunalverwaltung gehen. Im Sinne ei-
ner effizienten Umsetzung sollte dabei an bestehende Strukturen an-
geknüpft werden. Als möglicher Ansiedlungsort käme z.B. ein Quer-
schnittsamt, eine Genehmigungsbehörde oder eine Stabstelle in Frage. 
Bevor aber auf die Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners in-
nerhalb der Kommunalverwaltung eingegangen wird, dienen einige 
Vorüberlegungen der theoretischen Untermauerung.

5.3.1 Vorüberlegungen 

In der Theoriediskussion in Kapitel 2 wurde herausgearbeitet, dass 
die kommunale Ebene von der europäischen Integration betroffen ist. 
Gemäß dem vorgestellten Konzept von Radaelli kann die Dienstleis-
tungsrichtlinie als vertikaler Impuls klassifiziert werden. Ihre Regelun-
gen zum Abbau mitgliedstaatlicher Schranken für europäische Dienst-
leister entsprechen dem Prinzip der negativen Integration. Allerdings 
enthalten die Bestimmungen zum Einheitlichen Ansprechpartner 
spezifische Vorgaben, weshalb diese im Rahmen der folgenden Aus-
führungen dem Bereich der positiven Integration zugeordnet werden 
können. Diese Klassifizierung erlaubt es, den „Goodness of fit“-Ansatz 
auf die Einrichtung Einheitlicher Ansprechpartner anzuwenden. Ge-
mäß dem „Goodness of fit“-Ansatz entsteht dann ein Anpassungs-
druck, wenn europäische Vorgaben und tatsächliche Strukturen in den 
Mitgliedstaaten voneinander abweichen. Mit zunehmender Anzahl sol-
cher „misfits“ steigt der Anpassungsbedarf und damit auch der Anpas-
sungsdruck. 

Überträgt man den „Goodness of fit“-Ansatz auf die Ansiedlung des 
Einheitlichen Ansprechpartners in der Kommunalverwaltung, bedeutet 
dies Folgendes: Kann auf kommunale Strukturen mit vergleichbarer 
Funktion zurückgegriffen werden, so sind nur wenige Anpassungen 
erforderlich. Der Anpassungsdruck ist also gering. Die in Kapitel 3 dar-
gestellten kommunalen Wirtschaftsförderungsstellen bieten aufgrund 
ihrer Erfahrung als Bindeglied zwischen Dienstleistern und der Ver-
waltung einen möglichen Anknüpfungspunkt für die Ansiedlung des 
Einheitlichen Ansprechpartners. In der Antwort der Niedersächsischen 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage vom 12. Oktober 2008 heißt 
es dazu:
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„Landkreise und Städte, die ihre Wirtschaftsförderung bereits im Sinne ei-
nes ‚One-Stop-Shops‘ aufgestellt haben, könnten ihre Aktivitäten mit einem 
Einheitlichen Ansprechpartner sinnvoll und vergleichsweise kostengünstig 
ergänzen.“141

Anknüpfend an diese Einschätzung kann vermutet werden, dass bei ei-
ner Anbindung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Wirtschafts-
förderung weniger Anpassungsbedarf entstehen würde als bei anderen 
kommunalen Umsetzungsmodellen. Folglich wären auch der Umset-
zungsaufwand sowie die Auswirkungen geringer. Durch die Errichtung 
einer neuen Verwaltungsinstanz sind, in Anlehnung an Jann,142 Verän-
derungen hinsichtlich 

1) der institutionellen Strukturen,
2) des Verwaltungshandelns sowie
3) der Ergebnisse und Wirkungen denkbar.

Letzteres ist in Bezug auf die Dienstleistungsrichtlinie, insbesondere 
die Installierung Einheitlicher Ansprechpartner zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht überprüfbar. Es wird sich erst in einigen Jahren zei-
gen, ob der grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr tatsächlich 
zugenommen hat und dazu beiträgt, die EU zum wettbewerbsfähigs-
ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Die Veränderungen auf der 
zweiten Ebene im Verwaltungshandeln sind zum Teil vom VwVfG 
vorgegeben und wurden bereits in Abschnitt 4.3.1 thematisiert. Wel-
che Implikationen sich aus der Organisationsform des Einheitlichen 
Ansprechpartners als One-Stop-Shop für die Verwaltungsabläufe er-
geben, wird zudem Gegenstand der Ausführungen in Abschnitt 6.2 
sein. Für die folgende Untersuchung bilden daher die Veränderungen 
auf der institutionellen Ebene den Schwerpunkt. Der institutionelle 
Änderungsbedarf geht aus dem Anforderungsprofil des Einheitlichen 
Ansprechpartners hervor und ist von den konkreten Umständen vor 
Ort abhängig. Ausgehend von den Anpassungen werden im Folgenden 
der Umsetzungsaufwand sowie die Auswirkungen auf die organisatori-
schen, die personellen und die finanziellen Strukturen der Kommunal-
verwaltung untersucht (siehe Abb. 6).

141 Niedersächsischer Landtag (2008), S. 3 f.
142 Vgl. Jann (2004), S. 11 f.
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Abb. 6: Betroffenheit der kommunalen Ebene durch die Vorgaben zum Einheitlichen Ansprechpartner
 (Quelle: Eigene Darstellung)

Auf der Grundlage dieser Überlegungen lässt sich nun die Hypothese 
formulieren, dass die organisatorischen, personellen und finanziellen 
Auswirkungen auf diejenigen Kommunalverwaltungen, bei denen der 
Einheitliche Ansprechpartner in der Wirtschaftsförderung angesiedelt 
ist, geringer ausfallen als bei anderen Verortungsoptionen. Diese Hypo-
these beruht auf der Annahme, dass die Intensität der Auswirkungen mit 
der Zahl der Veränderungen zunimmt. Je mehr Anpassungen aufgrund 
der europarechtlichen Vorgaben erforderlich sind, desto höher ist der 
Umsetzungsaufwand und desto tief greifender sind die Auswirkungen.

Um die Intensität der Auswirkungen messen und analysieren zu 
können, müssen Variablen gebildet und operationalisiert werden (sie-
he Abb. 7). Der Dimension „finanzielle Auswirkung“ kann die Variab-
le „zusätzliche Kosten“ zugeordnet werden, wobei ein hoher Wert für 
starke Auswirkungen steht. Die Dimension „personelle Auswirkung“ 
kann anhand der Variable „Anzahl der zusätzlichen Stellen“ gemessen 
werden. Nimmt sie den Wert „0“ an, so wurden keine gesonderten Stel-
len ausgewiesen. Diesbezüglich sei angemerkt, dass zwar der Wert „1“ 
numerisch gesehen auf eine geringe Auswirkung hindeutet, sich in der 
Praxis damit aber eine Einarbeitungsphase und laufende Personalkos-
ten verbinden. Als weitere Variable kann die „Anzahl von Schulungen“ 
hinzugezogen werden, die Aufschluss über die Anforderungen an die 
Mitarbeiter geben kann. Die Dimension „organisatorische Auswir-
kung“ kann mit den Variablen „Anzahl der Meetings“ und „Anzahl der 
betroffenen Stellen“ messbar gemacht werden. Weisen diese Variablen 
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einen hohen Wert auf, so kann auf einen größeren Koordinierungsauf-
wand geschlossen werden.

Da es sich bei der Analyse nicht um eine statistische Auswertung 
der Anpassungskosten handelt, dienen die Werte lediglich als Richtgrö-
ße. Im Rahmen dieser Arbeit kann nur stichprobenhaft eine begrenzte 
Zahl von Fällen untersucht werden, weshalb eine quantitative Daten-
auswertung nicht zu leisten ist.

Dimension Variable 
(Merkmal)

Wert 
(Ausprägung)

organisatorische  
Auswirkung

Anzahl der Meetings
Anzahl der betroffenen Stellen

0,1,2 … n
0,1,2 … n

personelle 
 Auswirkung

Anzahl der zusätzlichen Stellen
Anzahl von Schulungen

0,1,2 … n
0,1,2 … n

finanzielle  
Auswirkung

zusätzliche Kosten 0 … 1000… n

Abb. 7:  Übersicht zur Operationalisierung (Quelle: Eigene Darstellung)

Insgesamt wurden neun Gesprächspartner interviewt. Darunter waren 
zwei Vertreter kommunaler Wirtschaftsförderungen, ein Vertreter ei-
nes städtischen Fachbereichs für Personal und Organisation sowie ein 
Vertreter aus einem Fachdienst Service eines Landkreises. Diese vier 
Interviews mit Mitarbeitern der Kommunalverwaltungen bilden das 
Fundament für die nachfolgende Analyse. Ergänzend wurden Aussa-
gen von drei Ansprechpartnern der kommunalen Spitzenverbände so-
wie von zwei Vertretern des Wirtschaftsministeriums hinzugezogen. 
Aus Gründen der Anonymität wird auf eine Auflistung der Gesprächs-
partner verzichtet.

5.3.2 Verortung innerhalb der Kommunalverwaltung

Wie Abb. 8 darstellt, befinden sich fast zwei Drittel der 53 kommunalen 
Einheitlichen Ansprechpartner im Bereich Wirtschaft / Wirtschaftsför-
derung (60 %). Der Rest teilt sich auf die Bereiche Organisation / allge-
meiner Service / IT (21 %), Ordnung / Recht (7 %), Bürgerdienste (6 %), 
Presse (4 %) und ein Bauordnungsamt (2 %) auf.
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Abb. 8:  Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Kommunalverwaltung
 (Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung auf der Grundlage von Internetre 
 cherchen auf den Websites der Kommunalverwaltungen sowie von Telefonaten mit Mit 
 arbeitern entsprechend den Informationen des Dienstleisterportals Niedersachsen 
  www.dienstleisterportal.niedersachsen.de.)

In zwei Fällen sind Einheitliche Ansprechpartner in einer Wirtschafts-
förderung angesiedelt, die in der Form einer GmbH organisiert ist. 
Das ist insofern problematisch, weil die Aufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners als staatliche Aufgaben gelten und im Fall einer pri-
vaten Organisationsform bestimmte Voraussetzungen beachtet werden 
müssen.143 In Niedersachsen hat man sich darauf geeinigt, diese Kons-
tellation solange zu tolerieren, wie ein Mitarbeiter des Kreises oder der 
Stadt in dieser GmbH sitzt.144

Für die Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Wirt-
schaftsförderung gibt es gute Gründe. Zum einen fungiert diese bereits 
als zentrale Anlaufstelle für Unternehmer. Zum anderen kann so der 
Service des Einheitlichen Ansprechpartners um weitere Leistungen 
z.B. im Hinblick auf die Vorbereitung einer Unternehmensgründung 
ergänzt werden. Daher schlussfolgerte ein Interviewpartner:

„Also es liegt auf der Hand, diese zentralen Wirtschaftsförderungsstellen 
auch als Einheitliche Ansprechpartner zu funktionieren, umzufunktionieren 
oder zu erweitern.“145

143 Zur Privatisierungsdebatte siehe Abschnitt 4.2.2.
144 Vgl. Interview I.
145 Interview C.
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Vor dem Hintergrund dieser Aussage sind die Beweggründe gegen eine 
Verortung der neuen Verwaltungsinstanz in der Wirtschaftsförderung 
umso interessanter. Eine solche Entscheidung könnte auf der Einstel-
lung beruhen,

„[…], dass auf lange Sicht dieser Service nicht nur Unternehmen zur Ver-
fügung stehen soll, sondern auch vielleicht Bürgern geöffnet werden soll.“146 

Diese Einschätzung geht also langfristig von einem Ausweitungspoten-
zial des Services auf andere Bereiche aus. Laut einem Interviewpartner 
wäre die Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Wirt-
schaftsförderung ein Ausdruck bloßer Richtlinienumsetzung, während 
die Einrichtung einer einheitlichen Stelle, zum Beispiel im Bereich 
Zentrale Dienste, über die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtli-
nie hinausgehen würde.147 Um bezüglich der Gewerbemeldungen auf 
das Vorwissen der Mitarbeiter zurückgreifen zu können, bietet sich 
auch eine Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartners im Gewer-
bebereich an. Hinzu kommt die Ansicht, dass die Funktion des Einheit-
lichen Ansprechpartners als Verfahrensmittler „weniger Effekte für die 
klassische Wirtschaftsförderung“148 mitbringe.

Wie kann aber die Verortung im Bereich Presse oder beim Bauord-
nungsamt erklärt werden? Ein Interviewpartner äußerte sich dazu wie folgt:

„Wo eine Verwaltung das ansiedelt, […] das hängt von den Menschen ab, de-
nen ich das übertrage, diese Aufgabe. Wo ich der Meinung bin, der ist genau 
der Richtige für den Job, für solche Fälle und für solche Projekte. Es gibt alle 
möglichen Empfehlungen, wo man was in eine Organisation hineinpressen 
kann, aber das muss vor Ort jeweils ganz individuell entschieden werden. 
Und da spricht vieles dafür, dass man diese zentralen Überlegungen auch 
über den Haufen wirft.“149

Wo die neue Verwaltungsinstanz installiert wird, hängt zunächst also 
von den kommunalen Gegebenheiten und dem „menschlichen Faktor“ 
ab. Zudem wird die Verortungsentscheidung durch die jeweilige In-
terpretation der Dienstleistungsrichtlinie und die damit verbundenen 
Erwartungen beeinflusst. Dabei kann sich die Sichtweise auf die Vorga-
ben der Kommission aber auch ändern:

146 Interview F.
147 Vgl. Interview I.
148 Interview E.
149 Interview G.
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„Und das Ganze ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es gibt sicherlich viele 
Kommunen, die das Ganze in der Wirtschaftsförderung angesiedelt haben und 
dann nachher aber sagen, na ja, vielleicht organisieren wir das Ganze um.“150

Die im Jahr 2011 anstehende Evaluierung könnte ein Anstoß für eine 
solche Reorganisation sein. Eine Entscheidung diesbezüglich wird si-
cherlich auch in Abhängigkeit von der Nachfrage nach den Leistungen 
des Einheitlichen Ansprechpartners getroffen werden. In einigen Kom-
munen ist die Verortung auch von vornherein zunächst auf ein Jahr 
begrenzt.

5.4 Auswirkungen auf die Kommunen

Anknüpfend an die Vorüberlegungen und den Umsetzungsstand in 
Niedersachsen wird im Folgenden untersucht, welche organisatori-
schen, personellen und finanziellen Auswirkungen mit der Etablierung 
des Einheitlichen Ansprechpartners auf der kommunalen Ebene ver-
bunden sind. Dafür werden zwei Gruppen gebildet, die vergleichend 
analysiert werden: Zum einen Kommunalverwaltungen mit einem in 
der Wirtschaftsförderung angesiedelten Einheitlichen Ansprechpartner 
und zum anderen Kommunalverwaltungen, die sich für eine Verortung 
des Einheitlichen Ansprechpartners im Bereich Zentrale Dienste bzw. 
Bürgerdienste entschieden haben.

5.4.1 Organisatorische Dimension

Aufgrund der Komplexität der Umsetzung des Einheitlichen Ansprech-
partners bietet sich die Form der Projektorganisation an. Die KGSt 
empfahl die Einrichtung einer Projektlenkungsgruppe und einer Pro-
jektgruppe, deren Arbeit auch nach der Umsetzungsfrist am 28. De-
zember 2009 fortgesetzt werden sollte.151

Für die Anbindung des Einheitlichen Ansprechpartners in der Wirt-
schaftsförderung wurde in den interviewten Kommunen eine solche 
Projektstruktur gebildet. Es wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern 
aus den betroffenen Fachbereichen, der Rechtsabteilung, dem EDV-
Bereich und des Personalrats sowie mit dem Datenschutzbeauftragten 
als eine Art Projektlenkungsgruppe zusammengestellt. Dabei oblag die 

150 Interview B.
151 Vgl. KGSt (2009), S. 13.



70 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihre Auswirkung auf die Kommunen 

Leitung in einem Fall dem Bereich Wirtschaftsförderung und im ande-
ren Fall dem Bereich Personalsteuerung. Der Arbeitsgruppe waren Teil-
gruppen unterstellt, die sich verschiedenen Themen wie dem Normen-
screening152 oder der IT-Umsetzung gewidmet haben. Die Teilgruppen 
trafen sich ca. alle ein bis zwei Wochen, während die Arbeitsgruppe 
alle vier bis sechs Wochen zusammentrat. Über die Einrichtung des 
Einheitlichen Ansprechpartners in der Wirtschaftsförderung berichtet 
ein Interviewpartner: 

„Die war schon sehr aufwändig. Also das kann man nicht jedes Jahr wuppen 
und es hat sich auch gezeigt, dass man das nicht nebenbei erledigen kann. 
[…] Man kann das vergleichen mit der Einführung der Doppik.“153

Der Vergleich mit der Einführung der doppelten Buchführung (Dop-
pik) verdeutlicht das Ausmaß des Umsetzungsprozesses. Es war also 
nicht nur ein isolierter Bereich betroffen, sondern gerade auch die 
Identifizierung von Schnittstellen und die Vernetzung untereinander 
erforderten die Einbeziehung vieler Stellen. 

Auch in den Kommunen, wo der Einheitliche Ansprechpartner im 
Bereich Zentrale Dienste bzw. Bürgerdienste etabliert wurde, fand die 
Umsetzung in der Form einer Projektorganisation statt. Die Arbeits-
gruppe mit Vertretern der Fachdienste, des Gewerbebereichs, des juris-
tischen Bereichs, der EDV und Wirtschaftsförderung hat sich auch hier 
ca. alle vier bis sechs Wochen getroffen. Ansonsten wurden abhängig 
vom Thema die von der Umsetzung betroffenen Stellen nach Bedarf 
hinzugezogen.

Weil die kommunalen Einheitlichen Ansprechpartner die Aufgaben 
im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen, unterliegen sie nach 
§ 128 Abs. 3 NGO und § 70 Abs. 2 NLO der Fachaufsicht. In der wis-
senschaftlichen Debatte wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
fehlenden Sachentscheidungsbefugnis und den Vorgaben der Dienst-
leistungsrichtlinie und des Verwaltungsverfahrensgesetzes jedoch eine 
Rechtsaufsicht ausreichen würde.154 Gemäß § 1 Abs. 3 NEAG ist in Nie-
dersachsen aber eine Fachaufsicht über die kommunalen Einheitlichen 
Ansprechpartner vorgesehen, die vom Wirtschaftsministerium wahr-
genommen wird. In der Praxis stellt sich dies so dar, dass die Vorgaben 
der EU vom Wirtschaftsministerium an die Kommunen weitergegeben 

152 Das Normenscreening umschreibt den Prozess, bei dem das gesamte kommunale örtliche 
Recht auf die Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie überprüft wird (siehe auch S. 26).

153 Interview D.
154 Vgl. Ruge (2009), S. 58.
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und dann durch regelmäßiges Abfragen Rückmeldungen eingeholt 
werden.155 Die Zweckmäßigkeit der Ausführung wird also durch gegen-
seitige Zuarbeit, anstatt durch eine stringente flächendeckende Kont-
rolle sichergestellt.

5.4.2 Personelle Dimension

Was die Personalressourcen betrifft, so wurde in den befragten Kom-
munen mit einem in der Wirtschaftsförderung eingerichteten Einheit-
lichen Ansprechpartner jeweils eine neue Stelle geschaffen. In einem 
Fall handelte es sich um eine Nachwuchskraft, im anderen Fall um eine 
Ganztagsstelle mit der Dotierung A10. Die Arbeit des Einheitlichen 
Ansprechpartners erfordert fachliche Kompetenzen z.B. im Hinblick 
auf die Genehmigungsverfahren. Ein Interviewpartner pointierte dies-
bezüglich:

„Ein Wirtschaftsförderer arbeitet ja interdisziplinär […], aber er ist vielleicht 
nicht unbedingt der Genehmigungsexperte.“156

Daher fanden auch in beiden Kommunalverwaltungen interne Schu-
lungen zum Gewerberecht statt. Zudem wurde auch von externen 
Schulungen z.B. vom Niedersächsischen Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung Gebrauch gemacht.

In den Kommunen, die ihren Einheitlichen Ansprechpartner im 
Bereich Zentrale Dienste bzw. Bürgerdienste angesiedelt haben, wurde 
dafür keine gesonderte Stelle ausgewiesen. Stattdessen haben Mitar-
beiter aus diesen Bereichen die anfallenden Aufgaben zusätzlich über-
nommen. Der Einheitliche Ansprechpartner im Bereich Bürgerdienste 
ist konkret im Stadtbüro angesiedelt, wo auch Gewerbeanmeldungen 
abgewickelt werden. So konnte auf die Fachkenntnis der Mitarbeiter 
zurückgegriffen werden. Den kreisangehörigen Gemeinden wurden 
verschiedene Informationsveranstaltungen über die Arbeit des Ein-
heitlichen Ansprechpartners angeboten. Für die Mitarbeiter der Kom-
munalverwaltung wurden interne Schulungen für das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) durchgeführt, das in Nie-
dersachsen zur rechtsicheren Kommunikation genutzt wird.

155 Vgl. Interview A.
156 Interview G.
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Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle hängt auch von der finanzi-
ellen Lage der Kommune und von den erwarteten, jedoch vorab schwie-
rig zu beziffernden Fallzahlen ab. Aus diesem Grund sind einige Kom-
munen vorsichtig an die Stellenberechnung heran gegangen:

„Deswegen haben manche auch einfach gesagt im Bereich Organisation, 
ich mache das jetzt hier und dann gucken wir einfach erst einmal, was da 
kommt und dann gehen wir dem Ganzen nach, einfach um nicht von vorn-
herein so eine ‚Leerstelle‘ zu schaffen.“157

Insgesamt wurde in den niedersächsischen Kommunalverwaltungen für 
die Erfüllung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners jeweils 
nicht mehr als eine Stelle geschaffen.158 Das bedeutet aber nicht, dass im 
Fall einer großen Nachfrage nach dem neuen Service nicht noch wei-
tere Stellen bereitgestellt werden könnten. Der Vorteil des Kommunal-
modells liegt gerade darin, dass bei einem kurzfristigen Bedarf schnell 
reagiert werden kann.159 Andersherum ist auch denkbar, dass das für die 
neue Aufgabe vorgehaltene Personal abhängig von der konkreten Situati-
on vor Ort reduziert oder mit anderen Aufgaben betraut wird.

5.4.3 Finanzielle Dimension

Den interviewten Kommunen, bei denen der Einheitliche Ansprech-
partner in der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, entstehen durch 
die Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle Personalkosten. Diese be-
laufen sich bei einem Mitarbeiter im gehobenen Dienst auf ca. 73.000 
Euro im Jahr. Rechnet man die Kosten für den Arbeitsplatz (Büro, 
Ausstattung, Nebenkosten usw.) dazu, ergibt sich ein Betrag von rund 
75.000 Euro.160 Hinzu kommen Schulungskosten für die Einarbei-
tung des neuen Mitarbeiters sowie Reisekosten für die Teilnahme an 
externen Schulungen und Tagungen. Daneben fallen Kosten für das 
EA-Fachverfahren an, die auf eine Summe im fünfstelligen Bereich hin-
auslaufen.161 Die Kosten für die Durchführung der Arbeitsgruppentref-
fen, Vorbesprechungen und Nachbesprechungen sind nicht einfach zu 
quantifizieren, sollten aber auch nicht vernachlässigt werden. 

157 Interview E.
158 Vgl. Interview H.
159 Vgl. Interview I.
160 Vgl. Interview H.
161 Vgl. Interview D.
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Weil in den befragten Kommunen, die den Einheitlichen An-
sprechpartner im Bereich Zentrale Dienste bzw. Bürgerdienste ange-
siedelt haben, keine zusätzliche Stelle geschaffen wurde, fallen auch 
keine zusätzlichen Personalkosten an. Allerdings entstehen sog. Op-
portunitätskosten: Da die Mitarbeiter nicht unendlich neue Aufgaben 
übernehmen können, ohne die bisherigen zu vernachlässigen, müssen 
an anderer Stelle wieder Ausgaben getätigt werden. Die zu tragenden 
Sachkosten beinhalten die Bereitstellung eines gesonderten Computers 
und die Beschaffung von Signaturkarten. Auch hier sind Kosten für das 
EA-Fachverfahren, Projekttreffen sowie Reisekosten entstanden.

Hinsichtlich der Frage, ob die Installierung des Einheitlichen An-
sprechpartners in der Kommunalverwaltung mit Ausgleichszahlungen 
nach dem Konnexitätsprinzip verbunden ist, werden in der wissen-
schaftlichen Debatte drei Aufgabenbereiche unterschieden: Die Bereit-
stellung von Informationen begründe keinen Anspruch, da diese auch 
bisher schon Bestandteil der kommunalen Pflichten war. Auch die Ver-
fahrenskoordinierung ist für die Kommunen, die bisher schon Geneh-
migungsmanagement betrieben haben, nicht komplett neu, allerdings 
der Koordinierungsumfang größer. Eine neue Aufgabe stellt dagegen die 
elektronische Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprech-
partner dar.162 Zwar werden die technische Infrastruktur und das Inter-
netportal vom Land kostenfrei zur Verfügung gestellt, die nötige Soft-
ware wie ein Dokumentenmanagementsystem ist aber nicht inbegriffen. 
Sowohl die Sachkosten als auch die Personalkosten müssen von den 
Kommunen selber getragen werden. Die kreisangehörigen Gemeinden 
finanzieren die Erfüllung der Aufgabe über die Kreisumlage mit. 

Zwar handelt es sich bei den Aufgaben des Einheitlichen Ansprech-
partners um staatliche Aufgaben, die den Kommunen zur Erfüllung 
nach Weisung übertragen wurden, ein finanzieller Ausgleich nach Arti-
kel 57 Abs. 4 Satz 2 NV wird jedoch nicht vorgenommen. Da die entste-
henden Kosten im Vorhinein nur schwer abgeschätzt werden konnten, 
war nicht eindeutig, ob diese die Erheblichkeitsschwelle für den finan-
ziellen Ausgleich überschreiten würden. Laut der Gesetzesbegrün-
dung des NEAG kommunizierten die kommunalen Spitzenverbände 
die Einschätzung, dass der personelle Mehraufwand nicht wesentlich 
sein würde.163 Die Konnexitätsschwelle setzt sich aus keinem regulären 
Wert zusammen. Es kann von einem Anhaltswert von rund 5 Mio. Euro 
Kosten für alle niedersächsischen Kommunen ausgegangen werden.164 

162 Vgl. Ruge (2009), S. 58.
163 Vgl. Niedersächsischer Landtag (2009), S. 5.
164 Vgl. Interview I.
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Letztendlich handelt es sich aber um eine politische Entscheidung, die 
auch einen Kostenausgleich bei einem geringeren finanziellen Mehr-
aufwand vorsehen kann. Auch die Frage, ob es sich bei der Schaffung 
und der Unterhaltung des Einheitlichen Ansprechpartners um einen 
Konnexitätsfall handelt, wird Gegenstand der Evaluation sein.

Die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben des Einheit-
lichen Ansprechpartners entstehenden Kosten werden teilweise durch 
die Erhebung von Gebühren getragen werden können. Gemäß dem 
Erwägungsgrund 49 DLRL dürfen für den Service des Einheitlichen 
Ansprechpartners nach dem Kostendeckungsprinzip Gebühren erho-
ben werden. Diese müssen jedoch in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Kosten der jeweiligen Verfahren stehen. Im Fall Niedersachsens 
sind umfangreiche Auskünfte mit mehr als 15 Minuten Beratung sowie 
die Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner ge-
bührenpflichtig. Nach der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) Ta-
rifnummer 36 fallen für eine Viertelstunde Beratungsdauer 12 Euro an. 
Bei einer Verfahrensabwicklung ist die Gebühr für die Leistungen des 
Einheitlichen Ansprechpartners auf 15 % der Gebühr, die die zustän-
dige Behörde erhebt, begrenzt.165 Im Fall einer Gaststättenerlaubnis, 
die bis zu 2.000 Euro kosten kann, würden für die Inanspruchnahme 
des Einheitlichen Ansprechpartners also maximal 300 Euro anfallen. 
Die Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner 
zur Erlangung einer Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe, für die bis 
zu 1.000 Euro Gebühr anfallen können, würde demnach maximal 150 
Euro kosten. Bezüglich der Gebühren äußerte sich ein Interviewpart-
ner folgendermaßen:

„Das ist natürlich nichts, was dann eine solche Dienstleistung nach vorne 
katapultiert, zumal ja keine neue Genehmigungssituation geschaffen wird, 
sondern eigentlich nur eine Prozesserleichterung für den Kunden stattfindet 
und das ist nicht in den Köpfen, dass das tatsächlich auch Geld wert ist.“166

Die Frage, ob der neue Service angenommen wird, betrifft das Außen-
verhältnis der Verwaltung. Trotzdem ist die Antwort darauf aber auch 
für die Binnenstruktur relevant, nämlich ob der organisatorische, per-
sonelle und finanzielle Aufwand gerechtfertigt ist.

165 Vgl. Interview A.
166 Interview D.
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5.5 Kritische Einschätzung

Es kann festgehalten werden, dass die in Niedersachsen gefundene 
Lösung einen Kompromiss zwischen einem Landesmodell und einem 
Kommunalmodell darstellt. Nach dem gegenwärtigen Umsetzungs-
stand ist die Mehrheit der kommunalen Einheitlichen Ansprechpartner 
im Bereich Wirtschaft / Wirtschaftsförderung zu finden. Die Befragung 
hat ergeben, dass die Beweggründe für die Verortung davon abhän-
gig waren, wo der Schwerpunkt der Dienstleistungsrichtlinie gesehen 
wurde. In Niedersachsen gab es diesbezüglich zwei Tendenzen: Wäh-
rend der Großteil der Kommunen in den Vorgaben zum Einheitlichen 
Ansprechpartner primär einen wirtschaftsfördernden Zweck gesehen 
hat, gingen die restlichen Kommunen von einem über den Bereich der 
Wirtschaft hinausreichenden Potenzial aus. Dieses Verortungsverhält-
nis kann sich aber durchaus noch verändern, sobald mehr Erfahrungen 
in der Praxis vorliegen. Die Evaluierung Ende 2011 könnte Anstoß für 
Anpassungen und Umstrukturierungen geben.

Um den Aufwand, der mit der organisatorischen Anbindung des 
Einheitlichen Ansprechpartners in der Kommunalverwaltung verbun-
den ist, zu messen, wurden für die Dimensionen „organisatorische 
Auswirkung“, „personelle Auswirkung“ und „finanzielle Auswirkung“ 
Variablen gebildet. Auf der Grundlage der Interviews ist die Untersu-
chung zu folgendem Ergebnis gekommen: 

Unabhängig von der konkreten Verortung erfolgte die organisa-
torische Umsetzung in der Form einer Projektstruktur. Es wurden 
Arbeitsgruppen mit Vertretern der betroffenen Bereiche gebildet, die 
sich regelmäßig trafen. Die Anzahl der Projekttreffen sowie der Kreis 
der einzubeziehenden Personen sind bei allen befragten Kommunen 
vergleichbar groß. Folglich sind im Hinblick auf den Koordinierungs-
aufwand keine Unterschiede auszumachen. Bezüglich der personellen 
Ausstattung lässt sich festhalten, dass von den interviewten Kommunen 
nur diejenigen mit einem in der Wirtschaftsförderung angesiedelten 
Einheitlichen Ansprechpartner jeweils eine gesonderte Stelle ausge-
wiesen haben. Damit sind auch die finanziellen Auswirkungen höher: 
Insgesamt fallen an Personalkosten etwa 73.000 Euro pro zusätzlichen 
Mitarbeiter an, wobei es sich um laufende Kosten handelt. In den Kom-
munen, in denen keine Stelle geschaffen wurde, entstehen zwar keine 
zusätzlichen Personalkosten, jedoch sollten die Opportunitätskosten be-
rücksichtigt werden. Schulungskosten, Sachkosten, Reisekosten sowie 
Kosten für die Projektorganisation sind unabhängig von der Verortungs-
entscheidung einmalig entstanden. Ein finanzieller Ausgleich gemäß 
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dem landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip ist vorerst nicht 
vorgesehen, weshalb die Kommunen alle Kosten selbst tragen.

Der entstandene personelle und finanzielle Aufwand für Kommu-
nalverwaltungen mit einem in der Wirtschaftsförderung angebunde-
nen Einheitlichen Ansprechpartner steht der aufgestellten Hypothese 
diametral gegenüber. Bedeutet dies, dass der Einheitliche Ansprech-
partner idealerweise im Bereich Zentrale Dienste bzw. Bürgerdienste 
angesiedelt werden sollte, weil die Auswirkungen auf die personellen 
und finanziellen Strukturen dann geringer ausfallen?

Tatsächlich ist eine Aussage darüber, ob die Auswirkungen von der 
konkreten Verortung abhängen, schwierig. Abgesehen von der unter-
schiedlichen Stellenberechnung und den gewerberechtlichen Schu-
lungen ist der Umsetzungsaufwand in allen befragten Kommunen 
vergleichbar groß. Die Stellenberechnung ist aber aufgrund der unge-
wissen Fallzahlen zur Inanspruchnahme des Einheitlichen Ansprech-
partners kein aussagekräftiger Indikator. Als Einflussfaktoren auf die 
Entscheidung, ob Stellen geschaffen werden oder nicht, können die 
Größe der Kommune sowie ihre wirtschaftliche Situation identifiziert 
werden. So wird sich die Umsetzung der Vorgaben bei nur geringen 
finanziellen Mitteln auf das Minimum beschränken. Das würde wiede-
rum in den organisatorischen Umsetzungsstrukturen sowie im finan-
ziellen und personellen Einsatz Niederschlag finden. Zudem spielen 
auch die Erwartungen an den Nutzen des Einheitlichen Ansprechpart-
ners eine Rolle. So könnte eine großzügigere Stellenberechnung in der 
Wirtschaftsförderung damit zusammenhängen, dass im neuen Service 
positive Effekte auf Unternehmensgründungen oder –ansiedlungen ge-
sehen werden, welche wiederum die Ausgaben für eine weitere Arbeits-
kraft rechtfertigen würden. Möglicherweise kann ein EA-Mitarbeiter in 
der Wirtschaftsförderung bei geringer Nachfrage auch problemlos mit 
anderen Aufgaben betraut werden. Das ist zwar theoretisch auch bei ei-
ner Verortung in den anderen Bereichen denkbar, aber möglicherweise 
in der Praxis nicht so einfach durchführbar.

Dass in den Kommunalverwaltungen mit einem in der Wirtschafts-
förderung angesiedelten Einheitlichen Ansprechpartner Schulungen 
zum Gewerberecht durchgeführt wurden, kann folgendermaßen erklärt 
werden: Ein Wirtschaftsförderer nimmt zwar eine Querschnittsaufga-
be wahr und arbeitet interdisziplinär, der Einheitliche Ansprechpart-
ner braucht aber vor allem auch Kenntnisse über Gewerbemeldungen. 
Auch wenn sich der Service der neuen Koordinierungsstelle und die 
Leistungen der Wirtschaftsförderung beide an die Dienstleister richten, 
unterscheidet sich die konkrete Verwaltungstätigkeit.
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Aufgrund des geringen Umfangs der Untersuchung ist nur eine 
sehr eingeschränkte Generalisierbarkeit gegeben. Es stellt sich die Fra-
ge, ob das Ergebnis bei einer erneuten Untersuchung mit mehr Fällen 
ähnlich ausfallen würde.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der empi-
rischen Überprüfung der Hypothese am Beispiel Niedersachsens die 
zugrunde liegende Vermutung nicht bestätigt werden konnte. Ob ein 
Zusammenhang zwischen der verwaltungsorganisatorischen Anbin-
dung des Einheitlichen Ansprechpartners und den Auswirkungen auf 
die organisatorischen, personellen und finanziellen Strukturen be-
steht, konnte also nicht eindeutig geklärt werden. Das bedeutet aber 
nicht, dass eine Übertragung des „Goodness of fit“-Ansatzes auf die 
Einführung kommunaler Einheitlicher Ansprechpartner gänzlich un-
brauchbar ist. Im Hinblick auf die elektronische Vernetzung könnte 
die Hypothese folgendermaßen umformuliert werden: Eine Kommu-
nalverwaltung, die auf Erfahrungen mit der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und einem elektronischen Dokumentenmanagementsys-
tem zurückgreifen konnte, hatte bei der Umsetzung der Vorgaben zum 
Einheitlichen Ansprechpartner einen Vorsprung. Anders formuliert: je 
fortschrittlicher eine Kommunalverwaltung im Bereich E-Government 
war, desto geringer war der Anpassungsdruck und damit auch der Um-
setzungsaufwand. Dies ist allerdings nur eine Vermutung, die weiterer 
Nachforschungen bedarf.





6 Der Einheitliche  
Ansprechpartner und die  
Verwaltungsmodernisierung

Nachdem im vorigen Kapitel der niedersächsische Umsetzungsprozess 
näher beleuchtet worden ist, soll es im Folgenden um den Einheitlichen 
Ansprechpartner als Instrument der Verwaltungsmodernisierung gehen. 
In einem kurzen Exkurs zum Wandel in der Kommunalverwaltung (6.1) 
werden die Konzepte der Kundenorientierung, des Qualitätsmanage-
ments und des One-Stop-Governments als Beispiele für aktuelle Mo-
dernisierungstendenzen aufgegriffen. Darauf aufbauend werden die Or-
ganisation des Einheitlichen Ansprechpartners als One-Stop-Shop und 
die damit verbundenen Implikationen ausführlich thematisiert (6.2). 
Im letzten Abschnitt soll auf der Grundlage der Experteninterviews her-
ausgearbeitet werden, inwiefern der Einheitliche Ansprechpartner einen 
Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung leisten kann (6.3).

6.1 Die Kommunalverwaltung im Wandel

Die klassische Bürokratie ist nach Max Weber die „formal rationalste 
Form der Herrschaftsausübung“167 und zeichnet sich idealtypisch u.a. 
durch Amtshierarchie, Regelgebundenheit, Aktenmäßigkeit und Schrift-
lichkeit, Trennung von Amt und Person, Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung aus. Laut Weber unterbinden diese Kriterien zum einen eine will-
kürliche Herrschaft und zum anderen fördern sie die Effizienz in der 
Organisation. Diese bürokratischen Merkmale, die durchaus die Praxis 
der öffentlichen Verwaltung kennzeichnen, werden in der öffentlichen 
Diskussion jedoch nicht selten kritisiert. Die Verwaltungsstrukturen 
seien veraltet und könnten den Anforderungen eines modernen Staates 
nicht mehr entsprechen. Die Ansprüche an die Verwaltung haben sich 
verändert, was auf wirtschaftliche, technische und soziokulturelle Ent-
wicklungen zurückzuführen ist.168 Die Bürger wollen statt bürokratischer 

167 Weber (1980), S. 128.
168 Vgl. Kißler / Bogumil / Wiechmann (1994), S. 13.
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Strukturen ein Serviceangebot vergleichbar mit dem eines privatwirt-
schaftlichen Unternehmens. 

Dieses gewandelte Anforderungsprofil nahm die KGSt Anfang der 
1990er Jahre zum Anlass einen Paradigmenwechsel in der Verwaltung 
zu fordern. In dem Artikel „Von der Behörde zum Dienstleistungsun-
ternehmen“ proklamierte der damalige Leiter der KGSt, Prof. Gerhard 
Banner, ein neues Leitbild. Die klassische bürokratische Steuerung sei 
ein „System organisierter Unverantwortlichkeit“169 und könne den ge-
wachsenen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Entsprechend 
den lokalisierten Dysfunktionen der öffentlichen Verwaltung wurde 
das Neue Steuerungsmodell (NSM) entwickelt, das verschiedene Ele-
mente zu einem Konzept vereint. Das NSM ist Teil einer internationa-
len Reformbewegung, deren rasche Verbreitung auf die Finanznot der 
öffentlichen Verwaltungen, einen gesellschaftlichen Wertewandel und 
ein verändertes Staatsverständnis zurückgeführt werden kann.170

Jedoch bringt die unreflektierte Übernahme betriebswirtschaftli-
cher Konzepte ohne eine Anpassung an die Gegebenheiten der öffent-
lichen Verwaltung auch Probleme mit sich. Die öffentliche Verwaltung 
unterscheidet sich von privaten Unternehmen, da sie aufgrund des Ge-
meinwohlauftrags grundsätzlich andere Ziele verfolgt. Insofern ist die 
Bezeichnung der Kommunalverwaltung als „Dienstleistungsunterneh-
men“ irreführend. Die nachfolgend dargestellten Konzepte sind zwar 
von der Betriebswirtschaft inspiriert, erheben aber keinen Anspruch 
auf uneingeschränkte Geltung für die öffentliche Verwaltung. Aller-
dings können sie einen Beitrag zur Debatte über die Weiterentwick-
lungschancen der klassisch-bürokratischen Strukturen liefern.

6.1.1 Kundenorientierung

Mit der Forderung nach mehr Kundenorientierung in der Verwaltung 
wird zumeist die Verbesserung des Serviceangebotes gemeint. Durch 
die Einführung des privatwirtschaftlich geprägten Begriffs des Kunden 
in den verwaltungswissenschaftlichen Diskurs sollen die Adressaten des 
Verwaltungshandelns aufgewertet werden. Aufgrund der Unterschiede 
zwischen der öffentlichen Verwaltung und einem Unternehmen ist eine 
direkte oder generelle Übernahme des Kundenbegriffs jedoch nicht mög-
lich. Im Bereich der Eingriffsverwaltung könnte ein solches Konzept vom 
Verhältnis zwischen dem Bürger und der Verwaltung nicht umgesetzt 

169 Banner (1991), S. 7.
170 Vgl. Reichard (2006), S. 69 f.
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werden. Vielmehr ist zu beachten, dass die öffentliche Verwaltung unter-
schiedlichen Adressatengruppen gegenübergestellt ist. Dabei kann der 
einzelne Bürger mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen, z.B. als Steu-
erzahler, Parksünder und als Antragsteller. Das Verhältnis zwischen der 
Verwaltung und dem Bürger ist also sehr komplex.

Eine Orientierung am Kunden bietet sich in denjenigen Bereichen 
der Verwaltung an, die quasi Angebots- und Nachfragestrukturen auf-
weisen. Die KGSt definiert Kundenorientierung als eine Organisations-
form der Verwaltung, in der die „nachgefragten und / oder benötigten 
Leistungen organisatorisch einfach, gebündelt, vernetzt, schnell und in 
bestmöglicher Qualität“171 bereitgestellt werden. Zu den Aspekten einer 
stärkeren Kundenorientierung in der öffentlichen Verwaltung zählen 
eine gute Erreichbarkeit, angemessene Öffnungszeiten, kurze Warte-
zeiten, die Bündelung von Aufgaben und transparente Strukturen so-
wie ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot. 

Als Kunde der öffentlichen Verwaltung kann derjenige identifiziert 
werden, der von ihr Leistungen entgegennimmt. In der Privatwirtschaft 
hat ein Kunde eine sog. „Exit-Option“ (Abwanderung) und kann wählen, 
ob er eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Die Abwande-
rung von Kunden und der damit verbundene Rückgang der Einnahmen 
erzeugen auf den Unternehmer einen Druck, worauf dieser z.B. mit Qua-
litätsverbesserungen reagiert. Eine solche Möglichkeit gibt es bei öffentli-
chen Leistungen nicht, da diese durch Steuern finanziert werden.172 Es ist 
eher unwahrscheinlich, dass ein Bürger seinen Wohnort wechselt, weil er 
mit den Verwaltungsleistungen unzufrieden ist.173 Jedoch kann eine Rück-
kopplung vom Bürger zur öffentlichen Verwaltung durch Befragung oder 
Beschwerdemanagement erfolgen, auch wenn so nur ein Ausschnitt der 
Bürgerbelange ermittelt wird. Allgemeine Bürgerwünsche, wie z.B. hin-
sichtlich der raumplanerischen Gestaltung sind dafür zu komplex.

Im wissenschaftlichen Diskurs um den Kundenansatz wurde die Be-
fürchtung geäußert, dass dieser sich negativ auf das bürgerschaftliche 
Engagement auswirke. So würde nach Kochniss die Annäherung der öf-
fentlichen Verwaltung an ein privatwirtschaftliches Unternehmen dazu 
führen, dass deren Kunden sich in eine passive Rolle begeben, in der 

171 KGSt (2002), S. 10.
172 Vgl. Bogumil / Holtkamp / Kißler (2001), S. 16.
173 Allerdings kann eine Kunden- und Qualitätsorientierung der öffentlichen Verwaltung im 

weiteren Sinne auch als ein „weicher“ Standortfaktor betrachtet werden, da zu öffentli-
chen Einrichtungen wie kommunalen Krankenhäusern, Kindergärten und Senioren-
heimen auch Alternativen bestehen. Für den Dienstleister als Kunden der öffentlichen 
Verwaltung spielen z.B. schnelle Genehmigungsverfahren durchaus eine Rolle bei der Ent-
scheidung über eine Unternehmensansiedlung.
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sie zwar den Service in Anspruch nehmen, sich aber in keiner Weise 
verpflichtet fühlen.174 Dagegen argumentieren Bogumil, Holtkamp und 
Kißler, dass sich Kundenorientierung auch positiv auf das Verhältnis von 
Verwaltung und Bürgern auswirke und sogar „eine notwendige, wenn 
auch nicht hinreichende Bedingung für die Bürgerkommune“175 sei. 
Schedler und Felix zufolge führt das stärkere Eingehen auf die Bedürf-
nisse der Kunden zu einem Zugewinn an Akzeptanz der Verwaltung.176 
Demnach begünstige Kundenorientierung eine Steigerung der individu-
ellen Legitimation, welche nach der Theorie der gestuften Legitimation 
neben die institutionelle und die grundlegende tritt. Von den Bürgern ei-
nes Staates geht also weiterhin die Grundlegitimation aus, die durch die 
Berücksichtigung von Kundeninteressen jedoch ergänzt wird. Dahinter 
steht der Gedanke, dass Effektivität, Effizienz und Legalität gleicherma-
ßen zur Akzeptanz der Verwaltung beitragen.

Ein aktuelles Beispiel für die verstärkte Serviceorientierung der 
Verwaltung ist die Behördenrufnummer 115, die seit Herbst 2007 in 
den Modellregionen Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz getestet wird. Unabhängig vom Anliegen können 
Bürger über diese einheitliche Rufnummer Verwaltungszuständigkei-
ten und Kontaktdaten in Erfahrung bringen. Das spart Behördengänge 
und damit auch Zeit. Für die Verwaltung ergibt sich eine Entlastung der 
Fachebene von allgemeinen Auskünften und die Möglichkeit Prozesse 
weiter zu optimieren.177 So können mit Hilfe der Behördenrufnummer 
zum Beispiel Beschwerden systematisch bearbeitet werden.

6.1.2 Qualitätsmanagement

Eng verbunden mit der Kundenorientierung ist das sog. Qualitätsma-
nagement, dessen Ziel die Steigerung der Kundenzufriedenheit ist. 
Allgemein gefasst bedeutet der Begriff der Qualität „das Erfüllen von 
Erwartungen und Erfordernissen.“178 Die Qualität von Verwaltungs-
leistungen wird traditionell durch die gesetzeskonforme Umsetzung 
gewährleistet. Demgegenüber werden beim Qualitätsmanagement die 
Erwartungen und Ansprüche der Bürger und Kunden an Verwaltungs-
leistungen ermittelt und anhand dieser, interne Prozesse optimiert.179 

174 Vgl. Kochniss (2003), S. 91.
175 Bogumil / Holtkamp / Kißler (2001), S. 7.
176 Vgl. Schedler / Felix (2000), S. 5 f.
177 Vgl. Bundesministerium des Innern (2010), S. 2 f.
178 Standardnorm ISO 9000, zitiert nach Schedler / Proeller (2009), S. 77.
179 Vgl. Bandemer (2005), S. 452.
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Qualitätsmanagementsysteme erfassen zum einen den Leistungsstand 
der Verwaltung und bilden so den Ausgangspunkt für Verbesserungen, 
zum anderen können die mit demselben Modell erzielten Ergebnisse 
untereinander verglichen werden (Benchmarking). Durch eine Qua-
litätssteigerung können aber auch Kosten gesenkt werden, wie zum 
Beispiel die Kosten mangelnder Qualität gemessen im Bearbeitungs-
aufwand für Petitionen und Beschwerden. Da dieser Nutzen erst mit 
einer Zeitverzögerung eintritt, brauchen Investitionen eine Weile bis 
sie sich auszahlen. Der Aufwand, der für die Einrichtung eines Qua-
litätsmanagements erforderlich ist, sollte aber auch nicht überschätzt 
werden.180 Oft wird im Kontext von Qualitätsmanagement über die Ver-
waltung als „lernende Organisation“ gesprochen, was den kontinuierli-
chen Charakter der Qualitätssicherung unterstreichen soll.181

In der Verwaltungspraxis sind vor allem drei Qualitätsbewertungs-
systeme anzutreffen: Das ISO-Modell der „International Organization 
for Standardization“, das EFQM-Modell der „European Foundation for 
Quality Management“ und das Gemeinsame Europäische Qualitätsbe-
wertungssystem (CAF – „Common Assessment Framework“). Alle bau-
en auf dem ganzheitlichen Ansatz des „Total Quality Managements“ 
(TQM) auf und sind prozess-, kunden-, mitarbeiter- und ergebniso-
rientiert, unterscheiden sich aber hinsichtlich der Gewichtung ihrer 
Bewertungskriterien. Das CAF wurde gemeinsam von Experten der 
EU-Mitgliedstaaten und der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften in Speyer entwickelt und im Mai 2000 auf der 1. Eu-
ropäischen Qualitätskonferenz in Portugal vorgestellt. Es sieht in An-
lehnung an das EFQM-Modell eine Selbstbewertung der Organisation 
anhand von 28 Kriterien in neun Themenfeldern vor (siehe Abb. 9). 
Diese werden danach unterschieden, ob die Vorgehensweise der Or-
ganisation (Befähiger) oder deren Ergebnisse beurteilt werden, wobei 
zwischen den Themenfeldern zahlreiche Bezüge bestehen.182

180 Vgl. Bandemer (2005), S. 458.
181 Vgl. Buhmann (2007), S. 4.
182 Vgl. ebd., S. 7 f.
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Abb. 9:  Kriterienfelder des Qualitätsbewertungssystems CAF 
 (Quelle: Eigene Darstellung nach Buhmann (2007), S. 7.)

Neben den drei erwähnten Modellen der Organisationsanalyse gibt es 
noch weitere Ansätze zur Qualitätsbewertung und –sicherung. Diese 
Konzeptvielfalt verdeutlicht, dass weder über die Definition von Quali-
tät noch über ihre Messbarkeit Einigkeit besteht. Dass Kundenorientie-
rung und Qualitätsmanagement in der Praxis eine große Rolle spielen, 
zeigt das Programm „ServiceStadt Berlin“ der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport, in dem Service und Qualität den Fokus der Ver-
waltungsmodernisierung bilden. Zu den Schwerpunkten zählen neben 
der Behördenrufnummer 115 und der Einrichtung eines Einheitlichen 
Ansprechpartners die Einführung der europäischen Meldeauskunft, 
die Schaffung von Online-Bürgerämtern sowie die Einführung einer 
elektronischen Baugenehmigung.183

6.1.3 One-Stop-Government

Traditionell folgt die Organisation der Verwaltung dem klassisch-bü-
rokratischen Einliniensystem, das hierarchisch nach Zuständigkeiten 
gegliedert ist. Zwar sind Spezialisierung und Arbeitsteilung wichtige 
Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, für den 
Bürger sind die Zuständigkeiten jedoch nicht immer eindeutig erkenn-
bar. Aufgrund der Ausdifferenzierung der Verwaltung müssen bei kom-

183 Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2007), S. 1.
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plexeren Anliegen mehrere Behördengänge getätigt und koordiniert 
werden. Dem Gastwirt, der eine Gaststättenerlaubnis beantragen will, 
ist die bürokratische Struktur aber fremd. Die zeitaufwändigen Behör-
dengänge kosten ihn nicht nur Energie und Geld, sondern führen im 
schlimmsten Fall auch zu Frustration über die zersplitterte Struktur.184

Anknüpfend an das Konzept der Kundenorientierung postuliert das 
One-Stop-Government statt der hohen vertikalen Integration eine Auf-
gabenintegration aus der Sicht des Bürgers nach dem Prinzip „Service 
aus einer Hand“. Das One-Stop-Government bildet die administrative 
Dimension von E-Government und kann

„[…] als die von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten unabhängige Mög-
lichkeit der Erledigung aller in einer bestimmten Situation anfallenden Ver-
waltungsangelegenheiten bei einer einzigen Anlaufstelle“185 definiert werden.

Diese zentrale Anlaufstelle wird als One-Stop-Shop bezeichnet und 
sollte persönlich, schriftlich, telefonisch und elektronisch erreichbar 
sein. Abhängig vom Ausmaß der Integration der Aufgaben können 
drei Arten von One-Stop-Shops unterschieden werden: der Infoschal-
ter („First-Stop“), der Serviceladen („Convenience Store“) und der 
Komplettservice („True One-Stop“). Am Infoschalter erhält der Bürger 
Auskunft und wird entsprechend seinem Anliegen an die relevanten 
Stellen verwiesen.186 Es handelt sich nur um einen unechten One-Stop-
Shop, da mindestens ein weiterer Kontakt mit einer Behörde erforder-
lich ist. Der Serviceladen bietet dagegen die Möglichkeit, verschiedene 
Verwaltungsangelegenheiten, bei denen nur eine Behörde beteiligt ist, 
an einem Ort zu erledigen. Darüber hinaus ermöglicht der Komplett-
service auch die Abwicklung von Anliegen, bei denen verschiedene Be-
hörden sachlich zuständig sind.187

Für die Umsetzung von One-Stop-Shops ist eine organisatorische 
Trennung von Produktion und Vertrieb der Verwaltungsleistungen 
erforderlich. Während die Bürger und Kunden ausschließlich mit der 
Anlaufstelle, dem Front Office, in Kontakt treten, erstellen die Fach-
ämter und zuständigen Behörden als Back Offices im Hintergrund die 
gewünschten Verwaltungsleistungen. Wo sonst mehrere Behörden-
gänge getätigt werden mussten, reicht nun die Kontaktaufnahme mit 
einer einzigen Stelle aus. Die Koordination der einzelnen Schritte zur 

184 Vgl. KGSt (2002), S. 27.
185 Schulz (2007), S. 9.
186 Vgl. Hagen  /  Kubicek (2000), S. 8 f.
187 Vgl. Schulz (2007), S. 14.
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Bearbeitung eines Anliegens wird vom Front Office übernommen, das 
mit mehreren Back Offices gleichzeitig kommuniziert. Da sich mehrere 
Back Offices ein Front Office teilen, wird der Vertrieb von Verwaltungs-
leistungen kostengünstiger. Zudem können die Back Offices effizienter 
arbeiten, weil sie keine direkten Publikumskontakte mehr haben.188

Die Mitarbeiter im Front Office sind mit hohen Anforderungen kon-
frontiert. Sie müssen nicht nur über ein Generalistenwissen, sondern 
auch über soziale und kommunikative Kompetenzen verfügen. Sollen 
dort auch sachliche Entscheidungen getroffen werden, muss dies mit 
dem Verwaltungsorganisationsrecht und der funktionellen Struktur 
der Verwaltung in Einklang gebracht werden.189 Unterstützt wird diese 
Organisationsform durch informationstechnische Systeme, bspw. bei 
der Erstellung einer elektronischen Akte oder dem Austausch von Da-
ten. Die bisher zurückhaltende Umsetzung von One-Stop-Shops hängt 
weniger mit den technischen Möglichkeiten und den entstehenden 
Kosten als mit den internen Widerständen gegen den Veränderungs-
prozess zusammen. Ein Beispiel für die Einrichtung eines One-Stop-
Shops ist das Bürgeramt, das sowohl als Front Office wie auch als Back 
Office fungiert. Während die Mitarbeiter bestimmte Angelegenheiten 
wie die Ausstellung eines internationalen Führerscheins direkt vor Ort 
erledigen, werden komplexere Anliegen wie ein Bauantrag entgegenge-
nommen und an die Back Offices weitergeleitet.190

Neben der Front Office / Back Office-Struktur, die sich auf das Au-
ßenverhältnis der Verwaltung bezieht, gibt es auch Formen der verwal-
tungsinternen Aufgabenintegration. In Dienstleistungszentren werden 
gleichartige ausgliederungsfähige Querschnittsaufgaben bspw. aus den 
Bereichen Personal, Beschaffung und IT gebündelt. Diese werden dann 
vom Dienstleistungszentrum als Dienstleistungen für andere Behör-
den angeboten. Bei dieser Art der Leistungserbringung können Effi-
zienzsteigerungen durch Größenvorteile und Standardisierung erzielt 
werden. Zudem fördert diese Organisationsform ein serviceorientiertes 
Selbstverständnis, das im Zusammenhang mit Qualitätsvereinbarun-
gen zu Qualitätssteigerungen führen kann.191

188 Vgl. Lucke / Eckert / Breitenstrom (2008), S. 21.
189 Vgl. Ernst (2009), S. 956.
190 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 29 (Fn 35).
191 Vgl. Wegener (2007), S. 13.
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6.2 Der Einheitliche Ansprechpartner als One-Stop-Shop

Statt einer strikten Arbeitsteilung und Spezialisierung sieht das ver-
waltungswissenschaftliche Konzept des One-Stop-Governments eine 
Integration von Aufgaben aus der Sicht des Bürgers vor. Anknüpfend 
an das in Kapitel 4.2 vorgestellte Aufgabenprofil des Einheitlichen An-
sprechpartners kann auf diesen das Konzept des One-Stop-Govern-
ments übertragen werden. Im Folgenden soll darauf näher eingegan-
gen werden.

Nach der Dienstleistungsrichtlinie können über den Einheitlichen 
Ansprechpartner alle Verfahren und Formalitäten abgewickelt werden, 
die für die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit er-
forderlich sind. Bevor ein Dienstleister tätig werden darf, müssen zahl-
reiche bürokratische Schritte getätigt werden.192 So muss bspw. die Auf-
nahme einer gewerblichen Tätigkeit beim Gewerbeamt angezeigt und 
das Unternehmen in der entsprechenden Berufskammer angemeldet 
werden. Beim Amtsgericht muss die Eintragung in das Handelsregister 
veranlasst werden und dem Finanzamt ist die Steuernummer mitzutei-
len. Werden Arbeitnehmer beschäftigt, müssen diese bei der Kranken-
kasse angemeldet und eine Betriebsnummer bei der Agentur für Arbeit 
beantragt werden. Die selbstständige Tätigkeit ist zudem der zuständi-
gen Berufsgenossenschaft mitzuteilen. Dies ist nur ein Ausschnitt der 
erforderlichen Interaktionen mit Behörden, die je nach angebotener 
Dienstleistung variieren. Für EU-Ausländer galten bisher zusätzliche 
Anforderungen wie z.B. eine Bescheinigung des Ausländeramtes.193

Seit dem 28. Dezember 2009 kann diese Vielzahl von Behörden-
gängen auf eine Interaktion, nämlich die mit dem Einheitlichen An-
sprechpartner, beschränkt werden (siehe Abb. 10). Dieser ist als Front 
Office die einzige Anlaufstelle für den Dienstleister. Die zuständigen 
Fachbehörden übernehmen im Back Office, wie bisher die Prüfung der 
Anträge und die Ausfertigung der Bescheide. Anders als bei einem Bür-
geramt befinden sich Front Office und Back Office aber nicht innerhalb 
einer Kommunalverwaltung. Stattdessen müssen sowohl kommunale 
Stellen wie auch Landesstellen untereinander vernetzt werden, was die 
Herausbildung einer Netzwerkfähigkeit erfordert:

192 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), S. 67 ff.
193 Vgl. Windoffer (2008), S. 26.
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„Darunter ist die Fähigkeit zu verstehen, (temporäre / dynamische) Koopera-
tionen einzugehen und schnell interorganisatorische Prozessbeziehungen […] 
zu bilden und weiterzuentwickeln.“194 

Durch die Optimierung von Prozessen kann die Effizienz einer Orga-
nisation gesteigert werden, wobei Berechnungen von einem Potenzial 
von rund 30 % ausgehen. Davon entfallen 10 % auf die Vermeidung 
von Fehlern wie z.B. bei der Datenerfassung und 20 % auf die Re-
duktion sog. Blindleistungen, worunter z.B. Wartezeiten und Abstim-
mungsphasen verstanden werden.195 Gerade auch in Anbetracht der 
Einführung der Genehmigungsfiktion hat die öffentliche Verwaltung 
ein Interesse an einer kürzeren Bearbeitungsdauer.

Abb. 10: Der Einheitliche Ansprechpartner als One-Stop-Shop (Quelle: Eigene Darstellung)

In Niedersachsen können über den Einheitlichen Ansprechpartner 
mehr als 160 Verfahren abgewickelt werden.196 Dazu zählen zum Bei-
spiel Verfahren zur Erlangung einer Erlaubnis für den gewerblichen 
Umgang mit Sprengstoff, zur Eintragung in die Architektenrolle oder 
zur Befreiung von der Kanzleipflicht nach der Patentanwaltsordnung. 
Die Kommunikation zwischen dem Dienstleister und dem Einheitli-
chen Ansprechpartner kann chronologisch in vier Phasen eingeteilt 
werden.197 Der Antragstellung zur Begleitung der Verfahren gehen eine 

194 Schuppan (2010), S. 81.
195 Vgl. KGSt (2010), S. 28.
196 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2009), S. 2 ff.
197 Vgl. Schuppan (2010), S. 76 f.
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Vorbereitungsphase und eine Kontaktphase voraus. Während zu Be-
ginn der Interaktion allgemeine Informationen zu Art, Umfang und 
Ablauf des Services nachgefragt werden, sind nach der Kontaktauf-
nahme konkrete Fragen wie z.B. zur Verfahrensdauer von Interesse. 
Entstehen während der Prüfung der Anträge (Bearbeitungsphase) bei 
den Fachämtern Fragen, so werden diese über den Einheitlichen An-
sprechpartner an den Dienstleister geleitet. Nachdem die Abwicklung 
der Verfahren abgeschlossen ist, erfolgt in der Nachbereitungsphase im 
Sinne einer Qualitätssicherung eine Rückkopplung zur Zufriedenheit 
des Dienstleisters. 

In der Praxis ist für die Arbeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
auch die Frage des Datenschutzes interessant. In der wissenschaftli-
chen Diskussion wird die Auffassung vertreten, dass die Bereitstellung 
von Informationen keine Verarbeitung persönlicher Daten verlangt.198 
Im Fall einer Verfahrensbegleitung stellt sich die Frage, wie viele per-
sönliche und vorhabensbezogene Daten des Antragstellers der Einheit-
liche Ansprechpartner einsehen darf. Für die Erhebung und Nutzung 
dieser Daten sind auf jeden Fall die Bestimmungen des Landesdaten-
schutzgesetzes zu beachten. In Niedersachsen wird vom Einheitlichen 
Ansprechpartner keine inhaltliche, aber eine formelle Vorprüfung der 
Unterlagen vorgenommen, bevor diese an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet werden. Es wird also sichergestellt, dass der Antrag voll-
ständig ist, alle erforderlichen Anlagen beigefügt und die Unterschrif-
ten geleistet wurden.199 Der Datenverkehr zwischen dem Einheitlichen 
Ansprechpartner und den zuständigen Behörden erfolgt in Niedersach-
sen über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP), 
dass eine rechtssichere Kommunikation ermöglicht.

Wie bereits in Kapitel 4.3.1 zur Rolle des Einheitlichen Ansprech-
partners im Verwaltungsverfahren ausgeführt wurde, gewährt das 
„Verfahren über eine einheitliche Stelle“ diesem keine materielle Sach-
entscheidungsbefugnis. Die jeweils zuständige Behörde hat weiterhin 
die Verfahrensherrschaft inne, weshalb es nicht zu einer Verfahrens-
verschmelzung kommt. Der Einfluss des Einheitlichen Ansprechpart-
ners beschränkt sich auf informelle Einwirkungsmöglichkeiten. Dabei 
könnte er eine stärkere Stellung im Verwaltungsverfahren einnehmen, 
auch ohne dass die materiellen Zuständigkeiten der Fachämter tangiert 
werden. So wäre z.B. die Kompetenz interne Bearbeitungsfristen setzen 
zu können im Sinne des Antragstellers.200 Trotz der zurückhaltenden 

198 Vgl. Ruge (2010), S. 32.
199 Vgl. Interview A.
200 Vgl. Ernst (2009), S. 961.
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Ausstattung des Einheitlichen Ansprechpartners mit Kompetenzen er-
wächst für den Dienstleister aus der umgesetzten Front Office / Back 
Office-Struktur ein Nutzen. Für die Verwaltung bedeutet diese Orga-
nisationsform jedoch einen erhöhten Koordinierungsaufwand. Die 
Schritte, die der Dienstleister früher selbst erledigte, werden jetzt von 
der Verwaltung übernommen. Diese Veränderung bezeichnet Schlies-
ky als „das Ende der überkommenen deutschen Verwaltung.“201 Dieser 
apokalyptisch anmutenden Aussage fügt er jedoch hinzu, dass sich da-
mit auch Möglichkeiten der Modernisierung eröffnen würden.

6.3 Beitrag des Einheitlichen Ansprechpartners  
zur Verwaltungsmodernisierung

Abschnitt 6.1 hat einen Überblick über die Entwicklung des Servicege-
dankens in der Kommunalverwaltung verschafft und das Konzept des 
One-Stop-Governments als eine Möglichkeit einer bürger- und kunden-
freundlichen Organisationsstruktur vorgestellt. In Abschnitt 6.2 wurde der 
Einheitliche Ansprechpartner als eine Form des One-Stop-Ansatzes thema-
tisiert. Welche Rolle der Einheitliche Ansprechpartner als Vehikel der Ver-
waltungsmodernisierung spielen kann, ist Gegenstand dieses Abschnittes.

6.3.1 Modernisierungspotenzial  
des Einheitlichen Ansprechpartners

Die Dienstleistungsrichtlinie verfolgt das Ziel den grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr durch eine Reihe von Verwaltungsver-
einfachungen anzuregen. Der Einheitliche Ansprechpartner soll dem 
Dienstleister dabei beratend und unterstützend zur Seite stehen. Seit 
einem halben Jahr können Dienstleistungserbringer den neuen Service 
in Anspruch nehmen und es stellt sich die Frage, ob der Einheitliche 
Ansprechpartner in seiner jetzigen Ausgestaltung eine sinnvolle Ein-
richtung ist, um Unternehmensgründungen und -niederlassungen zu 
erleichtern. Eine Antwort darauf könnten Statistiken über die Inan-
spruchnahme dieser neuen Anlaufstelle geben. Demnach drückt sich 
der Mehrwert des Einheitlichen Ansprechpartners in seiner Akzep-
tanz bei den Dienstleistungserbringern aus. Schätzungen im Vorfeld 
orientierten sich an den Gewerbemeldungen des Vorjahres. Da aber 
nicht alle Gewerbemeldungen richtlinienrelevant sind, wurde davon 

201 Schliesky (2008), S. 32.
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ein Wert zwischen 10 % und 33 % angenommen. In einer Studie zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in Niedersachsen wurden bei 
einer Gemeindegröße von 10 000 Einwohnern acht Fälle pro Monat 
errechnet.202 Tatsächlich gab es in den ersten vier Monaten in ganz Nie-
dersachsen nur 40 richtlinienrelevante Anfragen. Die Gründe dafür 
können vielfältig sein. Ein Interviewpartner schlussfolgerte: 

„Hier zeigt sich eben, dass unser deutsches Recht nicht so kompliziert und 
so komplex ist, wie vielleicht woanders. Oder es zeigt eben, dass die Leute, 
die sich hier in Niedersachsen niederlassen, das ganz gut alleine bewältigen 
können und dann eben auf den Service verzichten.“203

Es ist fraglich, ob die geringe Nachfrage auf einen fehlenden Bedarf zu-
rückzuführen ist. Wahrscheinlicher scheint im Fall Niedersachsens, dass 
der neue Service noch nicht ausreichend beworben wurde und den (po-
tenziellen) Dienstleistern nicht bekannt ist. Die Mehrheit der Befragten 
hält den Einheitlichen Ansprechpartner in seiner Umsetzung jedoch für 
sinnvoll. Dagegen misst ihm ein Interviewpartner keine entscheidende 
Bedeutung bei. Nach Meinung der restlichen Befragten ist es noch zu 
früh, um die Ausgestaltung des Einheitlichen Ansprechpartners zu beur-
teilen. Aber auch unter den Befürwortern wurde Kritik geäußert:

„Die Dienstleistungsrichtlinie hat in sich ein paar strukturelle Fehler. [...] Sie ist 
an manchen Stellen nicht präzise genug, an manchen Stellen macht sie Ein-
schränkungen, die dann keinen Sinn machen. […] Das führt am Ende dazu, 
dass man als Gründer zwar eine Menge Verfahren über den EA abwickeln 
kann, aber viele andere nicht. D.h., die Unternehmen sind doch wieder kon-
frontiert mit einer Behördenvielfalt und das war eigentlich nicht der Sinn.“204

Die Anmerkung zu den Verfahren, die nicht über den Einheitlichen 
Ansprechpartner abgewickelt werden können, bezieht sich auf den Er-
wägungsgrund 9 DLRL. Demnach findet die Dienstleistungsrichtlinie 
keine Anwendung auf Anforderungen und Vorschriften, die auch von 
Privatpersonen beachtet werden müssen. Verfahren und Formalitäten, 
die keinen spezifischen Bezug zur Dienstleistungstätigkeit haben, wie 
z.B. für die Genehmigung eines Bauvorhabens, können nicht über den 
Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden.205 

202 Vgl. Schäffer (2008), S. 32.
203 Interview A.
204 Interview H.
205 Vgl. BLAD (2007a), S. 10 f.
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Dies wirkt sich wiederum auf die Einordnung des Einheitlichen 
Ansprechpartners nach der oben vorgestellten Typologie von One-Stop-
Shops aus. Über den Einheitlichen Ansprechpartner können Anliegen 
abgewickelt werden, bei denen mehrere Stellen sachlich zuständig sind, 
was zunächst auf einen Komplettservice hindeutet. Allerdings muss ein 
Dienstleister im Fall einer Unternehmensgründung auch Verfahren ab-
wickeln, die nicht in den Anwendungsbereich der Dienstleistungsricht-
linie fallen. Zwar reduzieren sich für Dienstleister die Kontakte mit der 
Verwaltung, dennoch ist auch weiterhin mehr als ein Behördengang 
erforderlich. Folglich wird das von der Kommission angestrebte Ziel 
der Verwaltungsvereinfachung nur bedingt erreicht. 

Auch die Erreichung des aus Art. 13 DLRL hervorgehenden Ziels 
der Verfahrensbeschleunigung ist ungewiss. Zwar wurde mit der 
Einführung der Genehmigungsfiktion ein Schritt in diese Richtung 
gemacht, jedoch ist der Einheitliche Ansprechpartner in seiner der-
zeitigen Ausgestaltung eine zusätzliche Verwaltungseinheit ohne Ein-
wirkungsrechte im Verwaltungsverfahren. Damit steigt nicht nur der 
Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltung, sondern auch die Zahl 
der potenziellen Fehlerquellen erhöht sich.206 Zudem kann die erfor-
derliche Vernetzung zwischen dem Einheitlichen Ansprechpartner und 
den Fachämtern durch Vorurteile oder Streitigkeiten belastet werden. 
So ist denkbar, dass die Back Offices den Einheitlichen Ansprechpart-
ner als Kontrolle oder mögliche Bedrohung der Kompetenzen empfin-
den.207 Im schlimmsten Fall könnte als Resultat die Verweigerung der 
Kooperation die Umsetzung des One-Stop-Ansatzes gefährden.

Die Rolle des Einheitlichen Ansprechpartners im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsmodernisierung wird von den Interviewpartnern 
unterschiedlich beurteilt. Zwar misst ihm nur ein Drittel der Befragten 
eine hohe Bedeutung bei, gar keine Bedeutung wird aber nur von einem 
Interviewpartner attestiert. Die anderen sehen die Modernisierungsrolle 
als nicht vorrangig an oder glauben, dass diese zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht beurteilt werden könne. Der Einheitliche Ansprechpartner 
kann dann ein Instrument der Modernisierung sein, wenn

„[…] er von der Verwaltungsspitze in seiner Form gelebt und auch befördert wird. 
Also wann immer ich einen EA nur habe, weil ich ihn haben muss, bringt der 
im praktischen Leben für eine Änderung von Verwaltungsabläufen gar nichts.“208

206 Vgl. Ernst (2009), S. 957.
207 Vgl. Ziekow et al. (2006), S. 184.
208 Interview D.
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Dieses Zitat verdeutlicht, dass der Modernisierungserfolg maßgeblich 
vom politischen Willen abhängt. Allerdings fällt der Modernisierungs-
effekt für diejenigen Kommunen gering aus, die im Bereich der elek-
tronischen Vorgangsbearbeitung schon Erfahrungen gesammelt und 
ihre Verwaltungsleistungen am Kunden orientiert haben:

„Wenn man nur rein das abklappert, was von den Richtlinien und der in-
nerdeutschen Umsetzung her erforderlich ist, dann könnte man das – wenn 
man von einem hohen Niveau ausgeht – fast als Rückschritt bezeichnen.“209

Insofern kann man die zwingenden Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie 
als Mittel zur Schaffung einer einheitlichen Basis sehen. Sicherlich wer-
den diese Standards von einigen Kommunen übertroffen, nun wurde aber 
EU-weit ein Minimalstandard etabliert. Der gebündelte Service des Einheit-
lichen Ansprechpartners sollte nach Ansicht der KGSt auf andere Verwal-
tungsbereiche ausgedehnt werden, damit auch Bürger davon profitieren, 
wie z.B. bei der Erledigung von Formalitäten im Zusammenhang mit der 
Pflege von Angehörigen.210 Auch die Mehrheit der Befragten sieht im „Ver-
fahren über eine einheitliche Stelle“ das Potenzial einer Ausweitung auf 
andere Verwaltungsleistungen. Ein Interviewpartner führte dazu aus:

„Es spricht einiges dafür, wenn sich das gut anlässt mit der Dienstleistungs-
richtlinie, dass das auch auf andere Bereiche ausstrahlt und da faktisch die 
Weichen auch für andere Bereiche gestellt werden.“211

Allerdings wurde auch hinterfragt, ob der Einheitliche Ansprechpart-
ner den Ausgangspunkt einer solchen Entwicklung bildet oder ob diese 
Tendenz nicht auch von anderen Projekten ausgehen könne.212 Zudem 
wurden die unterschiedlichen Antragsstrukturen von Bürgeranliegen 
und Unternehmeranliegen betont. Letztere seien durch langfristige und 
komplexe Vorgänge gekennzeichnet, weshalb ein Verfahrensmittler ei-
nen hohen Mehrwert bedeute.213 Jedoch können auch Bürgeranliegen 
vielschichtig sein. So müssen im Rahmen eines Bauvorhabens mehrere 
Schritte getätigt werden: Im Fall eines Grundstückerwerbs ist die Ände-
rung des Grundbucheintrags beim Amtsgericht sowie die Entrichtung 
der Grunderwerbsteuer beim Finanzamt erforderlich. Das Bauvorhaben 

209 Interview D.
210 Vgl. KGSt (2010), S. 7.
211 Interview C.
212 Vgl. Interview E.
213 Vgl. Interview D.
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muss genehmigt werden, wozu bei der unteren Bauaufsichtsbehörde 
eine Baugenehmigung beantragt werden muss. Ist die Errichtung eines 
Brunnens geplant, müssen die Bohrarbeiten sowie die Ergebnisse bei der 
unteren Wasserbehörde angezeigt werden.

6.3.2 Thesen

Die öffentliche Verwaltung befindet sich sowohl in ihrem Innenverhält-
nis als auch in ihrem Außenverhältnis im Wandel. Dazu haben auch 
die Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie beigetragen. Zusammenfas-
send können folgende Thesen festgehalten werden:

1) Je mehr Kompetenzen der Einheitliche Ansprechpartner im 
Sinne eines echten One-Stop-Shops hat, desto größer ist sein 
Mehrwert für den Dienstleister.

Die klassisch-bürokratische Organisation der Verwaltung wird als nicht 
kundenfreundlich bezeichnet. Aufbauend auf dem Konzept der Kun-
denorientierung fordert das One-Stop-Government statt der hohen ver-
tikalen Integration eine Orientierung an den Lebenslagen der Bürger. 
Bei der Ausgestaltung des Einheitlichen Ansprechpartners ist darauf 
zu achten, dass dieser keinen Umweg darstellt, sondern tatsächliche 
Erleichterungen bringt. Ob die Ziele der Verwaltungsvereinfachung 
und Verfahrensbeschleunigung mit den eingerichteten Einheitlichen 
Ansprechpartnern erreicht werden können, wird sich erst in einigen 
Monaten und Jahren beurteilen lassen.

2) Die Umsetzung des One-Stop-Ansatzes verlangt nicht nur den 
Aufbau einer informationstechnischen Infrastruktur, sondern 
eine organisatorische Vernetzung zwischen den verschiede-
nen Stellen.

Die Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie sehen ohne Zweifel zum Teil 
große Veränderungen in der Verwaltungspraxis vor. Die Theorie dahin-
ter stellt aber keine Revolution dar, sondern war bereits seit längerem 
Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion und wurde in Ansätzen 
bereits in der Praxis realisiert. Von der Dienstleistungsrichtlinie ging nun 
ein Zwang zur Veränderung aus. Die technischen Voraussetzungen zur 
Umsetzung des One-Stop-Ansatzes konnten geschaffen werden. Damit 
ein One-Stop-Shop aber in seinem eigentlichen Sinne funktioniert, ist 
eine Vernetzung der beteiligten Akteure erforderlich. Die dafür notwen-
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dige Herausbildung einer Netzwerkfähigkeit stellt hohe Anforderungen 
an die Akteure, da die One-Stop-Organisationsform der Logik der klas-
sisch-bürokratischen Einlinienstruktur widerspricht. Zudem ist nicht 
nur ein genau abgrenzbarer Bereich von den Veränderungen im Verwal-
tungsaufbau und -ablauf betroffen. Vielmehr ist für die Umsetzung des 
One-Stop-Governments eine globale Strategie unerlässlich.

3) Der Einheitliche Ansprechpartner als One-Stop-Shop kann 
einen Beitrag zur Modernisierung leisten, wenn er als Inst-
rument der Kundenorientierung begriffen und gelebt wird. 
Dafür sind nicht nur strukturelle und verfahrenstechnische 
Anpassungen erforderlich, sondern vor allem auch eine neue 
Verwaltungskultur.

Nicht nur für die Bürger und Kunden, sondern auch für die Verwaltung 
bringt die Organisationsform des One-Stop-Governments Vorteile. So kön-
nen durch die Trennung von Produktion und Vertrieb der Verwaltungsleis-
tungen und durch optimierte Prozesse unnötige Doppelstrukturen vermie-
den werden. Damit werden zum einen Kosten gespart und zum anderen 
kann die Effizienz der Verwaltung erhöht werden. Voraussetzung ist aller-
dings, dass über die rein formelle Umsetzung des Einheitlichen Ansprech-
partners hinaus gedacht wird. Jedoch sollten auch keine unrealistischen Er-
wartungen an den Einheitlichen Ansprechpartner gestellt werden. Er kann 
nicht das ausgleichen, was an Modernisierungsschritten vorher von der 
Verwaltung vernachlässigt wurde. Auch brauchen solche Veränderungen 
in Organisationen Zeit, bis sichtbare Ergebnisse erkennbar sind. 

4) Im Sinne einer ganzheitlichen Umsetzung des One-Stop-
Governments sollten auch in anderen Bereichen der Verwal-
tung One-Stop-Shops eingeführt werden.

Mit der Installierung des Einheitlichen Ansprechpartners hat die öf-
fentliche Verwaltung einen Schritt in Richtung des Bürgers bzw. hier 
speziell des Dienstleisters gemacht. Aber auch das Projekt Behörden-
rufnummer 115 tendiert in diese Richtung. Beide zielen auf Service-
verbesserungen wie eine gute Erreichbarkeit, eine schnelle Abwicklung 
sowie ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot. Durch 
das Eingehen auf die Kundenrolle des Bürgers kann die Verwaltung 
ihre Legitimation auf der individuellen Ebene steigern. Das Potenzi-
al einer Ausweitung auf andere Verwaltungsleistungen ist vorhanden, 
aber die Entwicklung hängt auch vom politischen Bekenntnis ab.





7 Fazit

„Die Dienstleistungsrichtlinie ist keine einfache Richtlinie – die ist eine echte 
Herausforderung gewesen.“214

Diese Arbeit hat am Beispiel des Einheitlichen Ansprechpartners die 
Auswirkungen der Dienstleistungsrichtlinie auf die Kommunen un-
tersucht. Für die Kommunalverwaltungen, bei denen der Einheitliche 
Ansprechpartner installiert wurde, war der Umsetzungsprozess mit 
einem organisatorischen, personellen und finanziellen Aufwand ver-
bunden. Bevor eine kritische Beantwortung der forschungsleitenden 
Fragestellungen vorgenommen wird, sollen zunächst die wichtigsten 
Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammengefasst werden.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Kapitel 2 hat die Grundlage für die Untersuchung der Betroffenheit 
der Kommunen durch europarechtliche Vorgaben gelegt. Wie die Bei-
spiele der Unionsbürgerschaft, der öffentlichen Auftragsvergabe und 
der WRRL zeigten, ist die kommunale Ebene – direkt oder indirekt – 
rechtlich, wirtschaftlich und politisch vom Europäisierungsprozess be-
troffen. Für den Begriff der Europäisierung gibt es keine einheitliche 
Definition, vielmehr kann eine Konzeptvielfalt konstatiert werden. Ge-
nerell können zwei Typen der Europäisierung unterschieden werden, 
nämlich eine Europäisierung der Mitgliedstaaten auf der einen Seite 
und eine Europäisierung der Beitrittskandidaten auf der anderen Sei-
te. Radaellis Ansatz der Europäisierung folgt dem ersten Typ und geht 
davon aus, dass Strukturveränderungen entweder vertikal durch die 
europäische Rechtsetzung oder horizontal durch die freiwillige Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten ausgelöst werden.

Gemäß dem „Goodness of fit“-Ansatz wird durch die europäische 
Standardsetzung in der Form von konkreten Modellen in den Mitglied-
staaten ein Anpassungsdruck erzeugt, dessen Intensität von der Kom-
patibilität mit den bestehenden Strukturen abhängt. Dieser ist umso 
größer, je mehr Unvereinbarkeiten („misfits“) es gibt, was wiederum 
zu einer aufwändigeren Umsetzung führt. In der Wissenschaft wird 

214 Interview H.
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der Einfluss des Europäisierungsprozesses auf die nationalen Verwal-
tungen unterschiedlich bewertet. Während die einen von einem Euro-
päischen Verwaltungsraum sprechen, weisen andere auf die Grenzen 
des Einwirkens der EU hin. Wie die historischen Erbschaften und re-
gionalen Traditionen zeigen, ist in der Praxis trotz der zunehmenden 
Vernetzung der Verwaltungen bisher nicht die Herausbildung eines 
spezifisch europäischen Verwaltungsmodells zu beobachten.

Kapitel 3 hat einen Überblick über die Stellung der Kommunen 
im deutschen Bundesstaat sowie deren Aufgaben gegeben. Gemäß 
Art. 83 GG sind für den Gesetzesvollzug grundsätzlich die Länder 
verantwortlich, wobei die Kommunen als unterste Verwaltungsebe-
ne den Großteil der Gesetze ausführen. Sie nehmen also zusätzlich 
zu den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gemäß Art. 28 
GG auch staatliche Aufgaben wahr. Hinsichtlich der übertragenen 
Aufgaben unterliegen die Kommunen nicht nur der Rechtsaufsicht, 
sondern auch der Fachaufsicht durch das Land. Nach dem Konne-
xitätsprinzip sind die durch den Verwaltungsvollzug staatlicher Auf-
gaben entstehenden Kosten durch Geldzuweisungen auszugleichen. 
Die rechtswissenschaftliche Unterscheidung der kommunalen Auf-
gaben in einen eigenen und einen übertragenen Wirkungskreis ist 
für den Bürger, der eine Verwaltungsleistung nachfragt, unerheblich. 
Vor dem Hintergrund des Standortwettbewerbs der Kommunen in 
Deutschland, aber auch in ganz Europa, gewinnt das Handlungsfeld 
der kommunalen Wirtschaftsförderung an Bedeutung. So soll der 
Standort für Unternehmen, die zum einen Arbeitsplätze bereitstel-
len und zum anderen Steuern zahlen, attraktiv gemacht werden. Die 
„Scharnierfunktion“ der kommunalen Wirtschaftsförderungsstellen 
zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft bietet 
einen Anknüpfungspunkt für die Installierung des Einheitlichen An-
sprechpartners in der Kommunalverwaltung.

Kapitel 4 hat sich mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie befasst, wel-
che durch den Abbau von komplizierten Verwaltungsregelungen für 
den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr dazu beitragen 
soll, die EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen. Der ursprüngliche Richtlinienentwurf der Kommission konn-
te sich aufgrund seines zu liberalen Charakters allerdings nicht durch-
setzen und wurde abgeschwächt. Ein zentrales Element der Dienstleis-
tungsrichtlinie ist die Schaffung eines Einheitlichen Ansprechpartners, 
über welchen grenzüberschreitend tätig werdende Dienstleister alle 
Angelegenheiten, die für die Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlich sind, abwickeln können. Die Verfahrensabwicklung muss 
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neuerdings auch elektronisch möglich sein, sowohl beim Einheitlichen 
Ansprechpartner als auch bei den jeweils zuständigen Fachämtern. 

Nach den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie und den Bestim-
mungen des geänderten VwVfG fungiert der Einheitliche Ansprech-
partner als Berater und Verfahrenspartner. In Deutschland wurde die 
Richtlinie nicht nur 1:1 umgesetzt, sondern auch weiterentwickelt. So 
gelten die von der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen Verfahrens-
erleichterungen auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz auch 
für Inländer. Zudem sind die Einheitlichen Ansprechpartner auch na-
türliche Personen, was von der Richtlinie nicht unbedingt gefordert 
wird. Allerdings kommen dem Einheitlichen Ansprechpartner im 
Verwaltungsverfahren keine materiellen Einwirkungsrechte zu, wes-
halb dieser zwischen den beiden Polen einer möglichen Maximal- und 
Minimalausgestaltung eingeordnet werden kann. Für die Umsetzung 
des Einheitlichen Ansprechpartners hatten die Länder drei Jahre Zeit. 
Der aktuelle Stand zeigt eine Vielzahl von verschiedenen Verortungs-
möglichkeiten: Sechs Bundesländer haben sich für das Landesmodell, 
vier Bundesländer für das Kammermodell, drei Bundesländer für das 
Kommunalmodell und weitere drei Bundesländer für eine Kooperation 
entschieden. Diese uneinheitliche Umsetzung ist Ausdruck des admi-
nistrativen Föderalismus.

Kapitel 5 hat sich mit der konkreten Umsetzung der Vorgaben zum 
Einheitlichen Ansprechpartner in Niedersachsen befasst. Hier wurde 
ein erweitertes Kommunalmodell gewählt. Neben den 53 kommunalen 
Einheitlichen Ansprechpartnern, von denen die Mehrheit im Bereich 
Wirtschaft / Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, gibt es einen weite-
ren Einheitlichen Ansprechpartner im Wirtschaftsministerium. Eine 
Ansiedlung bei den Landesmittelbehörden wie in Sachsen oder Hes-
sen kam nicht in Frage, da mit der Verwaltungsstrukturreform im Jahr 
2003 der Übergang vom dreigliedrigen zum zweigliedrigen Aufbau der 
Landesverwaltung erfolgte. Die kommunalen Spitzenverbände hatten 
sich für die Kommunalisierung der Aufgaben des Einheitlichen An-
sprechpartners ausgesprochen. So könne an bisherige Strukturen und 
Erfahrungen angeknüpft und damit auch der Mehraufwand sowie die 
Kosten gering gehalten werden. Allerdings ist der durch den Umset-
zungsprozess entstandene Aufwand nicht zu vernachlässigen. 

Die empirische Untersuchung auf der Grundlage von Experten-
interviews hat ergeben, dass unabhängig von der verwaltungsorgani-
satorischen Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners einmalige 
Kosten für die Projektorganisation, Reisekosten und Sachkosten an-
gefallen sind. Die Kommunen mit einem in der Wirtschaftsförderung 
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angebundenen Einheitlichen Ansprechpartner haben zudem eine zu-
sätzliche Stelle geschaffen, was jährlich laufende Kosten von ca. 73.000 
Euro verursacht. Dagegen wurden in den Kommunalverwaltungen mit 
einem Einheitlichen Ansprechpartner im Bereich Zentrale Dienste 
bzw. Bürgerdienste Mitarbeiter zusätzlich mit EA-Aufgaben betraut. 
Hier entstehen Opportunitätskosten, da nicht unendlich viele Aufga-
ben auf die Mitarbeiter übertragen werden können. Zwangsläufig müs-
sen andere Aufgaben vernachlässigt bzw. von zusätzlichen Mitarbeitern 
übernommen werden. Ein finanzieller Ausgleich nach dem Konnexi-
tätsprinzip ist in Niedersachsen vorerst nicht vorgesehen, weshalb alle 
Kosten von den Kommunen selbst getragen werden müssen. Die für 
den neuen Service erhobenen Gebühren werden zudem nicht kosten-
deckend sein.

Kapitel 6 hat sich mit der Rolle des Einheitlichen Ansprechpart-
ners im Kontext der Verwaltungsmodernisierung auseinandergesetzt. 
Die traditionell gewachsene Organisation der Verwaltung nach dem 
klassisch-bürokratischen Einliniensystem gewährleistet zwar eine hohe 
Fachkompetenz, aber für den Bürger sind die Zuständigkeiten nicht 
sofort ersichtlich. Das führt nicht nur zu Frustration, sondern zu einer 
sinkenden Akzeptanz der öffentlichen Verwaltung. Dagegen sieht das 
Konzept des One-Stop-Governments eine Strukturierung von Verwal-
tungsangelegenheiten nach den Lebenslagen des Bürgers vor. Während 
Verwaltungsleistungen in einem Front Office gebündelt angeboten 
werden, erfolgt die Herstellung im Hintergrund durch die Back Offices. 
Diese organisatorische Trennung von Vertrieb und Produktion wird 
durch entsprechende informationstechnische Systeme unterstützt. 
Mit der Bündelung von Verwaltungsleistungen greift der Einheitliche 
Ansprechpartner Elemente des One-Stop-Governments auf. Durch die 
Dienstleistungsrichtlinie wird der One-Stop-Ansatz für Dienstleister 
EU-weit eingeführt. 
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7.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die folgenden forschungsleitenden 
Fragen untersucht:

1) Welche Auswirkungen hat die Einrichtung des Einheitlichen 
Ansprechpartners auf die kommunalen Verwaltungsstrukturen 
und -verfahren? 

2) Inwiefern kann der Einheitliche Ansprechpartner einen Beitrag 
zur Verwaltungsmodernisierung leisten?

Die Untersuchung anhand der niedersächsischen Kommunen kam zu 
dem Ergebnis, dass die Installierung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners in der Kommunalverwaltung Auswirkungen auf die organisatori-
schen, personellen und finanziellen Verwaltungsstrukturen hatte bzw. 
hat. Angesichts der verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten stellte 
sich die Frage, ob die Auswirkungen mit der konkreten Verortung zu-
sammenhängen. Diesbezüglich wurde in Anlehnung an den „Good-
ness of fit“-Ansatz vermutet, dass der Umsetzungsaufwand und damit 
auch die Auswirkungen geringer ausfallen, wenn nur wenig Anpas-
sungsbedarf besteht, also ähnliche Strukturen als Anknüpfungspunkt 
dienen. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die organisatorischen, 
personellen und finanziellen Auswirkungen auf diejenigen Kommu-
nalverwaltungen, bei denen der Einheitliche Ansprechpartner in der 
Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, geringer ausfallen als bei anderen 
Verortungsoptionen.

Die Auswertung der Experteninterviews hat ergeben, dass die orga-
nisatorischen Auswirkungen unabhängig von der tatsächlichen Anbin-
dung entstehen. Hingegen fallen die personellen und damit auch die 
finanziellen Auswirkungen auf die Kommunalverwaltungen mit einem 
Einheitlichen Ansprechpartner in der Wirtschaftsförderung höher aus. 
Dies äußert sich zum einen in der Durchführung von Schulungen zum 
Gewerberecht und zum anderen in der Schaffung einer zusätzlichen 
Stelle. Ersteres kann damit erklärt werden, dass ein Wirtschaftsförderer 
interdisziplinär arbeitet und nicht unbedingt ein Experte im Bereich der 
Gewerbemeldungen ist. Die Stellenberechnung ist von vielen verschie-
denen Faktoren abhängig und kann daher trotz der daraus resultieren-
den zusätzlichen finanziellen Belastung nicht als ein starker Indikator 
für die Auswirkungen gewertet werden. Ob eine Stelle geschaffen wird, 
hängt maßgeblich von den finanziellen Mitteln und dem erwarteten 
Nutzen des Einheitlichen Ansprechpartners ab. Vor dem Hintergrund 
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ungewisser Fallzahlen zur Inanspruchnahme des „Services aus einer 
Hand“ ist eine zurückhaltende Stellenberechnung nachvollziehbar.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich eine Entscheidung über 
die Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners nicht nur am ver-
muteten Umsetzungsaufwand orientieren sollte. Die Einrichtung in 
der Wirtschaftsförderung ist vollkommen legitim, zumal der Service 
um weitere Leistungen erweitert werden kann. Auf der anderen Seite 
ermöglicht eine Ansiedlung der neuen Verwaltungsinstanz im Bereich 
Zentrale Dienste oder Bürgerdienste eine Ausweitung des Services 
auch auf andere, nicht wirtschaftsbezogene Verwaltungsleistungen.

Für die Verwaltungsabläufe in der kommunalen Praxis bedeutet die 
Einführung eines One-Stop-Shops in der Form des Einheitlichen An-
sprechpartners im Vergleich zu vorher einen größeren Koordinierungs-
aufwand und ein aufwändigeres Verfahrensmanagement. Das, was bis-
her der Dienstleister an Behördengängen absolvieren musste, verschiebt 
sich nun in den Binnenbereich der Verwaltung. Gleichzeitig kann die 
für diese Organisationsform erforderliche Optimierung von Prozessen 
aber eine Effizienzsteigerung herbeiführen. Das Verwaltungshandeln 
des Einheitlichen Ansprechpartners richtet sich nach den neu eingefüg-
ten §§ 71a bis 71e VwVfG zum „Verfahren über eine einheitliche Stelle“. 
Danach nimmt der Einheitliche Ansprechpartner Anträge und Unterla-
gen entgegen und leitet diese an die zuständigen Behörden weiter, in-
formiert den Antragsteller über eventuell nachzureichende Unterlagen 
und nimmt Änderungsanträge entgegen. Er koordiniert die Verfahrens-
korrespondenz, verfügt aber über keine Eingriffskompetenzen. Für jedes 
Verwaltungsverfahren wird ein Bescheid ausgestellt, da es nicht zu einer 
Verfahrensverschmelzung kommt. Als Konsequenz der Einführung ei-
nes Einheitlichen Ansprechpartners nimmt die inter- und intraorganisa-
torische Vernetzung der Verwaltung zu.

Die zweite Frage kann dahingehend beantwortet werden, dass der 
Einheitliche Ansprechpartner ein Instrument der Verwaltungsmoder-
nisierung sein kann, wenn ihn die Verwaltungsspitze als solches be-
trachtet. Folglich kann der Beitrag des Einheitlichen Ansprechpartners 
zur Verwaltungsmodernisierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
greifbar abgeschätzt werden. Der dem Einheitlichen Ansprechpart-
ner zugrunde liegende Ansatz des One-Stop-Governments entfernt 
sich von der klassisch-bürokratischen Einlinienstruktur. Aus der Per-
spektive der Dienstleister bedeutet die One-Stop-Organisationsform 
eine Zeit- und Kostenersparnis, womit der Ansatz der Kundenorien-
tierung eingehend vertieft wird. Solche betriebswirtschaftlich inspi-
rierten Modernisierungstendenzen gab es aber auch schon vor der 
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Dienstleistungsrichtlinie, weshalb nicht von einem Paradigmenwech-
sel gesprochen werden kann. Auch das Schlagwort vom „Ende der deut-
schen Verwaltung“ ist irreführend. Es suggeriert nämlich, dass mit der 
Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners die deutsche Verwal-
tung durch europäische Vorgaben auf revolutionäre Weise verändert 
wurde. Dies entspräche in der Konzeption von Börzel und Risse einer 
Transformation mit substantiellen Einschnitten. Stattdessen wurden 
die von der Dienstleistungsrichtlinie vorgegebenen Strukturen aber in 
das bestehende deutsche Verwaltungssystem eingegliedert. 

Die Schwäche des „Goodness of fit“-Ansatzes liegt darin, dass 
Strukturveränderungen ausschließlich auf den Anpassungsdruck zu-
rückgeführt werden. Dagegen wird der Einfluss der nationalen und 
subnationalen Akteure auf die Implementierung und damit auf die 
Veränderung von Strukturen nicht berücksichtigt. Jedoch kommt es ge-
rade darauf an, was die Verwaltungsleitung aus den Vorgaben macht, 
weshalb das Bild einer Reform unter dem Druck der Richtlinie nicht 
der Realität entspricht. Eine Kommune könnte sich gegen den Wan-
del sperren, indem sie formell nur dem Minimum der Umsetzungs-
anforderungen nachkommt. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern die 
europarechtlichen Vorgaben nicht auch allgemeine Modernisierungs-
konzepte aufgreifen, die bereits teilweise in der kommunalen Praxis 
auf freiwilliger Basis erprobt werden. So war z.B. auch vor der Dienst-
leistungsrichtlinie die elektronische Kommunikation nach § 3a VwVfG 
möglich, aber eben nicht rechtsverbindlich.

Durch die Dienstleistungsrichtlinie wird das Konzept des One-Stop-
Governments nun erstmals einem flächendeckenden Praxistest unter-
zogen. Wenn der Einheitliche Ansprechpartner sich bewährt, könnte 
über eine Stärkung seiner Stellung durch die Übertragung weiterer 
Kompetenzen nachgedacht werden. Auch das Potenzial für eine Aus-
weitung auf andere Verwaltungsleistungen ist vorhanden, wobei sich 
besonders bei komplexen Vorgängen ein hoher Mehrwert bietet. Die 
elektronische Abwicklung erhält durch die europarechtlichen Vorga-
ben einen Schub, aber für eine Weiterentwicklung braucht es auch ein 
starkes Engagement aus der Kommunalverwaltung und den Willen zur 
Vernetzung. Generell benötigen solche Veränderungen in Organisatio-
nen Zeit, da sich eine neue Verwaltungskultur nur langsam durchsetzt.

Trotz des hier auf den Umsetzungsaufwand und die Auswirkungen 
gelegten Forschungsschwerpunkts sollte aber nicht vergessen werden, 
dass die Kommunen auch ein starkes Interesse daran hatten, Einheit-
liche Ansprechpartner zu werden. Auf den Standortwettbewerb der 
Kommunen wurde bereits rekurriert. Da die kommunale Ebene die 
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meisten Bürgerkontakte zählt, werden hier Zufriedenheit bzw. Frustra-
tion mit der öffentlichen Verwaltung besonders sichtbar. Das One-Stop-
Government kann durch die Orientierung am Bürger bzw. Kunden da-
bei helfen, die Legitimation der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen. 
Aus diesem Grund wurden auch schon vor der Dienstleistungsrichtli-
nie vereinzelt Projekte mit einem One-Stop-Ansatz realisiert.

Als Forschungsdesiderat lässt sich die fehlende Aufmerksamkeit 
der Europäisierungsforschung für die kommunale Ebene identifizie-
ren. Daran ansetzend hat diese Arbeit eine Top-down-Perspektive ein-
genommen und am Beispiel des Einheitlichen Ansprechpartners den 
Fokus auf die Betroffenheit der Kommunen von europäischen Vorga-
ben gelegt. Nach der Anlaufphase des Einheitlichen Ansprechpartners 
sollten weitere Untersuchungen – idealerweise in der Form einer Voll-
erhebung – zur Inanspruchnahme dieser Verwaltungsinstanz, zu den 
langfristigen Auswirkungen auf die Kommunalverwaltungen und zu 
den Best-Practice-Modellen angestellt werden. Die Frage, ob die EU-
weite Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners zu einer Anglei-
chung der Verwaltungsstrukturen und -verfahren hin zu einem europä-
ischen Modell führt, könnte Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten 
sein.
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30.03.2010 (ABl. EU Nr. C 83 S. 13).





Anhang

Anhang 1: Verortung der Einheitlichen Ansprechpartner in Deutschland215

Bundesland Verortungsmodell EA

Baden-Württemberg
Kooperationsmodell (Kammern, Landkreise und 
Stadtkreise)

Bis zu 
74

Bayern
Kooperationsmodell (Kammern, Landkreise und 
kreisfreie Gemeinden)

Bis zu  
119

Berlin
Landesmodell (Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen in Kooperation mit den 
Kammern)

1

Brandenburg
Landesmodell (Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten)

1

Bremen
Kommunalmodell (Wirtschaftsförderung Bremen 
GmbH)

1

Hamburg Kammermodell 1

Hessen
Landesmodell (Regierungspräsidien in Darmstadt, 
Gießen und Kassel)

3

Mecklenburg-
Vorpommern

Kammermodell (IHK zu Neubrandenburg, IHK zu 
Rostock, IHK zu Schwerin, HWK Ostmecklenburg-
Vorpommern, HWK Schwerin).

5

Niedersachsen
Kommunalmodell (unter Beteiligung des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

54

Nordrhein-Westfalen
Kommunalmodell (unter Beteiligung der 
Kammern)

25

Rheinland-Pfalz
Landesmodell (Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord und Süd)

2

Saarland Kammermodell 1

Sachsen Landesmodell (Landesdirektion Leipzig) 1

Sachsen-Anhalt Landesmodell (Landesverwaltungsamt Halle) 1

Schleswig-Holstein Kooperationsmodell (Anstalt öffentlichen Rechts) 1

Thüringen
Kammermodell (IHK Erfurt, HWK Erfurt, IHK 
Ostthüringen zu Gera, HWK für Ostthüringen, IHK 
Südthüringen, HWK Südthüringen)

6

215 Vgl. KGSt (2010), S. 63; Deutscher Bundestag (2010), S. 2 f.
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Anhang 2: Einheitliche Ansprechpartner in Niedersachsen (53+1)216

1. Ministerium (1 EA):
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

2. Region (eigener Status) (1 EA):
Hannover

3. Landkreise (37 EA):
Ammerland, Aurich, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Ems-
land, Friesland, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Grafschaft Bentheim, 
Hameln-Pyrmont, Harburg, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, 
Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg (Weser), Northeim, 
Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Osterode am Harz, Peine, Roten-
burg (Wümme), Schaumburg, Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, 
Vechta, Verden, Wesermarsch, Wittmund, Wolfenbüttel

4. Kreisfreie Städte (7 EA):
Braunschweig, Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Salzgitter, Wil-
helmshaven, Wolfsburg

5. Sonderstatus (2 EA):
Göttingen, Landeshauptstadt Hannover

6. Große selbstständige Städte (6 EA):
Celle, Cuxhaven, Goslar, Hameln, Hildesheim, Lingen (Ems)

216 Vgl. Niedersächsischer Landtag (2009), S. 11.
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Anhang 3: Experteninterviews

Von insgesamt neun Interviews wurden fünf persönlich (am 6. / 7. Mai 
2010) und vier telefonisch (am 15. April / 5. Mai 2010) geführt. Soweit 
die Befragten einverstanden waren, wurden die Interviews digital auf-
gezeichnet. In einem Fall wurde ein Gesprächsprotokoll erstellt. Um 
die gewünschte anonymisierte Auswertung zu gewährleisten, wurden 
die Namen der Befragten durch Buchstabenbezeichnungen („Interview 
A” bis „Interview I“) ersetzt. Aus Anonymitätsgründen werden die Ge-
sprächsaufzeichnungen nicht veröffentlicht.

Interview A 15. April 2010 Interview F 06. Mai 2010

Interview B 05. Mai 2010 Interview G 07. Mai 2010

Interview C 05. Mai 2010 Interview H 07. Mai 2010

Interview D 05. Mai 2010 Interview I 07. Mai 2010

Interview E 06. Mai 2010
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Anhang 4: Interviewleitfaden

1. Wie oft wurde der Service des Einheitlichen Ansprechpartners seit 
dem 28. Dezember 2009 in Anspruch genommen?

2. Auf welchem Stand ist die Umsetzung der Einheitlichen Ansprech-
partner in Niedersachsen?

3. Wieso wurde in Niedersachsen das Kommunalmodell gewählt?

4. Wie ist der Einheitliche Ansprechpartner in die kommunale Verwal-
tungsorganisation eingepasst? 

5. Wie lässt sich der hohe Anteil der Wirtschafsförderungsstellen als 
Einheitliche Ansprechpartner erklären?

6. Wie waren die bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie, insbesondere mit der Einrichtung des Einheitli-
chen Ansprechpartners? Was waren die größten Herausforderungen?

7. Wie sah die konkrete Projektstruktur zur Umsetzung aus? Wer war 
daran beteiligt und wie viele Treffen fanden statt?

8. Wie war die Kommunikation und Zusammenarbeit von Land und 
Kommunen?

9. Welche Kosten sind im Rahmen der Umsetzung entstanden? Wer 
trägt diese Kosten?

10. Wurden Stellen für die Erfüllung der Aufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners geschaffen?

11. Wurden Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter angeboten?

12. Halten Sie den Einheitlichen Ansprechpartner in seiner jetzigen 
Umsetzung für ein geeignetes Instrument, um Unternehmens-
gründungen und –niederlassungen zu erleichtern?

13. Sehen Sie im „Verfahren über eine einheitliche Stelle“ das Poten-
zial einer Ausweitung auf andere Verwaltungsleistungen im Sinne 
eines One-Stop-Governments?
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14. Welche Rolle spielt die Einführung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners im Zusammenhang mit der Modernisierung der Verwaltung?

15. Wird die Dienstleistungsrichtlinie und deren Umsetzung auch 
2010 ein Thema sein?



Die EU-Dienstleistungsrichtlinie war bis zum 28. Dezember 2009 von den 
EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. Ihr „Herzstück“ bil-
det die Einführung eines sog. Einheitlichen Ansprechpartners, der grenz-
überschreitend tätig werdende Dienstleister bei den dafür erforderlichen 
Genehmigungsformalitäten unterstützen soll. Die konkrete Umsetzung 
des Einheitlichen Ansprechpartners variiert unter den Mitgliedsstaaten. 
In Deutschland oblag die Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners 
den Bundesländern, die zwischen vier Optionen wählen konnten: dem 
Kommunalmodell, dem Kammermodell, dem Landesmodell oder einem 
Kooperationsmodell. Als Untersuchungsgegenstand wurde die Dienstleis-
tungsrichtlinie gewählt, weil es sich um einen aktuellen Rechtsakt handelt, 
die Entstehungsgeschichte einen folgenreichen Umsetzungsprozess andeu-
tete und die kommunale Ebene davon betroffen ist. Ein zentrales Element 
der Dienstleistungsrichtlinie ist der Einheitliche Ansprechpartner, der zur 
Verwaltungsvereinfachung beitragen soll.
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